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Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Kenndaten zur Beschaffung des Truppenfunksystems CDNRAD 

Recht.grundlagen 

Gegen.tand der Be.choffung 

Oatum des Kaufvertrag,abschlusses 

Anlahl an Vertragsänderungen 

Kaufvertrag,wert bei Abschluss 
(inklusive USt)' 

KiiH.lfvertragswert nach 6. Vertrags­
änderung (inklusive USt)' 

Erfüllungstermin laut Kau fvertrag 

Erfüllungstermin laut 6. Vertrags­
änderung 

Bundesministeriengesetz 1986. 8GBL Nr. 76/ 1986 Ld.g.f . 

ÖNORM A 2050 . Vergebung von Leistungen " vom 30. März 1957 

Bundesvergabegesetz 2002 (BVergG 2002). BGB I. [ Nr. 99/ 2002 

Art. 296 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft (EGV) 
vom 15. April 1958. nunmehr Art. 346 des Vertrogs über die Arbeitsweise 
der Europäischen Union (AEUV). ABI. EG Nr. C 115 vom 9. Mai 2008 

VHF-Truppenfunksystem CONRAD (Combat Net Radio). bestehend aus 
rd. 5.000 Stück Funkgeräten (einschließlich Zubehör) in verschiedenen 
Ausführungen. Software (Funknetz- und Schlüsselmanagementsystem) 
sowie einer Ausbildungsanlage 

4. Juli 2007 

6 Vertragsänderungen von August 2008 bis August 2012 

rd. 76.02 Mio. EUR (abzüglich Skonto)' 
rd. 80.02 Mio. EUR (ohne Skontoabzug) 

rd. 71.07 Mio. EUR (abzüglich Rabatt/ Skonto)' · , 

14. August 2012 

31. Oktober 2013 

Stand März 2014 Kaufvertrag noch nicht erfüllt 

Zusatzbeschaffungen 108 Zusatzbeschaffungen um rd. 7.50 Mio. EUR' 

~~.mm.~':~~~~~~== --------~ 

• 

Datum des Abschlusses des 
Gegengeschäftsve rtrag5 

Gegenstand des Gegengeschäfts­
vertrags 

Wertschöpfungssumme bei Abschluss 
des KauFvertrags 

Wertschöpfungssumme nach 
6. Vertragsänderung 

Zuständigkeit BM LVS 

4. Juli 2007 

55." österreich ische Wertschöpfung an der beschafften Lei,tung 

rd. 36.68 Mlo. EUR (55 '10 von 66,68 Mio. EUR') 

rd . 35.95 Mio. EUR (55 ." von 65.36 Mio. EUR') 

Die Umsatzsteuer (USt) für lieferungen aus den EU - ländern. für die Steuelpflic:ht im Inland besteht, wird als Erwetbsteuer 
bezeichnet. 
Vereinbart wurde eine Zahlung innerhalb von 60 Tagen gemäß Za:hlungsplan nach Erhalt entsprechender Banlc:garantien; für 
eine Zahlung inne rhalb von 30 Tagen wurde ein Skonto von 6 '" vereinbart. 
Oie USt richtete sich nach dem Warenwert (Nettobetrag) und nicht nach dem bezahlten Betrag. De r vereinbarte Skonto in 
Höhe von 6 ~ wirkte sich somi t nicht auf die USt aus . Im Rahmen der zwei ten Vertragsänderung (Juni 2009) wu rde der Skonto 
in einen Rabatt in gleicher Höhe umgewa ndelt. wodurch sich die USt bei den Folgezahlungen entsprechend reduzierte. 
Ohne Berücksichtigung zusätzlich vereinbarter leistungen mit einem Warenwert von rd . 1.55 Mio. EUR (exklusive USt). die 
im Rahmen der sechsten Vertragsänderung (August 2012) als Kompensation für bis dahin angefallene Vertragsstrafen wegen 
lieferverzögerungen vereinbart wurden. 
gesondert beschaffte leistungen im Zusammenhang mit dem Truppenfunks~stem CONRAO laut Übersicht des BMlVS. vom 
26. September 2013; inklusive USt 
Zuständigkeit BMWFW 

8 Ka ufvert ragswert bei Abschluss ohne Skontoabzug und exklusive USt 
9 Kaufvertragswe rt nach 6. Vertragsänderung un ter Berücksichtigung zusätzlich vereinbarter Leistungen als Kom pensation 

für eine Vertragsstrafe wegen liefervetlögerungen mit einem Warenwert von 1.55 Mio. EUR; abzüglich Rabat t/ Skonto und 
exklusive USt 

Ouellen; BM LVS. BMWFW; RH 
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9. Juni 2000 

14. Dezember 2000 

16. Mai 2004 

4. Juni 2004 

8. Juli 2004 

12. November 2004 

31. Mai 2005 

6. Oktober 2005 

9. Jänner 2006 
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Chronologie der Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAO 

Genehmigung des Militärischen Pftichtenhefts 

Einleitung zur Beschaffung; Abbruch wegen Verfügbarkeit von Budgetmitteln erst ab 
2006 

Genehmigung einer überarbeiteten Version des Militärischen Pftichtenhefts 

Einleitung zur öffentlichen Intere.ssentensuche 
Genehmigung der öffentlichen Interessentensuche 

Ablauf der Frist für die Einreichung von Unterlagen im Rahmen der öffentlichen 
Interessentensuche. Nach Ablauf der Einreichfrist liegen Unterlagen von sieben 
Interessenten vOr. 

Abschlussbericht des BMLVS über die öffentliche Interessentensuche 

Genehmigung einer überarbeiteten Version des Militärischen Pftichtenhefts 
(endgültige Version) 

Einleitung zur Beschaffung 

Abk" ............. , ... 
10. Jänner 2006 Angebotseinholung (einschließlich Gegengeschäfte bzw. öste"eichische Wert­

schöpfung) im Wege einer freihändigen Vergabe gemäß den B .. timmungen der 
ÖNORM A 2050 aus 1957 bei sechs Unternehmen 

7. März 2006 

9. März 2006 

28. März 2006 

30. März 2006 

31. März 2006 

5. April 2006 

10. April 2006 

20. April 2006 

8. Mai 2006 

10. Mai 2006 

16. Mai 2006 

17. Mai 2006 

198 

Verfügung der Bestimmungen des BMlVS zur Angebotsprüfung 

Ablauf der Angebotsfrist; Öffnung der Angebote (einschließlich Gegen ­
geschäftsangebote) von fünf Bietern (davon eine Bietergemeinschaft) 

Ausscheiden der Angebote von zwei Bietern (Bieter 4 und 5) durcn einstimmige 
Entscheidung der Bewertungskommiss;on des BMLVS wegen Nichterfüllung von 
Muss- Forderungen in der Leistungsbeschreibung 

Mitteilung des SMlVS an die Bieter 4 und S sowie an das BMWFW über das Aus­
scheiden der Angebote 

Ausscheiden des Angebots eines weiteren Biders (Bieter 3) durch einstimmige 
Entscheidung der Bewertungskommission des BMlVS wegen NichterfilUung von 
M.uss- Forderungen 

Mitteilung des BMLVS an den Bieter 3 sowie an das BMWFW über das Ausscheiden 
des Angebots 

Besc.hwerdebrief des Bieters 3 an den damaligen Bundesminister für Landes­
verteidigung, Güntner Platter 

Bescheid des Bundesvergabeamts. mit dem es eine eins.tweilige Verfügung auf 
Antrag eines ausgeschiedenen Bieters (Bieter 4) im Rahmen eines Nachprüfungs­
verfahrens erlässt. Damit ist dem BMLVS die Erteilung eines Zuschlags vo,läufig 
untersagt. 

SteUungnahme des Generalstabs zum Ausscheiden des Bieters 3, wonach die 
Erfültung von drei Muss-Forderungen aus den vorgelegten Unterlagen des Bieters 
nicht nachvollziehbar ableitbar sei. 

Stellungnahme der Internen Revision des BMLVS zum Ausscheiden des Bieters 3, 
wonach dessen Angebot offensichtlich .irrtümlich· vor Ablauf der durch die 
8ewertungskommission gesetzten Frist ausgeschieden worden sei. Die Entscheidung 
der 8ewertungskommission sei daner zu revidieren und das ausgl?schiedl?ne Angl?bot 
im 8ewertungsverfahren zu belassen. 
Mitteilung des. Kabinetts dl?s damaligen Bundesministers für landesverteidigung. 
Günther Platter, wonach es der Empfehlung der Internen Revision folge. 

Anordnung des Generalstabs an die für die Beschaffung zuständigen Stellen, der 
Mitteilung des Kabinetts zu entsprechen und die dafür notwendigen Schritte zu 
setzen. 
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Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Fortsetzung: Chronologie der Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

19. Mai 2006 

24. Mai 2006 

18. Juli 2006 

19. Juli 2006 

9. Oktober 2006 

17. Oktober 2006 

27. Oktober 2006 

9. November 2006 

30. November 2006 

6. Dezember 2006 

7. März 2007 

13. März 2007 

15. März 2007 

26. März 2007 

27. März 2007 

23. M.i 2007 

24. Mai 2007 

30. Mai 2007 

11. Juni 2007 

Bund 2015/8 

Bescheid des Bunde§ver9ab~amts. mit dem es den Antrag eines ausgeschiedenen 
Bieters (Bieter 4) auf Nichtigerklärung der Durchführung des Vergabeverfahrens 
außerhalb des Anwendungsbereichs des Bundesverg.begesetzes zurückweist. 
Zugleich wird die einstweilige Verfügung wieder aufgehoben. 

Aufhebung des Beschlusses der Bewertungskommission vom 31. März 2006 über 
das Ausscheiden eines Bieters (Bieter 3) und Wiederaufnahme des Bieters in das 
Verg<lbeverfahren 

Mitteilung des BMlVS an das SMWFW über die Wiederaufnahme des ausgeschiedenen 
Sieters in das Vergabeverfahren auf telefonische Anfrage des BMWFW 

Anordnung des General.tabs, aufgrund aktueUer Entwicklungen im Nahen Osten 
(Libanon krieg 2006) und der Fertigung eines der angebotenen Systeme im Krisen­
gebiet eine ressortinterne rechtliche Prüfung einzuleiten und die Kosten-Nutzwert­
AnaLyse (8estbieterermittLung) erst auf Weisung durchzuführen. 

Weisung des Generalstabs, das Vergabeverfahren aufgrund positiver rechtlicher 
Prüfung .ehest" abzuschließen. 

Kosten-Nutzwert-AnaLyse betreffend die drei in der Bewertung verbliebenen 
Angebote durch die 8ewertungskommission des BMLVS. Ergebnis der Kosten­
Nutzwert~Analyse ist eine Reihung der Angebote und ein Bestbieter-Vorschlag 
(Bieter 2). 

Übermittlung des Wertschöpfungsangebots des präsumptiven Bestbieters (Bieter 2) 
vom BMWFW an das BMlVS auf Ersuchen des BMLVS 

Mitteilung des BMlVS an das SMWFW über die Absicht, den Kaufvertrag mit dem 
präsumptiven Bestbieter (Bieter 2) abzuschließen. 

Anordnung des damaligen Bundesministers für Landesverteidigung, Günther Platter, 
das Vergabeverfahren .. aus wichtigen Gründen" zu unterbrechen. 

Mitteilung des BMlVS an da. BMWFW über die Unterbrechung des 
Beschaffungsvorgangs auf unbestimmte leit auf telefonische Anfrage des BMWFW 

Weisung des Generalstabs, das Vergabeverfahren unverzüglich foruuseuen. 

Aufforderung des BMLVS an die drei im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter zur 
Preisnachbesserung bis 26. März 2007 

Aufforderung des BMWFW an die drei im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter .auf 
Ersuchen und im Wege des BMlVS, ihre Angebote betreffend Gegengeschäfte bzw. 
österreichische Wertschöpfung bis 26. März 2007 zu verbessern. 

Öffnung der preislich nach gebesserten Angebote der Bieter 

Öffnung der nachgebesserten Angebote der Bieter betreffend Gegengeschäfte bzw. 
österreichische Wertschöpfung 
Kosten-Nuuwert-Analyse hinsichtlich der neuen Angebote durch die 
Bewertungskommission des BMLVS. Ergebnis der Kosten-Nutzwert-Analyse ist eine 
Reihung der Angebote und ein Sestbieter-Vorschlag (Sieter 2). 

Telefonische Mitteilung des SMLVS an das BMWFW über die Absicht, den Kaufvertrag 
mit dem präsumptiven Bestbieter (Bieter 2) abzuschließen. 
Schreiben eines Sieters (Bieter 3) an das BMLVS, in welchem er eine Skonto­
gewährung in Aussicht steUt. laut 8MLVS erklärt sich auch der präsumtive 
Bestbioter (Bieter 2) bereit, einen Skonto anzubieten. 
Information des präsumptiven Bestbieters an das 9MWFW über einen vereinbarten 
Skonto von 3 % 

Telefonische Mitteilung des SMlVS an das BMWFW über die Absicht, sämtliche im 
Vergabeverfahren verbliebenen Bieter aufzufordern, einen Skonto anzubieten. 

Aufforderung an die drei im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter zur Gewährung 
eines Skontos 

Öffnung der nach gebesserten Angebote der Sieter 
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Fortsetzung: Chronologie der Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

12. Juni 2007 

14. Juni 2007 

4. Juli 2007 

August 2008 bis August 2012 

März 2014 

Kosten-Nutzwert-Analyse hinsichtlich der neuen Angebote durch die Bewertungs­
kommission des BMLVS. Ergebnis der Kosten-Nutzwert-Analyse ist eine Reihung der 
Angebote und ein Bestbieter- Vorschlag (Bieter 2). 

Mitteilung des BMLVS an das BMWFW Ober die Absicht. den Kaufvertrag mit dem 
präsumptiven Bestbieter (Bieter 2) abzuschließen. 

Abschlu55 des Kaufvertrags und des Gegengeschäftsvertrags. Erfüllungstermin 
(Erfüllung der gesamten Leistung) für den Kaufvertrag war der 14. August 2012. 

Sechs Vertragsänderungen z':!.m Kaufvertrag mit zahlreichen Modifikationen des 
kaufvertrags (insbesondere Anderungen beim Preis- und leistungsveneichnis. 
beim Lieferplan. bei den Zahlungsbestimmungen. Anpassungen der Bankgarantien. 
Kompensation von Vertragsstrafen durch Zusatzleistungen). Gemäß der sechsten 
Vertragsänderung vom August 2012 ist Erfüllungstermin der 31. Oktober 2013. 

Kaufvertrag noch nicht gänzlich erfüllt 

Quellen : BMLVS. BMWFW; RH (Stand März 2014) 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

200 

1 Der RH überprüfte von Oktober bi Dezember 201 J im BMLVS und im 
BMWFW die Be chaffung des Truppenfunksystems CONRAD sowie die 
im Zusammenhang mit der Beschaffung vereinbarten Gegenge chäfte. 

Das BMLVS I schloss im Jahr 2007 um rd. 76,02 Mio. EUR einen Kauf­

vertrag über ein neues VHF- Truppenfunksystem CONRAD (Combat Net 
Radio), bestehend aus rd. 5.000 Funkgeräten (einschließlich Zubehör) 
in verschiedenen Ausflihrungen, Software (Funknetz- und Schlü el­
managementsy tem) sowie einer Au bildunganlage, ab. 1m Zusam­
menhang mit der Beschaffung schloss das BMWFW2 eine Gegenge­

schäftsvereinbarung über 55 <\b österreichische Wertschöpfung an der 

beschafften Leistung ab. 

Ziel der Überprüfung war insbesondere die Beurteilung der Vorgaben 
und Planungen owie der Abwicklung des Vergabeverfahrens und der 
Gegengeschäfte. Ein weiteres Ziel war die Evaluierung, inwieweit mit 

der Beschaffung die beabsichtigten Ziele des BMLVS erreicht wurden . 

Zu dem im November 20 14 übermittelten Prüfungsergebnis gaben das 

BMLVS und das BMWFW im Februar 2015 ihre Stellungnahmen ab. 
Der RH übermittelte eine Gegenäußerungen im Mai 2015. 

1 damals noch BM lV; aufgru nd d"r ~rt'n Lt-sba rkell wird in der Folge einheitlich dit' 
BC'uichnung BM LVS verwendet 

Z damals noch BMWA : aurgrund der Ixsstrtn l C'Sbarkeit wi rd in d ~ r Folgt tinheitlich 

die- Bt"zt"ichnung BMWFW vt" rwt" nd~t 

Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)4 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H B 

Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAO 

Planung und Vorberei tung der Beschaffung 

Planungsgrundlagen 

Bund 2015/8 

2.1 (I) Das BMLVS plante ab dem Jahr 2000 die BeschatTung eines neuen 
militärischen Truppenfunksystems ftir den VHF- Bereich. weil die vor­

handenen Truppenfunkgeräte aus den 1970er Jahren veraltet waren 
und den technologischen Anforderungen. insbesondere im Hinblick auf 

verschlüsselte Datenübertragung, nicht mehr entsprachen. Als grund­
legende Ziele defmierte das BMLVS u.a. Eigenschaften wie Ausfall ­

sicherheit, Schutz des zu übertragenden Nachrichteninhalts gegenüber 
Dritten, Schutz der Nachrichtenübermittlung gegen aktive Störmaß­

nahmen, Transportfahigkeit und Modularitäl. Zeitgleich erfolgten im 
BMI die Planungen ftir die Ausschreibung eines bundesweiten digi­

talen Behördenfunksystems ftir die gemeinsame Kommunikation von 
Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben.J Laut BMLVS 

sei ein eigenes militärisches Truppenfunksystem erforderlich gewe­
sen, wei l das Behördenfunksystem aufgrund der ortsfesten Infrastruk­
tur und somit der eingeschränkten Mobilität. der Reichweite sowie der 

nich t ausreichenden Verschlüsselungssicherheit der Funkdaten nicht 
den Anforderungen an ein militärisches Truppenfunksystem entspro­

chen habe. 

(2) Planerische Grundlage ftir die BeschalTung des neuen militärischen 

Truppenfunksystems CONRAD (Combat Net Radio) war das Militärische 
POichtenheft mit einer Darstellung der technischen und logistischen 

Anforderungen an das System. Der endgültigen Version des POich­
tenhefts aus 2005 lagen drei Planung dokumente zugrunde, wovon 

zwei Dokumente' während der Gebarungsüberprüfung durch den RH 
(März 2014) und somit seit mehr als acht Jahren noch als Entwurf vor­
lagen. Das drine DokumentS wurde zwar bereits im Jahr 2000 verfügt. 

beinhaltete aber lediglich eine allgemein gehaltene Darstellung der 
erforderlichen Fähigkeiten an die Führungsunterstützung6 im Bundes­

heer. Aus diesem Dokument war ein konkreter Bedarf an einem mili­
tärischen Truppenfunksystem in der beschafften Ausprägung nicht 
ableitba r. 

J Im Juni 2004 hattt das DMI für dir Republik ÖStr~ich rlR bundtswtitrs digitairs 80n­
drlfunk.nrlz fü r dir gtmtinsamr Kommunikation von Behörden und Organisationrn 
mit Sichuhrits3ufgabc:n trworlx-n. Dir Gesamtausgaben für dtn 8C'trirb wart" übcr 
(IRt 2S- jährigt' VC'rtragslaufzC'1l mU rd. 1.1 S Mrd. EUR k.alkuliert (vgl. Ikricht drs RH 
.. VC'rgabc:pra.xis Im BMI mit Schwerpunkt Dlgltalfunk-. Rriht Bund 2013/2. TZ IIO) 

4 .. ttzwtrkuntntnt o~rativC' Vtrfahrtn Austria", "IKT - System drs ÖSH" 

Ij .. FOhrungssysltm drs BW 

• 01(' Führungsunt~rstOt2ung i.st c:m woc:nllich~r Bestandteil d~r FOhrungsorganisa­
tion des Bundrshttrn. SI(' scham dl~ Grundlag~ ror dir Bdlhlgung zur nrtzw~rk.ori­

~nlicrt~n Oprr.tlion5fUhrung. Ih~ w~ntlich~ uislung Iirgt m drr Sich~rst~lIung des 
~rfordcrtich('n InformationsaustaU5Cht'S im BMlVS und im Bundt'Shttr. 
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Planung und Vorbereitung der Beschaffung 

202 

(3) Ein Gesamtkonzept fUr die Funkgeräteausstattung im Bundes­
heer lag vor der Beschaffung des militärischen Truppenfunksystems 

CONRAD nicht vor und fehlte während der Gebarungsüberprüfung 
durch den RH weiterhin. Gemäß einer Planungsunterlage des BMLVS 
vom Mai 2013 verfUgte das Bundesheer über eine Vielfalt an unter­

schiedlichen Funkgerätesystemen (z.B. fUr den VHF-Bereich: CONRAD, 
Datenfunk, Multibandfunk, Antennensysteme, Funkwechselaufbau­
ten usw.), deren Bedarf mangels Gesamtkonzept aber nicht transpa­

rent ableitbar war. 

2.2 Der RH beanstandete, dass ein Gesamtkonzept fUr die Funkgeräteaus­
stanung im Bundesheer fehlte. Er verwies in diesem Zusammenhang 

auch kritisch auf die bestehende Vielfalt an unterschiedlichen Funk­
gerätesystemen im Bundesheer, deren Bedarf mangels GesamLkonzept 

nicht transparent ableitbar war. 

Weiters bemängelte der RH, dass das Militärische Pnichtenheft fUr die 

Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD auf Planungsgrund­
lagen basiene, die erst als Entwurf vorlagen bzw. aus denen der kon­

krete Bedarf an dem System in der beschaITten Ausprägung nicht 
ableitbar war. Des en ungeachtet fUhne das BMLVS die Beschaffung 
des Truppenfunksy tcms CONRAD mit einem Gebarungsvolumen von 
rd. 86 Mio. EUR durch (vgJ. TZ 18). 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, ein Gesamlkonzept fUr die Funk­

geräleausstatlung im Bundesheer zu erstellen. 

Darüber hinaus empfahl er dem BMLVS, Militärische Pnichlenhefte 

fUr Rüstungssysteme ausschließlich auf Basis verfügter Planungsdo­
kumente mh konkreter Bedarfsableitung zu erstellen. 

2.3 Das BMLVS reilte in seiner Srellungnahme mit, dass aufgrund der Viel­
falt und Komplexität von .Funkgerären· (Radar, ZutriNssysteme, WLAN 
ere.) einzelne Gerärekonzcpre in der Konzeptsrruktur nielli vorgesehen 

seien. Der Fokus der Konzepte liege auf der Sicherstellung von Fähig­
keiten (z.B. Führungs- oder Informationsbedarfl. Die im Jahr 2010 

überarbeiteten Planungs- und Beschaffungsdokumellle würden vor­

sehen, Militärische Pjliehtenllejle for Rüstungssysteme au.ssehließlieh 
auf Basi verfugter Planungsdokumenre zu erstellen. 

2.4 Der RH betonte, dass die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Viel­
falt an unterschiedlichen Funkgerätesystemen im Bundesheer und der 
konkrete Bedarf am System CONRAD in der beschafften Ausprägung 

aus den vorliegenden Unterlagen nicht ableitbar waren. 
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Planung und Vorbereitung der Beschaffung Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Budgetäre Bedeckung 

Bund 2015/8 

Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung, ein Gesamtkonzept ftlr 

die Funkgeräteausstattung im Bundesheer zu erstellen. 

3.1 Im Juni 2000 wurde die erste Version des Militärischen Pflichtenhefts 
ftlr das Truppenfunksystem CONRAD genehmigt. In der Folge rich­

tete das BMLVS eine Arbeitsgruppe ftlr die geplante BeschalTung des 
Systems CONRAD ein, die im November 2000 eine Leistungsbeschrei­

bung erstellte. 

Im Dezember 2000 wurde der Einleitungsakt für die geplante Beschaf­

fung erstellt. Da der geschätzte Budgetbedarfin Höhe von 220 Mio. EUR 
erst ab 2006 eingeplant war, brach das BMLVS die Einleitung zur 
Beschaffung ab. 

Gemäß den Unterlagen des BMLVS wurden die Planungen zur Beschaf­
fung erst im September 2003 wieder fortgesetzt. Wegen des zwischen­

zeitlichen technologischen Fortschritts und des geänderten Markt­
umfelds überarbeitete das BMLVS das Militärische POichtenheft und 

erstellte die Leistungsbeschreibung neu. Im Mai 2004 wurde die über­
arbeitete Version des Militärischen Pflichtenhefts genehmigt. 

3.2 Der RH kritisierte, dass das BMLVS im Jahr 2000 die Einleitung zur 

Beschaffung des Systems CONRAD vorbereitet und daftlr im Vorfeld 
eine Leistung beschreibung auf Basis eines Militärischen POichtenheFts 

erstellt hatte, obwohl der geschätzte Budgetbedarf ftlr die Beschaffung 
erst ab 2006 eingeplant war und Planungsgrundlagen teilweise nur 
als Entwurf vorlagen. Da die Einleitung zur Beschaffung deswegen 

abgebrochen und die Planungen zur Beschaffung erst nach dreijäh­
riger Unterbrechung wieder fortgesetzt wurden, war eine Überarbei­
tung bzw. Neuerstellung der Planungsdokumente (Militärisches POich­

tenheft, Leistungsbeschreibung) erforderlich. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, Beschaffungen erst nach Vorlie­
gen der erforderlichen Budgetmittel einzuleiten, um ihre Umsetzbar­
keit sicherzustellen. 

3.3 Das BMLVS teilte in seiner Stellungnahme mit, das die im Jahr 20 10 
überarbeiteten Planungs- und Be cha.lJungsdokumente nunmehr grund­
sätzlich diese Vorgangsweise vorsehen würden. 
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4 Vor Durchführung der Vergabe erfolgte eine öffentliche Interessenten­
suche, um eine Marktübersicht zu erhalten, einen geeigneten Bieterkreis 

zu ermineln und Informationen über den aktuellen Stand der Technik 
für die genaue Erstellung der Leistungsbcschreibung zu erhalten. 

Im Juni 2004 erfolgte die Einleitung zur öffentlichen Interessenten­

suche. Basis dafür war die überarbeitete Version des Militärischen 
POichtenhefts vom Mai 2004. 

Im Rahmen der öffentlichen Interessentensuche schaltete das BMLVS 
mehrere Inserate in verschiedenen Medien , insbe ondere im _Amtlichen 
Lieferungsanzeiger (Amtsbiall zur Wiener Zeitung)", auf der Home­

page des BMLVS und in der ZeilSchrift _Der Soldat". Bis zum Ablauf 
der Einreichfrist im November 2004 hatten sieben Bewerber Unterla­

gen beim BMLVS eingereicht. 

Als Ergebni der öffentlichen Interessentensuche stellte das BMLVS 
fest, dass 19 Muss-Forderungen im Militärischen POichtenheft aus 
2004 von einem bzw. mehreren Bewerbern nicht erfüllt werden konn­
ten. In der Folge überarbeitete das BMLVS das Militärische POichten­

heft neuerlich. Das überarbeitete Militärische POichtenheft wurde im 
Oktober 2005 genehmigt. 

In der Folge lud das BMLVS sechs der sieben Unternehmen, die sich 
an der öffentlichen Interessentensuche beteiligt hallen. zur Angebots­

legung ein (vgl. TZ 7). 

5.1 Gemäß den Militärischen POichtenheften schätzte das BMLVS die Aus­
gaben für die Beschaffung des Systems CONRAD in folgender Höhe: 
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Tabelle 1: Ausgabenschätzungen des BMLVS für die Beschaffung des Truppen­
funksystems CONRAD gemäß den Militärischen Pflichtenheften 

Militärisches Pflichten­
heft aus 2000 

Militärisches Pflichten­
heft aus 2004 

Militärisches Pflichten­
heft aUS 2005 

geschätzte 
Gesamtausgaben 

in Mio. EURI 

203,48 

202,50 

132/(161,50)' 

Annahmen/Stückzahl 

10.000 Stück Sender/Empfänger2 

10.000 Stück Sender/Empfänger2 

rd. 3.600 Stück Sender/Empfänger und 
rd. 1.500 Stück Handfunkgeräte sowie Option auf 
rd. 900 Stück Sender/Empfänger und rd. 600 Stück 
HandfunkgeräteS 

Umrechnung von AlS in EUR mit einem Wechselkurs von 13,7603 AlS - 1 [UR 
2 einschließlich COMSEC/TRANSEC MDdule3, Netzplanungsausrüstung , Einbau und Sonstiges 
3 COMSEC «(ommunication Security) als Schutz des zu übertragenden Nachrichten inhalts gegenüber Dritten; TRANSEC 

(Transmission Security) als Schutz der Nachrichtenübertragung gegen aktive Störungen 
" inklusive Option 
5 inklusive Zubehör, Dokumentation. Ausbildung, Einbausätle für Kraftfahrzeuge U5W. 

Quellen: BMlVS: RH 

Bund 2015/8 

Laut Militärischem Pnichtenheft vom Mai 2004 beabsichtigte das 
BMLVS, das Mengengeriist für das System CONRAD aufgrund der 

Ergebnisse der Bundesheerreform-Kommission ÖBH 2010, deren 
Bericht erst im Juni 2004 vorlag, zu adaptieren. 

Im Pflichtenheft aus 2005 reduzierte das BMLVS die geplante Anzahl 

an Geräten (Sender/Empfanger) aus organisatorischen und budgetären 
Gründen gegenüber dem Pnichtenheft aus 2004 um 56 'Ib. Die geschätz­
ten Ausgaben für die Beschaffung des Systems verringerten sich um 

2 1 'Ib. Aus den Pnichtenheften war nicht nachvollziehbar, wie die 
Ausgabenschätzungen berechnet wurden . Weiters wiesen die Militä­

rischen Pflichtenhefte keine Schätzungen der LebenszykJuskosten 7 und 
der syslcmbezogenen Zusatzbeschaffungen auf (vgl. TZ 12, 18, 19). 

5.2 Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Ausgabenschätzungen für 

das System CONRAD in den der Beschaffung zugrunde gelegten Pla­
nungsgrundlagen (Militärische Pflichtenhefte) nicht nachvollziehbar 
waren. 

Darüber hinaus beanstandete der RH, dass die Pflichlenhefte keine 

Schätzungen der Lebenszykluskostcn und der systembezogenen Zusatz­
beschaffungen aufwiesen. Da keine Gesamtsicht über den system­
bezogenen Budgetbedarf vorlag, waren die Planungsdokumente als 

7 Folgekosl(!'n rur die M31erialcrhaltung lau' BMlVS 
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Entscheidungsgrundlage fLir die Beuneilung der fmanziellen Auswir­
kungen der Beschaffung nicht geeignet. 

Der RH empfahl dem BMlVS, in Planungsgrundlagen fLir Rüstungsbe­
schaffungen nachvollziehbare Schätzungen des Budgetbedarfs fLir die 
Beschaffung und Nutzung des Rüstungssystems auszuweisen. 

5.3 Das BMLVS emgegnete in seiner Stellungnahme, dass Ausgaben­
schätzungen besonders bei militärischen Sy ternen schwer durchführ­
bar seien, weil vergleichbare Preise nicht verfugbar seien (Geheimhal­
tung) und weil die Preisgestaltung VO ll jinnenintemen Überlegungen 
abhängig sei. Weitere Faktoren seien schwankende Wechselkurse und 
Imlgfristige Vertragsbindungen . 

5.4 Der RH hielt dem BMlVS entgegen, dass im Zuge der Vorbereitung von 
Vergaben regelmäßig Markterkundungen fLir die Erstellung der Pla­
nungsgrundlagen erfolgen. Die Berechnungsgrundlagen fLir die Aus­
gaben chätzungen in den POichtenheften zum System CONRAD waren 
jedoch nicht nachvollziehbar. 

Der RH erachtete fundiene Ausgabenschätzungen fLir große Beschaf­
fungsvorhaben, die Schätzungen der lebenszykluskosten und der 
systembezogenen Zu atzbeschaffungen aufweisen. und eine Gesamt­
sicht über den systembezogenen Budgetbedarf al notwendige Vorbe­
dingungen winschaftlicher Be chaffungsentscheidungen. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, in Planungsgrund­
lagen rur Rüstungsbeschaffungen nachvollziehbare Schätzungen des 
Budgetbedarfs rur die Beschaffung und Nutzung des Rüstungssystems 
auszuweisen. 

Ablauf des Vergabeverfahrens 

Wahl des 
Vergabeverfahrens 

206 

6.1 (I) Für öffentliche Auftragsvergaben ist grundsätzlich das Bundes­
vergabegesetz in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Han­
delte es sich beim Vergabegegenstand jedoch um die lieferung von 
Waren bzw. um die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des 
BMlVS. die unter die Ausnahmebe timmung des Venrags zur Grün­
dung der Europäischen Gemeinschaft (EGV)8 fIelen. war das Bundes­
vergabegesetz nicht anwendbar.9 Die Ausnahmebestimmung nannte 

I An. 296 EGV vom 15. April 1958. nunm~hr An. 146 dts V('nrags übu die: Arbe'ilS­

w"s< d<r CU IAEUVJ 

• vgl. § 6 Ab,. I Z 2 8V<rgG 2002. 8GBI. I Nr. 99/2002 
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neben Waffen und Munition auch elektronische Ausrüstungsgegen­

stände für militärische Zwecke. 

Da das zu beschaffende Truppenfunksystem für militärische Zwecke 

vorgesehen und mit entsprechenden Fähigkeiten zur verschlüsselten 
Übenragung sowie zum Schutz gegen Störrnaßnahmen ausgestaltet 
war, entschied das BMLVS, die Beschaffung in Form einer _freihän ­

digen Vergabe- im Wettbewerb gemäß internen Richtlinien auf Basis 

der ÖNORM A 2050 durchzuführen. 

Gemäß dieser Vergabenorm war die Wahl einer freihändigen Vergabe 
im Wellbewerb (vergleichbar mit Verhandlungsverfahren) zulässig, 
wenn Art, Güte und Umfang der Leistung oder die Umstände, unter 

denen sie zu erbringen waren, sich zum Zeitpunkt der Ausschreibung 
(EinleilUng der Vergabe) noch nicht eindeutig feststellen ließen. Das 
BMLVS begründete die freihändige Vergabe im Wettbewerb damit, 

dass wegen der Komplexität des zu beschaffenden Systems zum Zeit­

punkt der Einleitung der Vergabe keine eindeutige und vollständige 
Leistung beschreibung vorlag. 

(2) Die internen Richtlinien des BMLVS sa hen für jene Beschaf­
fungen , die vom Geltungsbereich der Vergabegesetze (Bundesverga­

begesetz 200610 bzw. Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicher­
heit 2012 11 ) ausgenommen waren, die Anwendung der ÖNORM A 2050 

aus 1957 vor. Diese Vergabenorm war aber veraltet und enthielt Rege­
lungen, die Widersprüche zu unionsrechtlichen Vergabeprinzipien wie 
z.B. dem Diskriminierungsverbot aufwiesen. 12 

6.2 Nach Ansicht des RH war die Wahl des Vergabeverfahrens auf die 

entsprechenden Rahmenbedingungen zurückzuführen. Er wies aber 
kritisch darauf hin, dass die internen Richtlinien des BMLVS die 

Anwendung einer veralteten Vergabenorm (ÖNORM A 2050 aus 1957) 
vorsahen, deren Regelungen Widersprüche zu unionsrechtlichen Ver­

gabeprinzipien aufwiesen. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, für Beschaffungen. die vom Gel ­
lUngsbereich der Vergabegesetze ausgenommen sind, die Anwendung 
aktueller. unionsrechtskonformer Vergabe normen (z.B. ÖNORM A 2050 
aus 2006) anzuordnen. 

10 BGB!.I Nr. 17/2006 l.d.g.F. 

" BGB!.I Nr. 10/201 2 i.d.g.F. 

Il Dir ÖNORM A 20SO aus 1957 sah vor, M:i der Wahl der Angebott rur den Zuschlag 
.tunlichst- inl!lndischc Erz.cugnl.ssc (c:inschließlich Votproduktc) und inländischc Untrr­
nehmen zu bcrilcksichligcn. 
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6.3 Das BMLVS bekräftigte in se;'ler Stellungnallme seine Auffassung, dass 
die angewandte Ausnahmeregelung geeignet und die Gleichbehandlung 
der Bieter auJgrund des Vergabevetjahrens r,Freilländige Vergebung 
im WelTbewerb') sichergestellt gewesen sei. 

6.4 Der RH entgegnete, dass die der Ausnahmeregelung zugrunde liegende 
Vergabenorm veraltet und somit nicht geeignel war, weil sie Wider­

sprüche zu unionsrechtlichen Vergabeprinzipien aufwies. Er strich das 
Erfordernis hervor. für künftige BeschafTungen, die vom Gc1tungsbe­

reich der Vergabegesetze ausgenommen sind, die Anwendung aktuel1er. 
unionsrechtskonformer Vergabenormen (z.B. ÖNORM A 2050 aus 2(06) 

sicherzu teilen. 

7 Im Jänner 2006 leitele das BMLVS die freihändige Vergabe für das 
System CONRAD ein und lud sechs der sieben Unternehmen, die sich 

an der öfTentlichen Interessentensuche beteiligl hallen, ein, Ange­
bOle (einschließlich Gegengeschäftsangebole) zu legen (vgl. TZ 4).13 
Das BMLVS beabsichtigte. das Vergabeverfahren innerha lb von sie­

ben Monalen nach Angebot öfTnung (Dauer der Gültigkeit der Ange­

bOle) abzuschließen. 

Bei der kommissionellen AngebotsöfTnung am 9. März 2006 lagen 
Angebole (einschließlich Gegengeschäftsangebote) von fünf Bietern , 
davon einer Bielergemeinschaft, vor. Die AngebolSpreise lagen zwi ­
schen rd. 72,43 Mio. EUR und rd. 145,09 Mio. EUR (exklusive USt). 

8.1 (t) Im Zuge der BeschafTung hanen die Bieler dem BMLVS ihre beruf­

liche Zuverlässigkeit owie die flnanziel1e und wirtschaftliche Leis­
tungsfahigkeit anhand beslimmter Dokumente '4 nachzuwei en. Die 
Vorlage und Prüfung der Nachweise war bereits während der öffent­

lichen Interessentensuche erfolgt. Bei der Angebolseinholung verzich­
tete das BMLVS daher auf die neuerliche Vorlage von Nachweisen. 

Von einem Teilnehmer einer Bielergemeinschaft. der an der öfTentlichen 

Interessentensuche nichlleilgenommen hane, lagen zum Zeilpunkl der 
AngebotsöfTnung keine entsprechenden Nachweise vor. Das BMLVS 
verabsäumle. sich die Nachweise vom Bieler nachreichen zu lassen, 

obwohl das Angebol im Zuge der AngebolSprüfung und -bewenung 
nicht ausgeschieden wurde. sondern sogar zweitgereihl war. 

I J Die: Gcgengrschäfuangebotc waren nur bei Vorliegen glrichwert iger Angebote ror das 
System CONRAD in die BtStbictt'rtnnittiung mitcinzubczichC'n (vgl. TZ lJ). 

14 z.B. Gewerbtbtrt"Chligungrn. FirmcnbuchauszOge. Eintragungen in einem einschlä­
gigen Berurs- und Handelsrt'lJlsu:r. Kontoauszügt von Sozialversicherungslrägem 
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(2) Die Bieter waren teilweise durch österreich; che Vertriebspartner 
vertreten. Gemäß dem im Jänner 2013 in Kraft getretenen Lobbying­
und Interessenvertretungs- Transparenz-Gesetz (LobbyG) 15 durften 
Unternehmen Lobbying- Tätigkeiten 16 nur bei Eintragung in das Lob­
bying- und Interessenvertretungs-Register bzw. ab Bekanntgabe zur 
Eintragung in das Register ausüben. Das BMLVS hatte etwaige ge elZ­
lich gebotene Eintragungen in das Register seit dem Inkrafttreten des 
LobbyG nicht überprüft und die diesbezügliche Vorgehensweise durch 
interne Vorschriften noch nicht geregelt. 

8.2 Der RH bemängelte, das das BMLVS verabsäumt hatte, sich von sämt­
lichen Bietern Nachweise der berunichen Zuverlässigkeit sowie der 
finanziellen und wirtschaftlichen LeistungsHihigkeit vorlegen zu las­
sen und diese zu prüfen. 

Der RH empfahl dem BMLVS sicherzustellen. dass bei der Beschaf­
fung von Rüstungssystemen Nachweise der berunichen Zuverlässig­
keit owie der Leistungsfahigkeit von allen Bietern eingefordert und 
diese geprüft werden. 

Weiters empfahl er dem BMLVS. tur künftige BeschafTungen die Nach­
weiserbringung al)f;illig geselZlich gebotener Eintragungen in das Lob­
bying- und Interessenvertretungs- Register durch interne Vorschrif­
ten zu regel n. 

8.3 Das BMLVS emgegnele in seiner Stellungnahme, dass bei allen Bie­

lern die Überprüfung der Muss- Forderungen der Leistungsbeschreibung 
anhand der Angebotsumerlagen und anhand VOn Prüfmustern im Zuge 

von Labor- und Systemtests auf Erfrillung (schrijlliche Bestätigung der 
geplanten Eifüllung) bzw. Plausibilitäl der Angaben durch den Bieter 
erfolgt sei. 

Weilers teilte das BMLVS mil , dass beide Finnen der Bielergemein­

sc/laft zum Zeitpunkt der Angebotseinholung langjährige, zuverlässige 
und überprüfte Lieferanten des BMLVS gewesen seie,1. 

" § 5 LobbyG. BGBI. t Nr. 64/2012 i.d.g.F. 

16 Ein~ lobbymg- Tätigk~it umrasst j~(i<'n organi5ic:n~n und struktunc:nc:n Kontakt mit 
Funktionsträgc:m zur Einflussnahme: im Sinn des § 1 Abs. J lobbyG rr:Uigkc:itc:n. mit 
denen auf bntlmmtc: Ents<'hC:ldungsproz~ in der G~l2g('bung oder Vollzirhung 
des Bundes. der Länder. der Gemclnden und der Gc:mt"indt'Vcrbändc: unmlltdbar bn· 
fluss genommen werden soll) im Inttr~ c:inC'S Auftmggc:bc:rs. 
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8.4 Der RH entgegnete. dass das BMLVS verabsäumt halle, sich von sämt­
lichen Bietern Nachweise der beruflichen Zuverlässigkeit sowie der fman­

ziellen und wirtschaftlichen Leistungsrahigkeit vorlegen zu lassen und 
diese zu prüfen, und hielt eine diesbezügliche Empfehlung aufrecht. 

9 Am 7. März 2006 halle das BMLVS die Bestimmungen für die Prü­
fung der Angebote zur Beschaffung des Systems CONRAD festgelegt. 
Demnach setzte sich die Bewertungskommission aus sechs Unterkom­

missionen zusammen und umfasste 24 Mitglieder sowie einen nicht 
stimmberechtigten Vertreter der Internen Revision. Ein Mitarbeiter der 

zuständigen Fachabteilung leitete die Bewertungskommission. 

Gemäß den Bestimmungen zur Angebotsprüfung halle die Bewertungs­
kommission die Angebotsprüfung und -bewertung nach dem Bestbie­

terprinzip durchzuführen. Nach Abschluss der Angebotsprüfung halle 
die Bewertungskommission im Rahmen einer Kosten-Nutzwert-Ana­
Iyse eine Bieterreihung zu ermiueln und eine Vergabeempfehlung für 
einen Bestbieter abzugeben. 17 

Die Bewertungskommission nahm ihre Tätigkeit am 8. März 2006 auf. 
Gemäß den Sitzungsprotokollen führte sie insgesamt 21 Bewertungs­
sitzungen durch und schloss ihre Tätigkeit mit einer Angebotsreihung 
und einem Bestbietervorschlag am 27. März 2007 ab (vgl. TZ 11). 

10.1 (I) Am 28. März 2006 entschied die Bewertungskommission einstimmig. 
die Angebote von zwei Bietern (Bieter 4 und 5) wegen Nichterfüllung 
von Muss-Forderungen in der Leistungsbeschreibung auszuscheiden. 

Den Bieter 3 ersuchte das BMLVS mehrfach um zusätzliche Erläute­
rungen zu seinem Angebot, um die Umsetzung der Muss- Forderungen 
beurteilen zu können. Frist für die Beantwortung der Anfragen des 
BMLVS war der 3. April 2006. Der Bieter 3 übermilleIte dem BMLVS 

dazu mehrere Antwortschreiben. zuletzt am 30. März 2006. Die Bewer­
tungskommission des BMLVS entschied am 3 I. März 2006 einstim­

mig. auch das Angebot des Bieters 3 wegen Nichterftillung von drei 
Muss-Forderungen auszuscheiden. 

Am 4. April 2006 übermilleite der Bieter 3 dem BMLVS eine nachträg­
liche Stellungnahme. Am darauffolgenden Tag informierte das BMLVS 

17 Bei der Koslen- Nutzwert- Analysc wurden anhand einer Fonm'l vergltichba~ Kosten­
wcnt (PreiR) in 8t':ziehung zu den vtrge~nen NutzwC'rtc:n (Punkte für die Erfüllung 
von FordC'rungen) gatl2t. Bei den Nutzwtrttn lag die maximal zu cm'ichendc PunklC'­
z.ahl ~i 1.000 Punkten. 
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den Bictcr 3 über da Ausscheiden seines Angebots aus dem Vergabe­
vcrfahren wegen der Nichterftillung von Muss- Forderungen. 

(2) Am 10. April 2006 beschwerte sich der Bieter 3 beim damaligen 
Bundesminister für Landesverteidigung, Günther Planer, dass die _Aus­
scheidung aus dem Verfahren nur aufgrund einer missverständlichen 
Interpretation- der Antwortcn crfolgt sein könne, we halb er auf einc 
Wiederaufnahme in das Vcrgabevcrfahren vertraue. Das Schreibcn 
wies auch umfassende Erläutcrungen zu den Muss- Forderungen, deren 
Nichterftillung zum Ausscheiden des Angebots gefühn hane, auf. 

Laut BMLVS ersuchte der Bundesminister den Generalstab am 
19. April 2006 um Überprüfung des Sachverhalts. In seiner Stcllung­
nahme vom 8. Mai 2006 vertrat der Generalstab die Ansicht, dass 
das Vorgehen der Bewertungskommission rechtmäßig erfolgt und 
nachvollziehbar dokumentiert sei. Das Schreiben des Bieters 3 vom 
10. April 2006 stelle eine nachträgliche unzulässige Abänderung des 
Angebots dar. Überdies sei die Erfüllung der Muss- Forderungen wei ­
terhin nicht nachvollziehbar ableitbar. 

Laut BMLVS wurde die Interne Revisio n am 4. Mai 2006 ebenfalls 
ersucht. zu dem Sachverhalt Stellung zu nchmen. In ihrer Stellung­
nahme vom 10. Mai 2006 vertrat sie die An icht. dass das Angebot des 
Bieters 3 offensichtlich _imümlich- 18 vor Ablauf der durch die Bewer­
tungskommission gesctzten Stellungnahmefrist für die Beantwortung 
der Anfragen des BMLVS ausgeschieden worden sei. Daher sei die Ent­
scheidung der Bewenungskommission zu revidieren und das ausge­
schiedene Angebot im Bewertungsverfahren zu belassen. 

Am 16. Mai 2006 entschied das Kabinen des damaligen Bundesmi­
nisters für Landesvcrteidigung, Günther Plaller, dcr Empfehlung der 
lnterncn Revision zu folgen . Am 17. Ma i 2006 ordnete der General ­
stab den für die Beschaffung zuständigen Stellen an, der Milleilung des 
Kabinetts zu entsprechen und die dafür notwendigen Schrine zu setzen. 

Am 24. Mai 2006 beschloss die Bewcrtungskommission, die Entschei­
dung über das Ausscheiden des Bieters 3 vom 31. März 2006 aufzuhe­
bcn und den Bieter 3 in das Vergabeverfahren wieder aufzunehmen. 

(3) Am 29. Mai 2006 richtete das BMLVS an dcn Bietcr 3 cine Anfrage 
zujenen Muss- Forderungen, wegen deren Nichterfüllung er zunächst 
au geschieden worden war. In dem Schreiben wurde beim Bieter 3 

I' Die Sitzung der B~rnungskommi.ssion erfolgte 3m Frtllag. den 31 . Man 2006. Ablauf 
der Fnst war Montag. der 3. Apn! 2006. Oas SchfC'llK-n dö Bieters 3 langte nach Ablauf 
dcr fnst am Dienstag. den 4. April 2006 Im BMLVS ('in. 
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angefragt, ob er garantieren könne bzw. sich verpnichten würde, im 
Auftragsfall diese Muss- Forderungen zu erfüllen. Dies wurde vom Bie­

ter 3 ohne Nachweis schriftlich bestätigt. Eine konkrete Überprüfung 
der Erfüllung der Muss-Forderungen durch das BMLVS erfolgte nicht. 

10.2 Der RH kritisiene, dass die Entscheidung des BMLVS, einen wegen der 

Nichterfüllung von Muss-Forderungen ausgeschiedenen Bieter 3 wie­
der in das Vergabeverfahren aufzunehmen. nicht nachvollziehbar war. 

Weiters beanstandete er, dass sich das BMLVS nach der Wiederauf­
nahme des Bieters 3 lediglich die Erfüllung der Muss-Forderungen 

im Auftragsfall ohne Nachweis bestätigen ließ, während es bei den 
anderen Bietern den Nachweis konkret abverlangt und geprüft hatte. 
Nach Ansicht des RH verstieß das BMLVS damit gegen grundlegende 

Vergabeprinzipien der Transparenz, Gleichbehandlung und Rechtssi­

cherheit der Bieter. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS. bei Vergabeverfahren die Erfüllung 
von Muss- Forderungen bei allen Angeboten konkret zu überprüfen. 

10.3 Das BMLVS ver1rat in seiner Stellungnahme die Allsicht, dass das 
Aussclleiden des Bieters J irrtümlich und vorzeitig erfolgt und omit 
im Widerspruch zu den Vergabevor chriften erfolgt sei. 

10.4 Der RH entgegnete, dass ein imümliches bzw. vorzeitiges Ausschei­
den des Bieters aus den Unterlagen des BMLVS nicht ableitbar war 
und die Wiederaufnahme des ausgeschiedenen Bieters in das Vergabe­
verfahren somit nicht nachvollziehbar war. wie auch der Prozess zur 

Wiederaufnahme im BMLVS zeigte und der Generalstab im April 2006 
darlegte. Zudem ha ne das BMLVS anlässlich der Wiederaufnahme die 
Erfüllung der Muss-Forderungen nicht geprüft. 

Der RH verwies daher neuerlich auf seine Empfehlung, bei Vergabe­
verfahren die Erfüllung von Muss- Forderungen bei allen Angeboten 

konkret zu überprüfen. 

11.1 (I) Am 20. April 2006 beantragte Bieter 4. dessen Angebot im März 2006 
aus dem Vergabeverfahren wegen Nichterfüllung von Muss- Forde­

rungen ausgeschieden wurde. beim Bundesvergabeamt die Erlassung 
einer einstweiligen Verfügung auf Untersagung der Zuschlagsenei ­

lung durch das BMLVS. Der Bieter 4 begründete seinen Antrag damit. 
dass das Ausscheiden seines Angebots aus dem Verfahren recht widrig 
gewesen ei, weil die Ausnahmeregelung von der Anwendbarkeit des 
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Bundesvergabegesetzes 200219 nicht vorliegen würde (vgl. TZ 6). Das 
Bundesvergabeamt gab dem Antrag des Bieters 4 statt und untersagte 
dem BMLVS die Zuschlagseneilung vorläufIg bis zum 1. Juni 2006. 

Am 19. Mai 2006 entschied das Bundesvergabeamt bescheidmäßig die 
sofonige Aufhebung der einstweiligen Verfügung und wies den Antrag 
des Bieters 4 mangels Zuständigkeit des Bundesvergabeamtes gemäß 
§ 6 Abs. 1 Z 2 BVergG 2002 zurück. weil die Ausnahmeregelung des 
An. 296 EGV anwendbar war. 

(2) Aufgrund politischer Entwicklungen im Nahen Osten (Libanon­
Krieg 2006) wies der Generalstab am 19. Juli 2006 die ressoninterne 
rechtliche Prüfung einer allfälligen Auftragsvergabe an Bieter 2, des­
sen Geräte in der Krisenregion gefenigt wurden, an. Bis zum Abschluss 
der rechtlichen Prüfung war das Vergabeverfahren zu unterbrechen. 
Nach Vorliegen des Ergebnisses der rechtlichen Prüfung ordnete der 
Generalstab am 9. Oktober 2006 an, das Vergabeverfahren _ehest­

abzuschließen. 

(3) Am t7. Oktober 2006 erstellte die Bewenungskommission einen 
ersten Endbericht. Dabei empfahl sie die Vergabe an den Bestbieter 
(Bieter 2). Die Empfehlung basiene auf den Ergebnissen der Kosten ­
Nutzwen- Analyse hinsichtlich der drei im Vergabeverfahren verblie­
benen Bieter mit einer Reihung der Angebote. 

Vor Abschluss des Vergabeverfahrens ordnete der damalige Bundesmi­
nister für Landesverteidigung, Günther Platter, am 30. November 2006 
an. das Verfahren _aus wichtigen Gründen- zu unterbrechen. Eine 
Erläuterung der _wichtigen Gründe- lag nicht vor. 

Am 7. März 2007, also mehr als vier Monate später, ordnete der Gene­
ralstab an. das Vergabeverfahren unverzüglich fortzu etzen, abzuschlie­
ßen und den Bietern die Möglichkeit einzuräumen. ihre Preise nach­
zubessern. Die neuerliche Angebotseinholung wurde damit begründet, 
dass die Erstangebote bereits vor einem Jahr (im März 2006) erstellt 
worden seien. In der Kommunikationsbranche sei ein Jahr ein Zeit­
raum, der zu beachtlichen Änderungen der Prei e für einzelne Ele­
mente führen könne. 

Am 13. März 2007 forderte das BMLVS die drei im Vergabeverfahren 
verbliebenen Bieter auf, ihre Angebote bis 26. März 2007 hinsicht ­
lich der Preise nachzubes ern. Am 27. März 2007 erstellte die Bewer­
tungskommission aufgrund der preislich nachgebessenen Angebote 

" vgl. § 6 Ab •. I Z 2 BVrrgG 2002. BGBI. t Nr. 99/2002 
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neuerlich eine Kosten - Nutzwen- Analyse. Ergebnis der Kosten-Nutz­
wen- Analyse war eine Reihung der Angebote und ein Bestbieter- Vor­

schlag (Bieter 2). 

11.2 Der RH beanstandete die nicht nachvollziehbare Unterbrechung des 
Vergabeverfahrens um mehr als vier Monate. die zu einem vermeid­

baren Verwaltungsaufwand flihrte (neuerliche Angebotseinholung. 
Angebotsbewenung und Kosten- Nutzwert-Analyse). 

Der RH empfahl daher dem BMLVS sicherzustellen. dass Vergabever­
fahren strukturien bzw. planmäßig durchgeflihn werden. 

11.3 Das BMLVS nahm die Empfehlung des RH Z/lr Kenntnis. 

12.1 (I) Die Bestimmungen in der Angebotseinholung flir das System 
CONRAD sahen eine näherungsweise Berechnung der Lebenszyklus­
kosten (Folgekosten flir die Materialerhaltung laut BMLVS)20 flir die 

geplante Nutzungsdauer von 15 Jahren vor. um sie bei der Prüfung 

und Bewertung der Angebote zu berücksichtigen. 

Aufgrund der Angebote wurden die geringsten Lebenszykluskosten 

flir die geplante Nutzungsdauer von 15 Jahren mit rd. 75.75 Mio. EUR 
(Bieter 1) berechnet. jene des späteren Zuschlagsempfängers (Bieter 2) 

mit rd. 82.73 Mio. EUR. Damit waren die Beträge deutlich höher als die 
Anschaffungskosten flir das System CONRAD von rd. 66.68 Mio. EUR 

(Neno-Kauf]lreis21 ). 

Das BMLVS gewichtete die näherungsweise berechneten Lebenszyldus­
kosten bei der AngebolSbewenung mit 1.9 'Ib. 

(2) Gemäß den Bestimmungen in der Angebotseinholung vefJlflich­
teten sich die Bieter. dem BMLVS innerhalb von sechs Monaten nach 
Zuschlagseneilung eine detaillierte Berechnung der LebenszykJuskos­

ten vorzulegen (Muss-Forderung). 

Der Kaufvertrag wurde am 4. Juli 2007 unterzeichnet (vgl. Tl 14). 

Der Auftragnehmer legte dem BMLVS seine Lebenszykluskostenbe­
rechnungen erst Ende Mai 2009 und somit um etwa 1.5 Jahre ver­

spätet vor. Die Berechnungen wiesen - je nach techni eh-logistischer 
Variante - LebenszykJusko ten in Höhe von rd. 89.59 Mio. EUR bi 
rd. 94.12 Mio. EUR auf und lagen somit um bis zu rd. 11.39 Mio. EUR 

10 cxkJusivc So fiwartwartung und Ausbildungs- Managcmenttools 

21 ohne Skonloabzug 
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bzw. rd. 14 '1b über dem Wen. der der Auswahl des Bestbieters in der 
Kosten - Nutzwen- Analyse zugrunde lag. 

12.2 Der RH beanstandete. dass das BMLVS die Vorlage detailliener Berech­

nungen der Lebenszyltluskosten erst innerhalb von sechs Monaten 
nach Zuschlagseneilung geforden hatte. obwohl es zu diesem Zeit­
punkt bereits an den Auftragnehmer gebunden war und die Lebens­

zykluskosten deutlich höher lagen als die Anschaffungskosten. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS. bei RüstungsbeschafTungen fun ­
diene und verbindliche Berechnungen der Lebenszyltluskosten von 
den Bietern einzufordern und die Lebenszykluskosten in Anbetracht 

ihres Volumens bei der Angebotsbewenung sachgerecht abzubilden. 

12.3 fAut Stellungnallme des BMLVS sei die Beschaffung des Systems 
CONRAD eines der ersten Beschaffungsverfallren gewesen , bei dem die 
Bewertung der Lebenszykluskosten angewandt worden sei. Zum dama ­

ligen Zeitpunkt ci eine standardisierte Lebenszyklusko tenberecllnung 
im BMLVS nocllnieht vollständig ausgereifl gewesen. Im Jallr 2010 habe 

das BMLVS die Richtlinie .System Lebenszyklusmanagement· veifiigl. 

13.1 Laut internen Festlegungen des BMLVS war den nach Abschluss der 
Angebotsprüfung (März 2007) im Vergabeverfahren verbliebenen Bie­

tern vor Durchfiihrung der Kosten- Nutzwen- Analyse einmalig die 
Möglichkeit einzuräumen, ihre Angebote preislich nachzubessern. 

Ahernativangebote bzw. unverlangte Angebote waren nicht zu berück­
sichtigen. 

Für den Zeitraum April 2006 bis Juli 2007 waren 13 Eingaben von 
Bietern bzw. potenziellen Subunternehmern an das BMLVS dokumen ­

tien. In einem dieser Schreiben vom 23. Mai 2007 stellte der zweitge­
reihte Bieter (Bieter 3) dem BMLVS zusätzliche Voneilseinräumungen 
(z.B. Skonti) in Aussicht, weil sich .zwischenzeitlich signifIkante Vor­
teile hinsichtlich Gestehungs- und Finanzierungskosten· ergeben hät­
ten. Laut BMLVS erkJäne sich der präsumptive Bestbieter (Bieter 2) 

ebenfalls bereit, einen Skonto zu gewähren. Unterlagen dazu lagen 
im BMLVS nicht auf. 

Am 30. Mai 2007 fordene das BMLVS die drei nach Ab chluss der 
Angebotsprüfung im Vergabeverfahren verbliebenen Bieter auf, bis 
11. Juni 2007 einen Skonto anzubieten . Zugleich ändene das BMLVS 
die Zahlungsbestimmungen wie folgt: 
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Tabelle 2: Änderung der Zahlungsbestimmungen im Laufe des Vergabeverfahrens 

Z,hlungsr'ten 

Vorauszahlung 

1. Zahlungsrate 

2. Zahlungsrate 

3. Zahlungsrate 

4. Zahlungsrate 

Restzahlung nach 
vollständiger Erfüllung 

Z,hlungspl,n gemiß 
Angebotseinholung 
vom Jänner 2006 

20 

10 

21 

27 

22 

Zahlungs plan gemäß 
Angebotseinholung 

(Preisnuhbesserung) 
vom März 2007 

Anteil am Kaufpreis in % 

29 

3,5 

22 

24 

21,5 

Z,hlungsplan gemäß 
Angebotseinholung 
(Skontoeinräumung) 

vom Mai 2007' 

29 

3,5 

22 

24 

11,5 

10 

entspricht den Zahlungsbest immungen im Kaufvertrag vom Juli 2007 

Quellen: BMLVS; RH 
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Wegen der Vielzahl an Einzelpositionen und des komplexen Lieferplans 
war die Zahlung des Kaufpreises in jährlichen Zahlungsraten mit einer 
Restzahlung nach vollständiger ErfUllung des Kaufvenrags vorgese­
hen. In der Angebotseinholung vom Jänner 2006 bzw. vom März 2007 
hane das BMLVS f,xe Zahlungsraten in Höhe von insgesamt 78 % bzw. 
78,S % des Kaufpreises und eine Restzahlung nach vollständiger ErfUl­
lung des Kaufvenrags in Höhe von 22 % bzw. 21,S % festgelegt. In der 

Angebotseinholung vom Mai 2007 fUgte das BMLVS eine zusätzliche 
Zahlung rate in Höhe von 11,5 % (rd. 7,21 Mio. EUR)22 ein, sodass sieh 
die f,xen Zahlungsraten auf insgesamt 90 % des Kaufpreises beliefen 

und die Restzahlung nur mehr auf 10 % des Kaufpreises. 

Eine Begründung fUr die Änderung der Zahlungsbeslimmungen war 
nicht dokumentiert. Das BMLVS hatte zudem nicht geprüft, ob bzw. 

inwieweit die Skontoeinholung im Vergleich zu der Änderung der Zah­
lungsbestimmungen (Reduktion des Re tzahlungsbetrags nach voll­

ständiger ErfUllung des Kaufvenrags) vorteilhaft war. 

13.2 (I) Der RH beanstandete, dass das BMLVS die Bieter entgegen den 
internen Bestimmungen zur Angebotsprüfung wiederholt21 zu Preis­

nachbes erungen nach DurchfUhrung der Kosten-NuLZwert-Analyse 
(SkonlOeinräumung) aufgefordert hatte. Weiters kritisierte er, dass diese 
Vorgangsweise durch ein Bieterschreiben initiiert wurde, das nach 

Ansieht des RH als indirektes Angebot zu werten war und gemäß den 

12 baogtn aur dtn Nttlo- Kaufpr('is labzOglkh 6 qo SkonlO) von rd . 62.68 Mio. EUR. 
~Irug dir viC'nt Zahlungsr.u(' rd. 7.2) Mio. I:UR 

1) 13. M rz 2007 : P~isnac:hlxssc'rung. 30. Mai 20C11 : Skont~inräumung 
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Bestimmungen zur Angebotsprüfung nicht zu berücksichtigen gewe­
sen wäre. 

Der RH wies ergänzend darauf hin, dass eine solche Vorgangsweise 
bei Vergaben nach dem BundesvergabegeselZ bzw. nach dem Bun­
desvergabegeselZ Veneidigung und Sicherheit nicht zulässig wäre." 

Er empfahl dem BMLVS. aus Gründen der Transparenz und Rechts­
sicherheit sicherzustellen. dass bei Vergabeverfahren festgelegte Ver­
fahren abläufe eingehalten und Bieter über den geplanten Ab chluss 
von Verhandlungen vorab informien werden. 

(2) Der RH beanstandete weiters, dass nicht nachvollziehbar war, 
warum da BMLVS in der Angebotseinholung vom Mai 2007, die auf 
eine Skontoeinräumung abgezielt hatte, auch die Zahlungsbestim­
mungen geänden halle (Einschub einer zusätzlichen Zahlungsrate, 
Reduktion des ReslZahlungsbetrags). Das BMLVS halle zudem nicht 
geprüft, ob bzw. inwieweit die Skontoeinholung im Vergleich zu der 
Änderung der Zahlungsbestimmungen voneilhafl war. 

Der RH wies in diesem Zusammenhang aufZin verluste durch den Ein­
schub einer zusätzlichen Zahlungsr3te hin, die sich bei Lieferverzöge­
rungen weiter erhöhen würden. Weiters war die Position des BMLVS 
durch die Reduktion des ReslZahlungsbetrags bei Lieferverzögerungen 
geschwächt (vgl. TZ 16). 

Der RH empfahl dem BMLVS. Änderungen von Zahlungsbestimmungen 
bei Auftragsvergaben aufallfallige nachteilige Auswirkungen zu über­
prüfen. 

13.3 Das BMLVS vertrat in seiner StellungnaJHne die Ansicht, dass die 
durch den RH beanstandete Vorgangsweise zu erheblichen Einsparungen 
gefiihrt habe. Da alle Zalllungen, denen keine erfüllte Leistung gegrII­
über tehe, gegen Bankgarantie gesichert seien und bei einem Liefer­
verzug einer entsprechenden Verzinsullg (Basiszinssatz plus 4 % p.a.) 
unterlägen, entstehe keill zusätzlicher Zillsverlusr. 

H vgl. f 105 Abs. ) BundrsvcrgalX'gt'SClz 2006. 8GBI. I Nr. 17/2006 Ld.g.F. sowie § 89 
Abs. 4 BundrsvC'rgaMg~[Z Vcneidigung und Sicherheit 2012. 8G81. I Nr. 10/ 2012 
i.d.g.f. : ~r Auftraggebt-r hai. sofcrn nicht enlSpm:hcndc FtSllcgungcn lX'~its in den 
AusschrribungsuntrrlagC'n erfolgt Sind. dem bzw. den 3m Vcrhandlungsvt'rfahrtn teil ­
nehmenden BIC'tcr bzw. Bietern den Abschluss der Vt'rhandlungcn vorab IX'k.annl zu 
gt'tKon. DltS lann dadurch gnchchrn. dass eint Vrrhandlungsrundt' als ld2t~ Vrrhand­
lung5rund~ bekannt grgt'ben wird oder dass drr oder die verbliebenen Bieter zu einer 
It'tztmaligen Abgabr rines Angt'ootrs aufgrfordt'n wird bzw. wt'rdcn. 
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13.4 Der RH entgegnete. dass das BMLVS in der Angebotseinholung vom 
Mai 2007 nicht nur ein Skonto eingefordert hatte, sondern zusätzlich 
die Zahlungsbestimmungen geändert hatte, und nicht k.lar war, ob 
diese Vorgangsweise tatsächlich rur die Republik Österreich vorteil­
haft war. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, Änderungen von Zah­
lung bestimmungen bei Auftragsvergaben auf allnillige nachteilige 
Auswirkungen zu überprüfen. 

Kaufvertrag und Vertragsabwicklung 

Zahlungs­
bestimmungen und 
Lieferplan 

14.1 Am 12. Juni 2007 erstellte die Bewertungskommission aufgrund der 
vorgeleg1en Angebo1e neuerlich eine Kosten- NulZwen-Analyse mit 
einer Reihung der Angebote und einem Bestbieter-Vorschlag (Bieter 2). 

Am 4. Juli 2007 schloss das BMLVS den Kaufvertrag mit dem von der 
Bewertungskommission vorgeschlagenen Bestbieter (Bieter 2) in Höhe 
von rd. 76,02 Mio. EUR (inklusive USt25, abzüglich 6 % Skonto26) mit 
Zustimmung des BMF ab. Erfüllungstermin rur den Kaufvertrag war 
der 14. August 2012. 

Die Zahlungsbestimmungen in der ergänzenden Angebotseinholung 
vom Mai 2007 (vgl. TZ \3) wurden in den Kaufvertrag vom Juli 2007 

unverändert übernommen. Im Kaufvertrag war der Lieferplan jedoch 
nicht mit den Zahlungsbestimmungen wertmäßig abgestimmt, son­
dern die Zahlungsraten lagen deutlich über dem durchschnittlichen 
Wert der zu liefernden Geräte: 

Tabelle 3: Vergleich Zahlungsbestimmungen mit Lieferptan laut Kaufvertrag 
vom Juli 2007 

Datum 

bis Jänner 2009 

bis Jänner 2010 

bis Jänner 2011 

bis Jänner 2012 

Durchschnittlicher Wert der zu 
liefernden Geräte! (kumuliert) 

zu zahlender Antetl am Kaufpreis 
(kumuliert) 

in '" des Kaufpreises 

11,2 

38,8 

73,9 

100,0 

54,5 

78.5 
90,0 

100,0 

I Sender/ Empfänger einschließlich Bedieneinheit. tragbare Grundgeräte (Manpack) und Handfunkgeräte; ohne Einbausätle 
und Zubehör 

Ouellen: 8MLVS; RH 
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Z'i Dil' UmsalZSt~u~r lUSt) rur lieferungen aus den EU-Uindcm. für die Steuerpflicht im 
Inland besteht. wird als Erwerbsteuer bacic:hnet. 

26 Preisnachlass auf den RcchnungsbNrag bei Zahlung innerhalb von 30 anstclle von 
60 Tagen 

Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)22 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H B 
Kaufvertrag und Vertragsabwicklung Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Nachträgliche 
Beiziehung von 

Subunternehmern 

Bund 2015/8 

Laut Kaufvenrag hatte das BMLVS z.B. bis Jänner 2010 78,5 'lb des 

Kaufpreises zu zahlen: im Vergleich dazu belief sich der Wen der bis 

zu diesem Zeitpunkt zu liefernden Geräte27 auf durchschnittlich 38,8 'lb 

des Kaufpreises. Bis Jänner 2011 waren laut KaufVenrag 90 'lb des Kauf­
preises zu zahlen; der Wen der bis zu diesem Zeitpunkt zu liefernden 

Geräte betrug durchschnittlich 73,9 'lb de Kaufpreises. Danach war 
eine Restzahlung von 10 'lb des Kaufpreises oITen; der Wen der oITe­
nen Gerätelieferungen belief ich zu diesem Zeitpunkt venraglich auf 

durchschninlich 26,1 'lb des Kaufpreises. 

14.2 Der RH bemängelte, dass der Lieferplan mit den Zahlungsbestim­

mungen im KaufVertrag nicht abgestimmt war, weil die Zahlungsra­
ten deutlich über dem durchschnittlichen Wen der Gerätelieferungen 

lagen . Einer offenen Restzahlung von 10 'lb des Kaufpreises standen 
venraglich oITene Lieferungen mit einem Wen von durchschnittlich 

26. I 'lb des Kaufprei es gegenüber. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS sicherzustellen, in Kaufvenrägen 

die Lieferbestimmungen mit den Zahlungsbestimmungen wenmäßig 
abzustimmen. 

Weiters empfahl er dem BMLVS. in KaufVenrägen. bei denen die Zah­

lungen von den Lieferungen entkoppelt sind, EingriITsmöglichkeiten 
zu vereinbaren, um die Verhältnismäßigkeit der Lieferungen mit den 
Zahlungen sicherzustellen, und dazu die Venragsabwicklung laufend 
zu überwachen. 

14.3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es - unter Berücksichtigung der 
jeweiligeIl budgetären Situatioll - bemüht, Lieferplan, Zahlungsbestim ­
mUlIgen ulld Kaufvertrag abzustimmen. Alle ZahlungeIl, deneIl keine 
erfüllte Leistung gegenübersrehe, seien durch eine Bankgarantie gesi­
chert. Bei einem Lieferverzug werde der in deli Allgemeinen Geschäfts­
bedingungenfestgelegte Zinssatz eilIgefordert. Die Vertragsabwicklung 
werde grundsätzlich übeTUJachl. 

15.1 Im KaufVenrag vom Juli 2007 ändene das BMLVS die Bestimmungen 
betreITend die Zulässigkeit von Subunternehmern gegenüber der 
AngebolSeinholung vom Jänner 2006. Nunmehr war die nachträg­

liche Beiziehung von Subunternehmern nicht - wie in der Angebots­
einholung - grundsätzlich unzulässig, sondern zulässig. aber an die 
Zustimmung des BMLVS gebunden. Laut BMLVS sollte der Auftrag-

27 Sender/Empfänger ('inschli('ß1ich Bed ient'inhdt. lragbarc Grundgeräll!' (Man pack) und 
Uandfunkgeräu:: ohne Einbausätzt" und Zulxhör 
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nehmer dadurch die Möglichkeit haben. Subunternehmer bei ungenü­

gender Leistung auszutauschen. Kriterien für die Zulässigkeit fehlten. 

Im September 2007 ersuchte der Auftragnehmer das BMLVS um 
Zustimmung zur nachträglichen Beiziehung jenes Unternehmens als 
Subunternehmer. das Teil einer Bietergemeinschafl (Bieter 3J war. Das 

BMLVS stimmte dem Ansuchen umgehend ohne nachvollziehbare Prü­
fung zu. Da BMWFW wurde im Jänner 2010 davon informiert. dass 

der nunmehrige Subunternehmer für die Abwicklung des österreichi­
schen Fertigungsanteils zuständig ei. 

15.2 Der RH beanstandete. dass das BMLVS keine Kriterien für die Zulässig­
keit der nachträglichen Beiziehung von Subunternehmern durch den 
Auftragnehmer nach Abschluss eines Kaufvertrags festgelegt halte. 

Weiters kritisierte er. dass es die nachträgliche Beiziehung eine Mit­
bieters als Subunternehmer ohne nachvollziehbare Prüfung akzeptiert 

hatte.'· 

Der RH empfahl dem BMLVS. im Sinne der Transparenz und Kor­
ruptionsprävention objektive Kriterien für die Zulässigkeit der nach­

träglichen Beiziehung oder Änderung von Subunternehmern nach 
Abschluss eines Kaufvertrags festzulegen und diese in jedem Einzel­

fall zu prüfen. 

15.3 Laur Srellungnahme des BMLVS sei es bemühr. die Empfehlung des 
RH bei künftigen Beschaffungen zu berücksichrigen. 

16.1 Im September 2011 ging das BMLVS davon aus. dass aufgrund von Lie­
ferverzögerungen durch den Auftragnehmer eine Vertragsstrafe anfal­
len würde. In der Folge sammelte da BMLVS mögliche Beschaffungen 
an Ausrüstung im Zusammenhang mit dem System CONRAD. die mit 

der Vertragsstrafe gegenverrechnet werden könnten .29 

Zu den zusätzlichen Leistungen. die aus der Vertragsstrafe gegen ver­

rechnet werden sollten. zählten auch spezielle Akkuladegeräte um 
rd. 108.000 EUR. die nicht für das System CONRAD. sondern für ein 

11 vgl. lrilradrn der OECO zur Bekämpfung von AngebolSabsprachen im öffentlichen 

B~haffungswrst'n vom Februar 2009. S. 1 

H Einzahlungen wie l .B. aus einer Vennlgsslraft' stc-Ulcn grundsatzlieh allgtmeine Bun­
d~mzahlungcn für dlc Republik. ÖSltrffich dar. Mehrrinzahlungen gcgemlbt:r dem 
BundtsvoranschJag Im laufenden Finanzjahr konnle das BMLVS einer ROckJage zufüh­
rrn (vgL §§ 4. Ab,. t und SS Ab,. 1 Bundcsh.u'h.hsgesetz 201 J. BGBLI Nr. 1J9/2009 

Ld.g.F.I. 
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anderes militärisches Funkgerätesystem (Multibandfunkgeräte) vor­

gesehen waren. 

Im Zuge der sechsten Vertragsänderung vom August 2012 erweiterte 
das BMLVS mit Zustimmung des BMF den vertraglich vereinbarten 

Leistungsumfang um zusätzliche Leistungen mit einem Netto-Auf­
tragswert von rd. 1,55 Mio. EUR. Diese zusätzlichen Leistungen waren 
mit gleich hohen Preisen bewertet wie im Kaufvertrag vom Juli 2007. 

Mit den zusätzlichen Leistungen wurde die bis dahin angefallene Ver­

tragsstrafe (inklusive Verzinsung) in gleicher Höhe kompensiert. Der 
Neno-Auftragswert des Kaufvertrags nach der fünften Vertrag ände­
rung in Höhe von rd. 63,81 Mio. EUR (abzüglich 6'lb Skonto/RabanJO) 

blieb dadurch unverändert. 

16.2 Der RH kritisierte, dass das BMLVS eine Vertragsstrafe von 
rd . 1,55 Mio. EUR aufgrund von Lieferverzögerungen durch den Auf­

tragnehmer durch zusätzliche Leistungen gegenverrechnet haue, bei 
denen der Bedarf nicht auf nachvollziehbaren planerischen Grundla­

gen beruhte, sondern erst aufgrund des Vorliegens einer Vertragsstrafe 
festgelegt wurde. 

Der RH wies auch kritisch darauf hin, dass die Kompensation einer Ver­

tragsstrafe durch zusätzliche Leistungen. die mit gleich hohen Preisen 
bewertet waren wie im ursprünglichen Kaufvertrag, für den Auftragneh­
mer betriebswirt chaftlich günstiger war als die Zahlung der Vertrags­
strafe. Da das BMLVS keine weitergehende Kompensation vereinbart 

hatte. war die Wirkung der Vertragsstrafe im Ergebnis abgeschwächt. 
Zudem blieben fmanzielle Vorteile für die Republik Österreich unge­

nutzt. 

16.3 Das BMLVS leilte in seiner tellungnallme mit. dass die fir die Kom ­
pensation herangezogenen Preise aus dem ursprünglichen Kaufvertrag 

(Preise auJBasis des Jahres 2006) übernommen warden seien. Bei einer 
Nachbe chajJung wären die e Teile auJ Basis des Jahres 201 I kalku­
liert worden. Somir liege ein wirlSciraftlicirer Vorteil fir das BMLVS 
vor. 

16.4 Der RH wies neuerlich darauf hin, dass die vereinbarte Kompensation 

der Vertragsstrafe durch zusätzliche Leistungen für den Auftragnehmer 
betriebswirtschaftlich günstiger war als die Zahlung der Vertragsstrafe. 
wodurch die Wirkung der Vertragsstrafe im Ergebnis abgeschwächt war 
und fmanzielle Vorteile für die Republik Österreich ungenutzt blieben. 

)0 Im Zuge der zw~Jttn Vtnrapandcrung vom JUni 2009 wurde: dcr nnraglich vr~in ~ 

banr Skonto aus strucllTChllichcn Grunde" zu einem Ttil~lrag in elMen R.abatt (P~is· 

nachlass vom Kaurp~is einer Wa~ oder Dienstleistung) umgewandr:lt. 
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Der Bedarf an den zusätzlichen Leistungen, mit denen die Venrags­

strafe gegenverrechnet wurde, war aus den planerischen Grundlagen 
nicht nachvollziehbar. 

17.1 (I) Laut Militärischem POichtenheft aus 2005 sollte die Nutzungsdauer 

des Systems CONRAD zumindest 15 Jahre betragen. 

(2) Laut Kaufvenrag vom Juli 2007 begann die Lieferung der ersten 
Gerätelranchen ab Mine 2008. Die Abnahme der ersten Geräte 

erfolgte im Dezember 2008. die Inbetriebnahme der ersten Geräte im 
Februar 2009. Bis spätestens Anfang September 2011 (51 Monate nach 
Venragsabschluss) waren sämtliche Komponenten J1 zu liefern . Erfül­
lungsterrnin war der 14. August 2012. Die lange Venragsdauer begrün­

dete das BMLVS insbesondere mit Umfang und Komplexität des Sys­

tem. 

Im Zuge von Vertragsänderungen wurde der Erfüllungstermin mehr­

fach verschoben. Letztgültiger Erfüllungsterrnin (laut sechster Venrags­
änderung vom August 2012) war der 3\. Oktober 2013. 

Laut BMLVS belief sich die nach der sechsten Vertragsänderung ange­

fallene Vertragsstrafe einschließlich Zinsen aufgrund neuerlicher Lie­
ferverzögerungen auf rd. 522.000 EUR (Stand Jänner 2014). 

(3) Zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH (März 2014) 

waren noch nicht sämtliche vertraglich vereinbanen Leistungen abge­
nommen (flinf Positionen waren noch offen). 

17.2 Der RH wies kriti ch daraufhin, dass zur Zeit der Gebarungsüberprü­
fung (März 2014), also rund eineinhalb Jahre nach dem ursprünglich 

vereinbarten Erftillungsterrnin flir den Kaufvertrag, noch nicht sämt­
liche vertraglich vereinbarten Leistungen erflillt waren. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, die Venragsabwicklung betref­

fend das System CONRAD im Hinblick auf die langfristige Bindung 
von Personal ressourcen und Infrastruktur (ProjekLmanagement. Abnah­

men usw.) zügig abzuschließen. 

Er empfahl dem BMLVS weiters, Vertragsstrafen bei Lieferterrninüber­

schreitungen durch Zusatzleistungen ausschließlich auf Basis eines 
nachvollziehbaren planerischen Bedarfs unter Nutzung des flllanziellen 

11 ausgenommen t'in Update ru r die Son-ware d~ Funkmanagcm('ntsystcms sowie rin 
Update dtr weborientienen .. Intuaktivt'n Elck.troni5chen TKhni.schen Dokumentation'" 
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B 
Beschaffung des Truppenfunksystems CONRAD 

Vorteils für die Republik Österreich und ohne Ab chwächung der Wir­
kung der Vertragsstrafe zu kompensieren. 

17 .3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es bemüht, die Empfehlungen des 

RH zu verwirklichen. 

18.1 (I) Das BMLVS führte eine interne Übersicht, in der der Budgetaufwand 
für das System CONRAD erfasst war. Für den Zeitraum 2001 bis Septem­
ber 2013 war ein budgetärer Aufwand in Höhe von rd. 84,57 Mio. EUR 
ausgewiesen (Beschaffung des Systems CONRAD mit rd. 77,07 Mio. EUR 
sowie Zusal2beschaffungen mit rd. 7,50 Mio. EUR).J2 

Der ausgewie ene Budgelaufwand war jedoch unvollständig. weil 
nicht sämtliche Beschaffungen im Zusammenhang mit dem System 
CONRAD erfasst waren. Nach den Erhebungen des RH fehlten mindes­
tens 34 Zusalzbeschaffungen um rd . 1,29 Mio. EUR. 

So fehlten die Beschaffungen jener nachgeordneten Dienststelle des 
BMLVS, die für die laufende Materialerhalrung zuständig war. Nach 
den Erhebungen des RH betraf dies mindestens 22 Beschaffungen in 
Höhe von rd. 849.000 EUR. Davon entfIelen rd. 236.000 EUR auf Ersal2-
teilbeschaffungen beim Auftragnehmer für das System CONRAD. Da 
diese Beschaffungen nicht im Rahmen des Kaufvertrags erfolgten, 
kam die Wenschöpfungsvereinbarung des BMWFW auch nicht zur 
Anwendung, wonach der Auftragnehmer einen österreichischen 
Wertschöpfungsanteil in Höhe von 55 'lb auch bei allfalligen nach­
träglichen Erweiterungen des Leistungsumfangs zu erbringen hane 
(vgJ. TZ 37). 

Weiters schienen Beschaffungen, die vor Abschluss des Kaufvertrags 
im Juli 2001 erfolgt waren, in der Übersicht des BMLVS über den 
Budgetaufwand für das Sy tem CONRAD nicht auf. Nach den Erhe­
bungen des RH lagen mindestens zehn Vorbeschaffungen mit einem 
Gesamtwert von rd. 381.000 EUR vor. 

Nach den Erhebungen des RH fehlten zudem mindestens zwei Zusal2-
beschaffungen zum System CONRAD aus den Jahren 2008 und 2009 

mit einem Gesamtwert von rd. 64 .000 EUR. 

Unter Hinzurechnung der nicht ausgewiesenen Zusal2beschaffungen 
belief ich der budgetäre Aufwand des BMLVS im Zusammenhang 
mit dem System CONRAD somit auf mindesten rd. 85.87 Mio. EUR. 

II Betfige ClRschh('ßlich USI 
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Tabelle 4: Budgetärer Aufwand des BMLVS im Zusammenhang mit dem System CONRAD 

BudgeUrer Aufw~nd ~ut BMlVS 

davon 

Beträge in EURI 

84.571.000 

- Kaufvertrag CONRA[J2 

- VertragsänderungenJ 

- Gesonderte Zusatzbeschaffungen' 

Nicht ~usgewtesene Zusatzbeschaffungen 

dovon 

76.018.000 

1.055.000 

7.498.000 

1.294.000 

- VorbeschaJfungen5 

- Folgeausgaben für die Materialerhaltung 

- Sonstige nicht ausgewiesene Zusatzbeschaffungen 

Budgetiirer Gesamt~ufw~nd 

381.000 

849.000 

64.000 

85.865.000 

1 Beträge auf 1.000 EUR gerundet; einschließlich USt; Rundungsdifferenzen moglich 
2 Kaufvertragswert bei Vertragsabschluss im Juli 2007 
1 Erhohung des Kaufvertragswerts aurgrund von Vertragsänderungen 
, Zusalzbeschaffungen im Zeitraum 2007 bis September 2013 
S Investi t ionen vor Abschluss des Kaufvertrags im Juli 2007 

Quellen: BM LVS; RH (Sta nd 26. September 2013) 
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(2) Für den Folgezeitraum (Oktober 2013 bis 2016) hatte das BMLVS 
einen Budgctbedarf in Höhe von 850.000 EUR rur den Betrieb (Zube­
hör. Software- Anpassungen) veranschlagt. Konkret geplante bzw. lau­

fende BeschafTungen im Zusammenhang mit dem System CONRAD 
waren nicht ausgewiesen. Nach den Erhebungen des RH fehlten in 
dieser Aufstellung mindestens zwei konkret geplante Zusatzbeschaf­

fungen mit einem Schätzwen von 3.5 Mio. EUR. 

Die Höhe des rur den Folgezeitraum veran chlagten Budgetbedarfs 
war rur den RH daher nicht nachvollziehbar. Der RH verwies in die­
sem Zusammenhang auch auf die vom Auftragnehmer für das System 

CONRAD im Mai 2009 berechneten LebenszykJuskosten rur 15 Jahre 
in Höhe von rd. 89,59 Mio. EUR bis rd . 94.12 Mio. EUR (vgl. TZ 12) . 

18.2 (I) Der RH bemängelte. dass das BMLVS keinen Gesamtüberblick über 
den Budgetaufwand für das Funkgerätesystem CONRAD haue. weil in 
der Budgetübersicht des BMLVS die Folgeausgaben für die Materialer­

haltung nicht ausgewiesen bzw. systemrelevante Zusatzbeschaffungen 
nicht vollständig erfasst waren. Nach den Erhebungen des RH waren 
Ausgaben in Höhe von mindestens rd. \,29 Mio. EUR nicht berück­

sichtigt (Stand September 2013). 
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Weiters beanstandete der RH. dass die Höhe des fur den Folgezeilraum 
(bis 2016J veranschlagten Budgetbedarfs in Höhe von 850.000 EUR 
angesichts der im Mai 2009 berechneten Lebenszykluskosten rur 

15 Jahre in Höhe von rd. 89,59 Mio. EUR bis rd. 94, 12 Mio. EUR nicht 
nachvollziehbar war. Zudem hatte das BMLVS beim veran chlagten 

Budgetbedarf konkret geplante bzw. laufende Zusatzbeschaffungen in 
Höhe von mindestens 3.5 Mio. EUR nicht berücksichtigt. 

Der RH hielt kritisch fest. dass der unmittclbare fmanziclle Aufwand 
rur das beschaffte System von rd. 76.02 Mio. EUR (KaufvenragJ auf 

zumindest rd. 85,87 Mio. EUR bzw. um rd. 13 ~ anstieg. 

Mangels Überblicks über den Budgetaufwand und den künftigen Bud­
getbedarf fur das System hatte das BMLVS auch keinen Vergleich zwi­

schen den ursprünglich geplanten und den tatsächlich angefallenen 
Ausgaben. 

Der RH empfahl dem BMLVS. den budgetären Aufwand fur Rüstungs­
systeme vollständig zu erfassen und nachvollziehbare Schätzungen 

des künftigen Budgetbedarfs durchzuruhren. um einen aussagefahigen 
Gesamtüberblick über den tatsächlichen Budgetaufwand im Vergleich 

zu den ursprünglich geplanten Ausgaben zu erhalten. 

(2J Der RH hielt kritisch fest. dass fur Ersatzteilbeschaffungen beim 

Auftragnehmer rur das System CONRAD, die nicht im Rahmen des 
Kaufvenrags erfolgten. die Wenschöpfungsvereinbarung de BMWFW 

zum Kaufvenrag nicht zur Anwendung kam. wonach der Auftragneh­
mer einen österreichischen Wenschöpfungsanteil in Höhe von 55 ~ 

auch bei allfalligen nachträglichen Erweiterungen des Leistungsum­
fangs des Kaufvertrags zu erbringen hatte. Nach den Erhebungen 
des RH entfielen bei den Folgeausgaben fur die Materialerhaltung 
rd. 236.000 EUR auf Ersatzteilbeschaffungen beim Auftragnehmer fur 

das System CONRAD. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS und dem BMWFW. bei Rüstungsbe­
schaffungen mit Gegengeschäften eine adäquate Erhöhung des Gegen­
gcschäftsvolumens bei sy temspeziflschen Folgebeschaffungen beim 

Auftragnehmer sicherzustellen. 

18.3 (I) Laur Srellungnahme des BMLVS sei es bemühr, den budgerären 
Aufwand fiir Rüsrungssysreme vollsrändig zu erfa seil, ltach vollziel, -
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bare Schärzungen des künftigen Budgerbedarfs durchzufohren und das 
BMWFW versrärkr einzubinden. 

(2) Das BMWFW rei/re in seiner rellung,whme mir. dass es bei Kauf­
venragsänderungen. die vom BMLVS bekannt gegeben worde'l seie.l. 
enrsprechende Anpassunge'l im Gegengeschäftsvenrag durchgefo'ln 
habe. Über die genannren Folgebeschaffungen des BMLVS sei das 
BMWFW jedach nichr infomlien gewesen. 

Zusatzbeschaffungen für das System CONRAD 

Vergabe der Zusatz­
beschaffungen 

226 

19.1 ( I) Für den Betrieb des Systems CONRAD beschaffte das BMLVS ergän­
zende Komponenten wie z.B. Antennen und Antennenmaste, Spezial­

werkzeuge und Messgeräte fUr die Materialerhaltung in den Werkstät­
ten, Traggehäuse und Schulungen. Laut einer Übersicht des BMLVS 
fUhrte die Zentral teile von 2007 bis September 2013 lOB Zusatzbe­

schalTungen mit einem Gesamtwert von rd . 7,50 Mio. EUR durch. 

Der RH überprüfte anhand einer risikoorientierten Auswah(l l 54 
der lOB Beschallungen um insgesamt rd. 6,33 Mio. EUR. Darüber 
hinaus überprüfte der RH ieben Zusarzbe chaITungen um insgesamt 
rd. 312.000 EUR, die nicht in der Übersicht des BMLVS aufschienen 
(vgl. TZ IB). Der Gesamtwert der insgesamt 61 überprüften Beschaf­
fun gen belief sich auf rd . 6.64 Mio. EUR (vgl. Anhang zum Prüfungs­

ergebnis). 

Die 61 überprüften ZusalzbeschalTungen fUr das System CONRAD ver­

gab das BMLVS wie folgt: 

)) 01(' Auswahl umfasstt insbnondcrt Bc:schaffungrn mll höhtrtm Auftragswen und 
B(SchafTungtn gleichanigtr Lristungen: Vergaben mit Stringern Aufiragswrn wur­
den in der Rcgd nicht berücksichtigt. ebenso Abrufe aus Rahmcnvertinbarungtn drr 
Bund<sb<schaITung GmbH. 
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Tabelle 5: Vergabe von Zusatzbeschaffungen im Zusammenhang mit dem System CONRAD 

Anzahl der überprüften 
bschaffungen 

53 

1 

1 

2 

4 

61 

Art der Vergabe 

Vergabe an ausgewählte Unternehmen ohne Einholung 
von Vergleichsangeboten' 
Vergabe zunächst im W~ge einer öffentlichen Aus­
schreibung gemäß der ONORM A 2050 aus 1957'> In 
weiterer Folge Aufhebung der Ausschreibung mit 
der Begründung, dass der Preisunterschied zwischen 
den Angeboten mehr als 20 % betragen habe und 
die Leistung des preisgünstigeren Bieters nicht ent­
sprochen habe.l Anschließend freihänd ige Vergabe 
nach Preisverhandlungen mit zwei Bietern und Zu ­
schlag an den BiUigstbieter.4 

Zweistufiges Verhandlungsverfahren mit vorheriger 
Bekanntmachung gemäß § 23 Abs. 3 Bundesvergabe­
gesetz Verteidigung und Sicherheit 2012 
(BVergGVS 2012).' Ausgeschrieben wurden aufgrund 
von Vorbeschaffungen .im Bundesheer bereits einge­
führte" Produkte, bei denen Vertriebsbindungen der 
Hersteller mit den späteren Zuschlagsempfängern 
vorlagen. 

Einholung von jeweils zwei Vergleichsangeboten 

Vergaben von Erprobungen (an ausgewählte Unter­
nehmen) 

Gesamtwert 

rd. 3,25 Mio. EUR 

rd. 1,74 Mio. EUR 

rd . 1,49 Mio. EUR 

rd. 147.000 EUR 

rd . 18.000 EUR 

1'11. 6.64 MIo. EU. 
Fünf Vergaben betrafen die B e ~chaffun9 CONRAO- spezifischer Leistungen und erfolgten an den Auftragnehmer für das 
System CO NRAD sowie an dessen Firmentochter bzw. Vert riebspartner. 
Die Vergabe war aus Sicherheits- bzw. Geheimhaltungsgründen vom Anwendungsbereich des Bundesvergabegesetles ausge­
nommen. 
Eine Aufhebung der Ausschreibung nach Ablauf der Angebotsfrist war Z. ß. aus zwingenden Gründen möglich. wenn der Preis 
des Bestangebots unangemessen hoch erschien (Punkt 4.8 der ÖNORM A 2050 aus 1957). 
Eine freihändige Vergabe war l. B. möglich. wenn eine öffentliche Ausschreibung ohne Erfolg geblieben war und eine 
neuerliche Ausschreibung kein annehmbares Ergebnis versprach (Punkt 1.433 der ÖNOR M A 2050 aus 1957). 
BGBI. I Nr. 10/2012 i.d.g .F. 

Quelleno BM lVS; RH (Stand 26. September 2013) 

Bund 2015/8 

(2) Gemäß den resso rt in ternen Bestimmungen des BMLVS war d ie 
Preisangemessenhei t auch bei Vergaben ohne Wettbewerb zu doku­
mentieren. Bei den überprüften Zusatzbescha ffungen, die ohne Einho­
lung von Vergleichsangeboten an ausgewähhe Unternehmen erfolgten, 
lag kein Nachweis der Preisa ngcmessenheit vor, In sieben Fällen wu rde 
zwar die Preisangemessenheit bzw. die ,techn ische Preisangemesscn­
heit' formal bestätigt, aber nicht belegt. 
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19.2 Der RH kritisierte, dass das BMLVS 53 der 61 überprüften Zusal2be­

schaffungen flir da System CONRAD in Höhe von rd. 3,25 Mio. EUR 
entgegen internen Richtlinien an ausgewählte Unternehmen ohne 

nachvollziehbare Prüfung der Preisangemessenheit vergeben hane. 

Er empfahl daher dem BMLVS sicherzustellen, dass bei Vergaben die 
Preisangemessenheit der beschafften Leistung nachgewiesen wird. 

19.3 Laut tellu"gnahme des BMLVS sei es bemüht, die Prcisa"gemessen­
heit zu dokumentiere". 

20.1 Bei 44 der 61 überprüften Zusal2beschaffungen mit einem Gesamtwert 
von rd. 3,96 Mio. EUR wurden gleichartige Leistungen ohne nachvoll­

ziehbare Begründung zeitlich getrennt vergeben. Diese Beschaffungen 
betrafen folgende Zusatzkomponenten flir das System CONRAD: 

- Verschiedene Typen von Antennen, Antennenmasten und Zubehör 
(22 Vergaben exklusive Erprobungen) um rd. 2,63 Mio. EUR 

- Basisbandmodule mit Lichtwellenleitertechnik (5 Vergaben) um 

rd . 371.000 EUR 

- Traggehäuse samt Zubehör (6 Vergaben) um rd. 329.000 EUR 

- Funkmesspläl2e (4 Vergaben) um rd . 236.000 EUR 

- Feld- USV- AnlagenJ4 samt Zubehör (5 Vergaben) um rd . 197.000 EUR 

und 

- Nel2geräte zur Stromversorgung (2 Vergaben) um rd. 190.000 EUR. 

Durch die getrennte Vergabe der gleichartigen Leistungen wurde der 
Auftragswert der Beschaffungen reduziert. In der Regel lagen diese Ein­
zelbeschaffungen somit betraglich unter den jeweils gültigen Schwel­

lenwerten flir Direktvergaben (43 Beschaffungen) und erfolgten nicht 
im Wellbewerb, sondern an ausgewählte Unternehmen. Da die beglei ­
tende Einbindung der Internen Revision des BMLVS in Vergaben erst 
ab gewissen Betragsgrenzen vorgesehen war, war ihre Information 

über die getrennt vergebenen gleichartigen Leistungen lückenhaft (vgl. 

TZ 21). 

]4 USV _ .Unlerbr«hungsfrrie Stromversorgung-
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Die FolgebeschafTungen waren teilweise um bis zu 66 <\b teurer; diese 
Preissteigerungen akzeptiene das BMLVS aus KompatibilitälSerforder­

nissen bzw. ohne nachvollziehbare Prüfung der Preisangemessenheil. 
So wurden z.B. im Jahr 2011 im Zuge einer Vergleichserprobung Mobil ­

masten bei einem Unternehmen gekauft. 2013 erfolgte eine Nachbe­
schaffung, wobei sich der Neno- Stückpreis flir die Mobilmasten um 

66 <\b erhöhte. 

20.2 Der RH kritisiene, dass das BMLVS in 44 von 61 überprüften Fällen 
gleichanige Leistungen ohne nachvollziehbare Begründung zeitlich 
getrennt vergeben hane, wobei die Einzelbeschaffungen in der Regel 

ohne Wenbewerb an ausgewählte Unternehmen erfolgten und bei den 
FolgebeschatTungen teilweise deutliche Preissteigerungen von bis zu 

66<\b auftraten, die das BMLVS aus KompatibilitälSerfordernissen bzw. 

ohne nachvollziehbare Prüfung der Preisangemessenheit akzeptiene. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, die zeitlich getrennte Vergabe 
von gleichanigen Leistungen ohne nachvollziehbares Erfordernis hint­

anzuhalten. 

20.3 Das BMLVS teilte in seiner Stellungnallme mit, das die Beschaffungen 
aujGrulldlage der ÖNORM A 2050 aus /957 erfolgt seieI!. Das BMLVS 
sei aber bemüht, das Dokumelltariollswesell zu verbesserl!. 

20.4 Der RH entgegnete, dass 48 der 61 überprüften BeschatTungen auf 
dem Bundesvergabegesetz bzw. dem Bundesvergabegesetz Veneidi­
gung und Sicherheit und lediglich 13 BeschatTungen auf der ÖNORM 

A 2050 aus 1957 basienen. 

Obwohl die ÖNORM A 2050 aus 1957 die ungeteilte Vergabe zusam­
mengehöriger Leistungen sowie die sorgfaltige Prüfung und Doku­

mentation der Preisangemessenheit vorsahJS, fehlten auch in jenen 
Fällen, welche das BMLVS nach der ÖNORM A 2050 abwickelte, nach ­

vollziehbare Begründungen flir die zeitlich getrennte Vergabe gleich ­
aniger Leistungen sowie nachvollziehbare Prüfungen der Preisange­
messenheit. 

21 . 1 Die Interne Revision des BMLVS war gemäß internen Richtlinien des 
Ressons ab einem Auftragswen von 24.000 EUR brutto (vor Hinter­
legung) bzw. ab 75.000 EUR brutto (vor Genehmigung) in Vergaben 
einzubinden. 

1'.1 vgl. dit Punkte 1.4)) und 1.5 der ÖNORM A 20 50 aus 1957 
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Der RH erhob, dass die Interne Revision des BMLVS in 36 der 61 vom 

RH überprüften Zusatzbeschaffungen richtlinienkonfonn eingebunden 
war; diese Zusatzbeschaffungen deckten mit insgesamt rd. 6,10 Mio. EUR 

92 'lb des Gesamtwerts der überprüften Beschaffungen ab. In neun Fäl­
len mit einem Gesamtwert von rd. 429.000 EUR wurden die Vergabe­
akte jedoch entgegen den internen Richtlinien nicht der Internen Revi ­

sion zur Einsichtnahme vorgelegt.. 

21.2 Der RH kritisierte, dass in neun Fällen Vergabeakte entgegen ressort­
internen Vorgaben nicht der Internen Revision des BMLVS zur Ein­

sichtnahme vorgelegt wurden. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, die Einb indung der Internen Revi­
sion bei Beschaffungen gemäß den ressortinternen Vorgaben icher­

zustellen. 

21.3 Das BMLVS /lahm die Kririk u/ld dir Empjelz/u/lg des RH zur Kelllll/lis. 

22.1 Von den 61 überprüften Zusatzbe chaffungen erfolgten zwei Beschaf­
fungen (Relaiskabel, Software-Modifkation) mit einem Gesamtwert von 
rd. 111 .000 EUR aus sy temspeziflschen Gründen an den Auftragneh­

mer für das System CONRAD. Laut BMLVS ergab sich der Bedarf an die­
sen Zusatzleistungen erst im Zuge der Einführung des Systems. Für den 
RH war nicht nachvollziehbar, warum das BMLVS diese systemspezi­
fIschen Zusatzleistungen nicht im Rahmen von entsprechenden Anpas­
sungen des Kaufvenrags, sondern gesondert vergeben hatte. Durch 

die gesonderte Beschaffung von Systemkomponenten war der Über­
blick über die dem System CONRAD direkt zurechenbaren Ausgaben 
erschwert. Zudem kam die Wertschöpfungsvereinbarung des BMWFW 
bei gesonderten Vergaben nicht zur Anwendung (vgl. TZ 18). 

22.2 Der RH beanstandete, dass das BMLVS in zwei Fällen systemspezifIsche 
Zusatzleistungen für das System CONRAD in Höhe von rd. 111.000 EUR 

nicht im Rahmen von entsprechenden Anpassungen des Kaufvertrags 
beschafft hatte, sondern gesondert an den Auftragnehmer vergeben 
hatte, weil dadurch der Überblick über die dem System CONRAD direkt 
zurechenbaren Ausgaben erschwert war und die Wertschöpfung ver­

einbarung des BMWFW nicht zur Anwendung kam. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS icherzustellen, dass nachträgliche 

Vergaben von Systemkomponenten an Auftragnehmer für beschaffte 
Rüstungssysteme nicht gesondert erfolgen, sondern im Rahmen des 

der Systembeschaffung zugrunde liegenden Kaufvertrags. 
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22.3 Lalll Slellungnallnie des BMLVS sei es bemüh I, das BMWFW einzu­
binden. 

22.4 Der RH betonte. dass es fUr die strukturierte und wirtschaftliche 

Abwicklung von Vergaben notwendig ist, sämtliche Systemkompo­
nenten im Rahmen eines Grundvertrags zu vergeben, um einen voll ­
ständigen Überblick über ein Gesa mtprojekt einschließlich allfalliger 

Nachbe chaffungen zu haben . 
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Auswirkungen auf die 

Personalstruktur 

Bund 2015/8 

23.1 Im Zusammenhang mit der EinfUhrung des Systems CONRAD ergaben 

sich Änderungen in der Personalstruktur des Bundesheeres. Im BMLVS 
lagen dazu keine Auswertungen vor. 

Auf Ersuchen des RH erhob das BMLVS, dass bei der Truppe aufgrund 

der EinfUhrung des Systems CONRAD 40 Arbeitsplätze wegflelen .3G 

In Teilbereichen (Femmelde- Werkstärten) erhöhte sich die Wertigkeit 
der Arbeitsplätze (Zuwachs um 324 Controllingpunkte )37, weil es sich 

bei dem neu eingefUhrten System CONRAD um eine hochtechnolo­

gische Infrastruktur- und Geräteau tartung handelte. Schätzungen 
bzw. Berechnungen der finanziellen Auswirkungen durch die geän­

derte Personalstruktur lagen weder im Planungsprozess. noch im Zuge 
der EinfUhrung des neuen Systems vor. 

23.2 Der RH beanstandete, dass Schätzungen bzw. Berechnungen der finan­

ziellen Auswirkungen durch die geä nderte Personalstruktur weder im 
Planungsprozess noch im Zuge der EinfUhrung des Systems CONRAD 
vorlagen. 

Er empfahl dem BMLVS sicherzustellen, dass bei der Planung von 
Rüstungssystemen Berechnungen über die Auswirkungen auf die Per­

sonalstruktur des Bunde heeres und damit verbundene finanzielle Aus­
wirkungen als Planungs- und Entscheidungsgrundlage vorliegen und 
dass bei der EinfUhrung von Rüs tungssystemen eine systematische ziel­
gerichtete Festlegung des erforderlichen Persona ls erfolgt. 

23.3 Das BMLVS nahm die Empfehlllng de RH zur Kennlni . 

16 Erhöhung um insgfSamt 9 syslem.lIIlsltne Ari)(:uspl3tzr 1MB UO I/Grundlautbahnl, Ver­
mindtrung um 49 mehl systematisierte . Chargtn- Arbc-llSplätzc-· (Zl!ltsoldalt~n) 

'7 GC'm 8 § 44 Bundrshau5halLSg~tz 2013. BGB!. I Nr. 139/2009 i.d,g,F .. dirntn Con­
trolli ngpunktr dC'r Darstdlung der Planstrlltn rur dir Bt'dirnstrtrn eines Ressoru und 
der dafUr aufg~rnd('t('n Mitttl. Laut G~l'Z vt'rfUgtt das BMlVS im Jahr 201l übtr 
22.635 Planstellen mll insgrsamt 6. 161.03 1 Controlhngpunkl~n. 
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24.1 Laut Militärischem pnichtenheft aus 2005 sollte das System CONRAD 
aufgrund seiner grundlegenden Eigenschaften (Ausfallsicherheit, Stör­
festigkeit. Abhörsicherheit, Transponfahigkeit, Modularität, Schutz 

gegen Aufklärung, nutzerseitige volle gefechtsmäßige Handhabbar­
keit) vorrangig bei jenen Truppentcilen eingcfühn werden, die im Aus­

landseinsatz standen bzw. bei internationalen Operationen eingesetzt 
waren, um der hohen Operationsgeschwindigkeit moderner Streitkräfte 

folgen zu können. 

Gemäß den Erhebungen des RH verwendete das BMLVS im Novem­
ber 20 13 nur sechs von insgesamt rd . 5.000 beschafften Funkgeräten 
im Auslandseinsatz. Fünf weitere Geräte befanden sich im Rahmen 

der Ausbildung von Euroflghter-Piloten in Italien. 

24 .2 Der RH beanstandete, dass das BMLVS seine planerische Vorgabe, das 

System CONRAD vorrangig bei den im Ausland eingesetzten Truppen­
teilen einzuführen, um der hohen Operationsgeschwindigkeit moder­

ner Streitkräfle folgen zu können , nicht umgesetzt halle. 

Der RH empfahl dem BMLVS, die Truppenausstatrung mit dem Sys­
tem CONRAD gemäß den planerischen Vorgaben und unter Berück­
sichtigung des tatsächlichen Bedarfs durchzuführen. 

24.3 Das BMLVS rei/re in einer Srellungnallme mir , dass die Versrärkungs ­

kräfte bei den Ausiandseinsärwi KFOR (Kosovo) und EUFOR (Bosnien) 

immer mir dem Sysrem CONRAD ausgerüsrer worden seien. Im Kosovo 

und in Bosnien eien aber großrdIs handelsübliche Fahrzeuge ohne 

Funkeinbauren im Einsarz. Die EU-Banle-Group 2012 (EUBG 2012) 

sei bereits mit dem Sysrem CONRAD ausgerüsrer, vorbereirer und bereir 

geholren gewesen. 

24.4 Der RH entgegnete, dass das BMLVS - entgegen den planerischen Vor­
gaben - im November 2013 nur sechs von insgesamt rd. 5.000 beschafT­

ten Funkgeräten des Systems CONRAD im Auslandseinsatz verwendet 

halle. 

25.1 Die Verwenung der Mitte der 1970er Jahre eingefühnen Vorgänger­
systerne für den Truppenfunk erwies sich wegen der Veralterung bzw. 

aufgrund von ObsoleszenzenJ8 als schwierig. In den Jahren 2008 und 
2009 tauschte das BMLVS mit einem Unternehmen im Rahmen eines 
Sachgüteraustausches rd. 900 Stück Altgeräte gegen andere Fernmel ­

deausrüstung mit einem Warenwen von rd. 356.000 EUR. 

J' mang~lndt VtrfUgbarktn von ErsalZ- und Umlaufirilrn 

Bund 2015/B 
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Im September 201 2 schrieb das BMLVS den geplanten Verkauf von 
rd. 6.200 Stück Altgeräten samt Zubehör aus. Im März 201) lagen 

dazu zwei Angebote von Unternehmen vor. Im August 201) sistierte 

das BMLVS den geplanten Verkauf der Altgeräte um 175.000 EUR an 

eines dieser Unternehmen, weil rd . 2.400 Altgeräte noch bei der Truppe 
verwendet wurden und noch nicht übergabebereit waren. Der Verkauf 
der Altgeräte war zur Zeit der Gebarungsüberprüfung durch den RH 
(März 2014) weiterhin offen. 

25.2 Der RH bemängelte, dass das BMLVS den im September 2012 einge­
leiteten Verkauf von Altgeräten im August 2013 sistierte und wäh­
rend der Gebarung überprüfung durch den RH [März 2014) noch nicht 

abgeschlossen hatte, weil ein wesentlicher Teil der Geräte noch bei der 
Truppe verwendet wurde und noch nicht übergabebereit war. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS, die Verwertung der Vorgängersys­

teme rur das System CONRAD rasch abzuschließen, um die geplanten 
Einzahlungen sicherzustellen. 

25.3 Laur Stellungnahme des BMLVS sei e bemüht, die Verwertung bzw. den 
VerkauJ der Vorgängersysteme für das System CDNRAD rasch abzu­

schließen. Der Markt für militärische Femmeldegeräte sei aber auJ­
grund der europaweitetr Reduktion der Streitkräfte gesälligt. 

26.1 Das BMLVS hatte eine umfassende chronologische ÜbersichtJ9 über die 
Abläufe und Geschäftsstücke (rd . 2.000 Akten) zum Projekt CONRAD 
angelegt. Mithilfe der Übersicht war die Zuordnung der Geschäfts­
stücke zum Projekt und deren Abrufbarkeit im elektronischen Kanz­

lei - Informationssystem des BMLVS wesentlich erleichtert. 

26.2 Der RH wertete die umfassende und übersichtliche Dokumentation der 
Abläufe und Geschäftsstücke zum Projekt COI'fRAD positiv, verwies 
jedoch auf den fehlenden Soll - 1st- Vergleich zwischen den ursprüng­
lich geplanten und den tatsächlich angefallenen Ausgaben (vgl. TZ t8). 

26.3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es bemüht, das Dokumentations­
wesen zu verbessem. 

J9 mh Datum. Erlas5zahJ. Btlrtrr und grnthmigtndt'r Organisationsrinht'it 
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27.1 Im Mai 2010 schloss das BMLVS mit dem BMI und der hierfiir instal­
lierten Projektgesellschaft ein Verwalrungsübereinkommen über die 
Teilnahme am Behördenfunksystem TETRON40 ab. Demnach harte das 

BMLVS das Recht. das Behördenfunksystem im Bereich Sprechfunk flir 
SicherheilSaufgaben mit bis zu 500 Endgeräten unentgeltlich zu nut­

zen. Im Gegenzug halle das BMLVS bei bis zu zehn vom Ressort ver­
walteten Liegenschaften die unentgeltliche Unterbringung von Sys­

temkomponenten des Behördenfunksystems zuzulassen. 

Bis Ende 2013 halle das BMLVS daflir flinf Liegenschaften zur Verfli ­
gu ng gestellt. Eine eigene SchnitlStelle zwischen dem Truppenfunk­
system CONRAD und dem Behördenfunksystem TETRON ermöglichte 

einen Austausch der Funkdaten flir Kommunikationszwecke. 

27.2 Der RH beurteilte die Koopertationsvereinbarung des BMLVS mit dem 

BMI über die Teilnahme am Behördenfunksystem TETRON positiv, weil 
ich dadurch die Voraussetzungen flir eine effoziente Aufgabenwahr­

nehmung im Bereich des Katastrophenschutzes vebesserten und Syner­

gien bei der Standortnutzung ergaben, die zu einer Verringerung der 

Gesamtko ten beitrugen. 

28.1 (1) Nach dem Bundesministeriengesetz 198641 umfasste der Wirkungs­
bereich des BMWFW Angelegenheiten der wirtschaftlichen Landesver­
teidigung einschließlich der Koordination. Auf Basis dieser Bestimmung 
war das BMWFW flir die Abwicklung von Gegengeschäften (.Kom­
pensationsgeschäfte") bei militärischen Beschaffungen zuständig. 

Durch europarechtliche Vorgaben war der Raum flir den Abschluss 
von Gegengeschäften wesentlich eingeschränkt. Aufgrund einer Aus­
nahmebeslimmung des EGV42 wickelte das BMWFW Gegengeschäfte 

bei der Beschaffung des Systems CONRAD ab (vgl. TZ 6). Dabei wurde 
.größtmögliche österreich ische Wertschöpfung, bezogen auf das ange­

botene Produkt" angestrebt. 

(2) Im November 2005 informierte das BMLVS das BMWFW über die 

geplante Angebotseinholung hinsichtlich de Systems CONRAD bei 
sechs ausgewählten internationalen Unternehmen. In der Folge erar­
beitete das BMWFW die Ausschreibungsunterlagen zum Bereich der 

40 vgl. B~ncht des RH .Vergatxpraxis im BMI mit Schw(:rpunltt Digitalfunk.- , Rl:lh~ 

Bund 201J/ 2 

41 8GB!. Nr. 76/1986 i.dJ·. 8GB!. I Nr. 92/2005 

41 Art. 296 EGV vom I S. ApriJ 1958. nunmt:hr An. 346 AEUV 
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Gegengeschäfte, die gemeinsam mit den Unterlagen des BMLVS an 
die Unternehmen versandt wurden . Vorgabe war eine österreichische 
Wertschöpfung von zumindest 50 'lb ; bei einer geringeren angebote­
nen österreichischen Wertschöpfung waren fur den Differenzbeuag 
(Kaufpreis abzüglich ö terreichische Wertschöpfung) Gegengeschäfte 
in der üblichen Form anzubieten. 

Auf welchen Überlegungen die Forderung nach österreichischer Wert­
schöpfung basierte, war nicht dokumentiert. Zudem lagen keine Unter­
lagen über allnillige Vor- und Nachteile einer solchen Vereinbarung 
gegenüber traditionellen Gegengeschäften vor. Laut BMWFW entsprach 
es damit einer Vorgabe des BMLVS und einem Wunsch der WKÖ. 

28.2 Der RH beanstandete, dass das BMWFW im Zusammenhang mit der 
Beschaffung des Systems CONRAD keine eigenen Überlegungen hin ­
sichtlich des angestrebten Wechsels vOn traditionellen Gegengeschäf­
ten hin zu einer Wertschöpfungsvereinbarung dokumentiert halle, son­
dern lediglich einer Vorgabe des BMLVS und einem Wunsch der WKÖ 
folgte. Zudem lagen keine Unterlagen über allfallige Vor- und Nach­
teile einer solchen Vereinbarung gegenüber traditionellen Gegenge­
chä ften vor. 

Der RH empfahl daher dem BMWFW, bei der geplanten Vereinbarung 
von Gegengeschäften ein Konzept zu erstellen, das die Grunde und 
Zielvorstellungen darlegt sowie Abwägungen etwa im Hinblick auf 
eine allfallige Verteuerung des Beschaffungsvorgangs aufweist. 

28.3 Das BMWFW führte ill seiller Stellullgnahme aus, dass die Vorgabe 
der Gegenge chäjlsklausel durch das BMLVS der seit je/I er gängigen 

Praris elltsprocllell habe und ill eillem Erlass des BMLVS geregelt 
sei. Das BMLVS verfüge zudem über die lIotwendigen Kenllfllisse der 

Beschajfungsmärkte im Verteidigungs ektor. Die Gründe ulld Zielvor­
stellungen des BMWFW seieIl ill deli Gegengeschäjlsunterlagen aus­
führlich dargestellt wordell . Weiters habe der Aujlragnellmer in deli 
GegengeschäjlsuPllerlagell keine Gegengeschäjlskosten ausgewiesen; die 

Gcgenge chäjle häNell demnach zu keiner Verteuerung der BeschaJ­
filllg geführt. 

28.4 Der RH entgegnete, dass das - fur Gegengeschäfte zuständige -
BMWFW nicht dokumentiert halle, auf welchen Überlegungen die 
Forderung nach österreichischer Wertschöpfung basierte und inwieweit 
e allfallige Vor- und Nachteile einer olchen Vereinbarung gegenüber 
traditionellen Gegengeschäften erwogen haue. 
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Der RH verwies daher neuerlich aufseine Empfehlung, bei der geplanten 

Vereinbarung von Gegengeschäften ein Konzept zu erstellen, das die 
Gründe und Zielvorstellungen darlegt sowie Abwägungen etwa im 

Hinblick auf eine allnillige Verteuerung des Beschaffungsvorgangs 
aufweist. 

29.1 Im März 2006 öffnete das BMWFW die flinf eingelangten Angebote 

zu den Gegengeschäften und informierte das BMlVS über die Anzahl 
der Angebote sowie die Firmennamen der Bieter. Weitere Informatio­

nen an das BMLVS zu den Angebotsinhalten ergingen nicht. 

Das BMWFW flihrte nach der Angebotsöffnung keine Plausibilitäts­

prüfung der Angebote hinsichtlich der angebotenen Höhe der österrei ­
chischen Wertschöpfung und der Art. wie diese erreicht werden sollte 
- etwa unter Heranziehung der Jahresberichte und der Bilanzen -

durch. Es hielt dazu intern fest, dass eine Plausibilitätsprüfung nicht 
möglich sei. Erst nach dem Ausscheiden zweier Bieter durch das 

BMLVS hielt das BMWFW eine Einschätzung über die Umsetzbarkeit 
der Gegengeschäftsangebote der drei im Vergabeverfahren verbliebe­
nen Bieter in einer internen Kurzinformation fest. 

29.2 Der RH beanstandete. dass sich die Prüfung und Bewertung der Gegen­
geschäftsangebote durch das BMWFW zunächst auf die Sichrung der 
Angebote beschränkte und eine Überprüfung etwa auf Plausibilität 

und wirtschaftliches Potenzial der anbietenden Unternehmen erst nach 
dem Ausscheiden zweier Bieter durch das BMLVS erfolgte. 

Dcr RH empfahl dem BMlVS und dem BMWFW, Regelungen zur Über­
prüfung und Dokumentation hinsichtlich der Plausibilität und Reali­

sierbarkeit von Gegenge chäftsangeboten durch das BMWFW sowie 
zur Information an das BMLVS zu treffen und diese A pekte in die 

Entscheidungsfllldung des BMlVS einfließen zu lassen. 

29.3 (I) Das BMLVS uahm die Empfellluugen des RH zur Ke'lIltnis . 

(2) Das BMWFW vertrat in seiner tellungnahme die Ansicht, dass 
die Empfehlung des RH kOll/rär zu den Eil/wicklungen auf EU- Ebene 
laufe. Aus Sicht der Europäischen Kommission würden Gegengeschäfte 

eine unlautere und diskriminierende Praktik und Marktverzerrung dar­
stelleu und sollten daller abgeschafft werden. 

Weiters teilte das BMWFW mit, dass es das positive Ergebnis der Plau ­
sibilitätsprüfung der drei im Vergabeverjahren verbliebenen Augebote 
in einer internen Kurzinfonnation dokumentiert habe. Das BMWFW 
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werde gemäß der Empfehlung de RH seine diesbezüglichen Verfahren 
und Regelungen aber weirer verbessern. 

29.4 Der RH entgegnete dem BMWFW. da s die geltende Recht lage bei sei­
ner Beuneilung als Maßstab heranzuziehen war. wonach der Abschluss 
von Gegengeschäften unter eingeschränkten Voraussetzungen EU­
kom form war (vgl. TZ 28). Hinsichtlich des ausgeschriebenen Systems 
CONRAD sahen die Ausschreibungsunterlagen vor. Gegengeschäft an­
gebote bei Vorliegen gleichweniger Angebote für das ausgeschriebene 
System in die Bestbieterermittlung miteinzubeziehen (vgl. TZ 31). 

Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht. Regelungen zur Über­
prüfung und Dokumentation hinsichtlich der Plausibilitäl und Reali­
sierbarkeil von Gegengeschäftsangebolen durch das BMWFW sowie 
zur Information an das BMlVS zu treffen und die e Aspekte in die 
Entscheidungsfmdung des BMlVS einfließen zu lassen. 

30.1 In ihren Gegengeschäftsangeboten hallen die Bieter ein einheitliches 
Firmen- Stammdatenblan43 auszufüllen. Nachweise der beruflichen 
Zuverlässigkeit bzw. der fmanziellen und winschartlichen leistungs­
fahigkeit. wie etwa Firmenbuchauszüge bzw. vergleichbare Dokumente 
oder Jahresabschlüsse. fordene das BMWFW nicht. Auch überprüfte 
es nicht die Zeichnungsberechligungen. 

Die Bieter waren teilweise durch ö terreichische Venriebspanner ver­
treten. Im Zuge der AngebolSeinholung bzw. im laufe des Vergabe­
proze ses fordene das BMWFW keine Venretungs- Vollmachten ein. 
Weiters halte es etwaige gesetzlich gebotene Eintragungen in das lob­
bying- und Interessenvenrerungs- Register eit dem Inkrafttreten des 
lobbyG im Jänner 2013 weder überprüft. noch durch interne Vor­
schriften geregelt (vgl. TZ 8). 

30.2 Der RH beanstandete. dass das für die Abwicklung der Gegengeschäfte 
zuständige BMWFW von den Bietern keine entsprechenden Nachweise 
der beruflichen Zuverlässigkeit bzw. der fmanziellen und winschaftli­
chen leistungsfahigkeit eingeforden hatte. Zudem überprüfte es nicht 
die Zeichnungsberechtigungen und fordene keine Venretungs- Voll ­
machten ein. 

41 U.3. mit Angabt-n übc:r Unl~m~hm("nsv~rfl«htungc-n. Produktlonsspanc-n. Anzahl dc-r 
B~h~ftigtc:n. UmS<l1Z. Exponquotrn usw. 
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Der RH empfahl dem BMWFW sicherzustellen, dass bei der Einholung 
von Gegengeschäftsangeboten Nachweise der beruflichen Zuverläs­
sigkeit und der Leistungsfahigkeit von allen Bietern eingefordert und 
diese geprüft werden. 

Weiters empfahl er dem BMWFW, ftir künftige Beschaffungen die 
Nachweiserbringung allfallig gesetzlich gebotener Eintragungen in 
das Lobbying- und Interessenvertretungs-Register durch interne Vor­
schriften zu regeln. 

Darüber hinaus empfahl er dem BMWFW, bei der Vereinbarung von 
Gegengeschäften Vertretungs- Vollmachten einzufordern und Zeich­
nungsberechtigungen zu überprüfen . 

30.3 Laut Stellungnahme sei das BMWFW davon ausgegangen, dass bei 
militärischen GroBbeschalfungen essentielle Vor fragen wie die beruf­
liche Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit eines Bieters schon im 
Rahmen des Auswahlverfahrens bei der Festlegullg des Bieterkreises 

vom BMLVS zu prüfen wären. 

Die Eillflihrung des Lobbying- und Interessenvertretullgs- Registers sei 
im Jahr 2013 ulld somit erstllach Unterzeichung des Gegellgeschäjls­

vertrags (2007) erfolgt. 

Die Prüjt/llg der Zeichnungsberechtigungen im Rahmen der Vertragsab­
schlüsse sei durch das BMLVS erfolgt. Eine lIochmalige Prüfung durch 
das BMWFW sei daher nicht notwelldig gewesen. Die Vert retungsvoll­
machten der leitenden Angestellten der Österreich-Büros des Aujlrag­

nehmers seien aus den dem BMWFW übermittelten ScI,rijlstücken her­
vorgegangen. Die Vertreter vor Ort in Österreich seicn dem BMWFW 

zudem bekanlll gewesen. 

GemäB den Empfehlungen des RH werde das BMWFW die e Fragm 
(Nachweise der beruflichen Zuverlässigkeit und der Leistungsfähigkeit 
der Bieter, Nachweiserbringung allfällig gesetzlich gebotener Eintra­

gungen in das Lobbying- und Interessenvertretungs- Register, Vertre­
tungs- Vollmachten und Zeiclll,ung bereclttigungen) aber kÜlljlig prü ­

fen. 

30.4 Der RH entgegnete, dass die Bewertung der Angebote im BMLVS und 
die Bewertung der Gegengeschäfte durch das BMWFW getrennt von ­
einander abliefen. Dem BMWFW war somit nicht bekannt, inwieweit 
die Bieter die Voraussetzungen erfüllten. Deshalb sollte das BMWFW 
von den Bietern entsprechende Nachweise der beruflichen Zuverläs­
sigkeit bzw. der finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit 
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einfordern, die Zeichnungsberechtigungen überprüfen und im Zuge 
der Angebotseinholung bzw. im Laufe des Vergabeprozesses Vertre­
tungs-Vollmachten der österreichischen Vertriebspartner der Bieter 
einfordern. 

31.1 (IJ Im April 2006 teilte das BMLVS dem BMWFW mit, dass die Ange­
bote von drei Bietern wegen Nichterfüllung von Muss- Forderungen 
in der leistungsbeschreibung au geschieden worden seien. Auf tele­
fonische Anfrage im Juli 2006 erfuhr das BMWFW vom BMlVS, dass 
einer der bereits ausgeschiedenen Bieter (Bieter 3J wieder in das Ver­
gabeverfahren aufgenommen worden sei (vgl. TZ IOJ. 

(2J Auf Ersuchen des BMlVS übermillelte das BMWFW im Okto­
ber 2006 das Gegengeschäftsangebot jenes Bieters (Bieter 2J, den da 
BMlVS im Zuge der Angebotsprüfung und - bewertung als präsump­
tiven Bestbieter ermittelt hatte. Die anderen Gegengeschäftsangebote 
wurden vom BMlVS nicht angefordert und ihm auch nicht übermillelt. 

(3J Für den Zeitraum März 2006 bis April 2007 waren sieben Eingaben 
des Bieters 3 und ein Schreiben eines potenziellen Subunternehmers 
an den damaligen Bundesminister flir Wirtschaft und Arbeit. Martin 
Bartenstein, bzw. an das BMWFW dokumentiert. Im Juli 2006 erfolgte 
eine Besprechung des BMWFW mit diesem Bieter; dabei stellte der Bie­
ter 3 über die angebotene österreichische Wertschöpfung hinaus Koo­
perationen im Technologiebereich in Aussicht. 

Im März 2007 stellte der Bieter 3 dem BMlVS und dem BMWFW 
in Aussicht, den angebotenen österreichischen Weruchöpfungsanteil 
deutlich erhöhen zu können. Am 15. März 2007 räumte das BMlVS 
im Zuge einer Preisnachbesserung den im Vergabeverfahren verblie­
benen Bietern auch die Möglichkeit ein, ihre Gegengeschäftsangebote 
zu verbessern, obwohl ein mehrstufiger Ablauf und die Möglichkeit 
der nachträglichen Verbesserung der Gegengeschäftsangebote im Ver­
fahren nicht vorgesehen waren. Bis 26. März 2007 reichten die Bieter 
ihre nachgebesserten Gegengeschäftsanbote ein. 

(4J Am 23. Mai 2007 informierte das BM1VS das BMWFW über die 
beabsichtigte Auftragserteilung an den präsumptiven Bestbieter (Bie­
ter 2J. Weiters habe es mit dem präsumptiven Bestbieter einen Skonto 
in Höhe von 3 % vereinbart. Am 24. Mai 2007 teilte das BMlVS dem 
BMWFW mit. nunmehr allen drei im Vergabeverfahren verbliebenen 
Bietern die Möglichkeit eines SkonlOangebots einzuräumen. 
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(5) Am 13. Juni 2007 ersuchte das BMLVS da BMWFW um Auskunft 
zum Gegengeschäftsangebot des Bieters 2, nicht jedoch zu denen der 

anderen Bieter. Am 14. Juni 2007 teilte das BMLVS dem BMWFW 
mit, dass der präsumtive Bestbieter (Bieter 2) nunmehr einen Skonto 
in Höhe von 6 % angeboten habe und den Zuschlag erhallen werde. 

Am 19. Juni 2007 ersuchte das BMLVS das BMWFW um Information 
über die Gegengeschäftsangebote von zwei der drei Bieter (Bieter 2 und 

3). nicht jedoch über eine Reihung der angebotenen Gegengeschäfte. 

Gemäß den Ausschreibungsunterlagen waren Gegengeschäftsangebote 
nur bei Vorliegen gleichwertiger Angebote rur das System CONRAD 
in die Bestbieterermittlung miteinzubeziehen. Da laut Angebotsbe­

wertung durch das BMLVS keine gleichwertigen Angebote vorlagen 
(unterschiedlich hohe Bewertung bei der Ko ten-Nutzwert-Analyse), 
waren die Gegengeschäftsangebote bei der Bestbieterermittlung nicht 

zu berück.sichtigen. 

31.2 Der RH beanstandete, dass das BMLVS die Bieter zu einer nachträg­
lichen Verbes erung der Gegengeschäftsangebote aufgefordert hatte, 
obwohl dies im Verfahren nicht vorgesehen war. Weiters kritierte er, 

dass diese Vorgangsweise durch ein Schreiben eines Bieters (Bieter 3) 
an das BMLVS und an das BMWFW initiiert wurde, das nach Ansicht 

des RH als indirektes Angebot zu werten war. Das Schreiben hätte 
gemäß den internen Bestimmungen des BMLVS zur Angebotsprüfung 

nicht berück.sichtigt werden dürfen. 

Der RH verwies daher neuerlich auf seine Empfehlungen an das BMLVS, 

aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit sicherzustellen, dass 
Vergabeverfahren strukturiert bzw. planmäßig durchgeführt und fest ­

gelegte Verfahrensabläufe eingehalten werden (vgl. TZ 11, \3). 

31.3 Laut Stellungnahme des BMLVS sei es bemüht, Vergabeverfahren struk­

turiert bzw. planmäßig durchzuJrihren und dieJestgelegten Verfahrens ­

abläuJe einzul,alten. 

32.1 Am 4. Juli 2007 schloss das BMWFW mit dem Bestbieter für das Sys­
tem CONRAD den Gegengeschäftsvemag über 55 % österreich ische 
Wertschöpfung an der beschafften Ware ab. Laut Gegengeschäft ver­

trag sollte die österreichische Wertschöpfung« im Wesentlichen gemäß 
dem Angebot vom März 2006 bzw. dem ergänzenden Angebot vom 
März 2007 erfolgen. Späte tens ein Jahr nach .vollständiger Auslie­
ferung" der vom BMLVS beschafften Ware hatte der Auftragnehmer 

44 über 80 CIA:I der Hardwarc- Gerälefcnigung. 60 ll:I der Dicnstlc:'islungC'n und 78 CI!b der 

Afttr- Sales- Aktivitätrn 
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einen Nachweis über die Venragserftillung vorzulegen. Die Richtig­
keit des Nachweises war von einem österreich ischen Wirtschaftsprü­
fer zu bestätigen. 

Der endgültige Auslieferungstermin stand zur Zeit der Gebarungs­
überprüfung durch den RH (März 2014) noch nicht fest. somit war der 
Termin ftir den vollständigen Nachwei frühestens im Frühjahr 2015 
zu erwarten. 

32.2 Der RH wies krili ch darauf hin. dass der im Gegengeschäftsvenrag 
festgelegte Zeitpunkt ftir den Nachweis über die VertragserfUllung 
(ein Jahr nach vollständiger Auslieferung der vom BMLVS beschafT­
ten Ware) nicht mit dem Kaufvenrag abgestimmt war. weil nicht ein­
deutig geregelt war. ob die _vollständige Auslieferung- dem im Kauf­
venrag vereinbarten Erftillungszeitpunkt entsprach. Zudem war für 
den RH nicht nachvollziehbar. warum der ab chließende Nachweis 
der Wertschöpfung erst ein Jahr nach vollständiger Auslieferung zu 
erbringen war. 

Ocr RH empfahl dem BMWFW sicherzustellen. dass bei Gegenge­
schäftsvenrägen über österreich ische Wert chöpfung auf den im Kauf­
vertrag zwischen dem BMLVS und dem Auftragnehmer vereinbar­
ten ErfUllungszeitpunkt Bezug genommen und ftir die abschließende 
Nachweiserbringung eine angemessen kurze Frist nach Erfullung fest­
gesetzt wird. 

32.3 Das BMWFW verrrat il/ seiller Stellungllalrme die Ansicht. dass die 

Bestimmullg im Gegengeschäftsverrrag. wonach der ab chließende 
Naclrweis der Wertschöpfung eill Jahr nach vollständiger Auslieferung 
der Ware zu erbringen war, keillen IlIIerpretationsspieiraum zulasse. 
Das BMWFW werde gemäß der Empfehlung des RH aber künftig eine 

kürzere Frist für die Nachweiserbringung vorsehen. 

32.4 Der RH entgegnete. dass der im Gegengeschäftsvertrag festgelegte 
Zeitpunkt ftir den Nachweis übcr dic Venragserftillung einen Inter­
pretationsspielraum zuließ. weil nicht eindeutig geregelt war. ob die 
_vollständige Auslieferung- dem im Kaufvenrag vereinbarten ErfUl­
lungszeitpunkt entsprach. Aus Sicht des RH war eine begrimiche 
Abstimmung des Gegengeschäftsvenrags mit dem Kaufvenrag daher 
notwendig. 
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33.1 Bei Nicht- oder Teilerflillung des österreich ischen Wenschöpfungs­
betrags r,el eine Venragsstrare in Höhe von 5 <\b des Oifferenzberrags 
zwischen vereinbaner und tatsächlich erflillter österreichischer Wen­
schöprung an. also maximal rd . 1.80 Mio. EUR. Im Vergleich dazu halte 
das BMlVS im Kaufvenrag eine Verrragsstrare von maximal 10 <\b der 
ausstehenden Leistung bei lierenerminüberschreitung vereinban. 

33.2 Der RH hielt kritisch rest. dass die Venragsslrare im GegengeschärlS­
venrag im Vergleich zum Kaurvenrag eine wesentlich geringere Höhe 
[Kaufvenrag: maximal 10 <\b bei lierenerminüberschreitung; Gegenge­
schäftsvenrag: 5 <\b bei Nicht- oder Teilerfullung des österreich ischen 
Wenschöpfung belrag ) und somit auch eine geringere Gewichtung 
aufwies. 

Der RH emprahl daher dem BMWFW. bei Gegengeschäftsverrrägen 
sicherzustellen. dass die Höhe der Venragsstrare bei Nicht- oder Teiler­
flillung ein adäquates Minel zur Ourchsetzung der venraglich ver­
einbanen leistungen unter Beachtung von Kosten -Nutzen-Aspekten 

darstellt. 

33.3 Das BMWFW fiihrte i .. seiner Srellung .. ahme aus. dass höhere Vertrags-
rrafen in Gegengeschäftsverrrägen zu eil/er ErhöllUng des Kaufprei es. 

zu weniger Gegengeschäftsab chlüssen und damir zu wirtschaftlichen 
Nachreilen fiir die Republik Ösrerreich fiillren würden. Ein Vergleich 
der Vertragssrrafen im Kaufvertrag und im Gegengeschäftsvertrag sei 
zudem nur eingeschränkr möglich, weil das BMLV als Auftraggeber 
eine srarke Verhandlungsposirion habe, während das BMWFW vom 
.guren Willen ' eines Bierers abhängig sei, überhaupt ein (freiwilliges) 
Gegengeschäftsangebot abzugeben. 

33.4 Der RH entgegnete dem BMWFW, dass nachvollziehbare Begründungen 
bzw. Kosten-Nutzen-Abwägungen des BMWFW flir die Fesllegung der 
- im Vergleich zum Kaufvenrag - geringen Höhe der Venragsstrare 
im Gegengeschäftsvenrag nicht vorlagen. Er hielt aber angemessen 
hohe Venragsstraren flir wichtig, um durchzusetzen, dass Gegenge­
schärte venragsgemäß erfUlil werden. 

Der RH verwies daher neuerlich aur eine Emprehlung, bei Gegenge­
schäftsvenrägen sicherzustellen. dass die Höhe der Venragsstrare bei 
Nicht- oder Teilerflillung ein adäquates Minel zur Durch etzung der 
venraglich vereinbanen leistungen unter Beachtung von Kosten-Nut­
zen- Aspekten darstellt. 
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Jährliche Berichterstattung 

34.1 (1) Laut Gegengeschäftsvertrag hatte der Auftragnehmer dem BMWFW 

jährlich über seine Aktivitäten zur Erftillung seiner vertraglichen Ver­
pflichtungen zu berichten. Die Berichte hallen u.a. den prozentuellen 

Anteil der gelieferten Leistungen darzustellen sowie eine Einschätzung, 
ob der vereinbarte österreichische Wertschöpfungsanteil erreicht wer­
den könne. Da die in den ersten beiden Jahresberichten ftir 2008 und 

2009 enthaltenen Informationen rur ein zielgerichtete Monitoring der 

Erftillung des Gegengeschäftsvertrags wenig Grundlage boten, ersuchte 
das BMWFW den Auftragnehmer, in den folgenden Jahresberichten 

detailliertere Informationen und Aufstellungen über die Vertragsab­
wickJung"5 zu übermitteln. 

(2) Basis rur die Errechnung der österreich ischen Wertschöpfung war 
das Preis- und Leistungsverzeichnis im Kaufvenrag zwischen dem 
BMLVS und dem Auftragnehmer. Positionen, die im Preis- und Leis­
tungsverzeichnis als _kostenlos' aufschienen, konnten nicht heran­

gezogen werden. 

Der RH erhob, dass die Jahresberichte de Auftragnehmers an das 
BMWFW teilweise Positionen enthielten, die nicht dem Preis- und 

Leistungsverzeichnis im Kaufvenrag entsprachen. So fanden sich in 
den Jahresberichten 2008 und 2009 Leistungen, die im Preis- und 

Leistungsverzeichnis des Kaufvertrags nicht enthalten waren (Gene­
rator um rd . 106.000 EUR) bzw. mit 0 EUR bewertet waren (Ausstat­
tung einer Ausbildungsanlage um rd. 36.000 EUR). Weiters teilte der 

RH fest, dass im Jahresbericht 201 2 eine Leistung mit einem höheren 
Betrag ausgewiesen war als im Kaufvertrag (Position _Dokumenta­
tion- rd . 838.000 EUR laut Jahre bericht, rd . 319.000 EUR laut Kauf­
vertrag"6). 

34.2 (1) Der RH wies kritisch darauf hin, dass die Informationspflichten des 

Auftragnehmers im Gegengeschäftsvenrag nicht ausreichend konkre­
tisiert waren, um eine geeignete Basis rur ein Monitoring zur Ziel er­
reichung darzustellen , weil sie dem Auftragnehmer zu vielInterpreta ­
ti onsspielraum ließen, welche Unterlagen er konkret vorzulegen hatte. 

Der RH empfahl daher dem BMWFW sicherzustellen, dass die Infor­
mationspflichten de Auftragnehmers in Gegengeschäftsverträgen aus­
reichend konkretisiert sind, um eine geeignete Basis rur ein Monito­
ring zur Zielerreichung darzustellen. 

4\ Z.B. Anl~i1 drr östr~khischrn Wrruchöpfung. der bish(,f blW. Im Ekrich15jahr erbracht 
wurde. aufgtsehlOssch 10 Einulpositlonrn 

-46 in der fassung drr sn:hstrn Vrnragsandrrung vom AUgU51 2012 
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(2) Der RH beanstandete weiters. dass das BMWFW die in den Jahresbe­
richten angegebenen Positionen rur die Anrechnung als österreichische 
Wertschöpfung nicht umfassend mit dem Preis- und Leistungsverzeich­

nis des Kaufvertrags abgeglichen haue. um den Auftragnehmer zeitge­
recht auf allfallige Unstimmigkeiten hinzuweisen. Die Jahresberichte 

enthielten teilweise Po itionen. die im Kaufvenrag nicht enthalten 
oder mit 0 EUR bzw. mit abweichenden Beträgen ausgewiesen waren. 

Der RH empfahl daher dem BMWFW. die Informationen des Auftrag­
nehmers über die Erfüllung von Gegengeschäftsverträgen frühzeitig 
und umfassend zu prüfen und allr<illige Unstimmigkeiten dem Auf­

tragnehmer zeitgerecht mitzuteilen. 

34.3 Laur Srellungnahme des BMWFW habe die eingehende Analyse der 
JahresbericIrre abzuklärende Aspekre der Zielerreichung offen gelegr. 
die durch Einforderung spezifischer Ullleriagen weirer hililerfragr wor­
den seiet!. Auch seien Anfragen des Aujtragnehmers umfassend beanr­
woner worden. Das BMWFW werde aber gemäß der Empfehlung des 
RH die Berichrspjlichren in künjligen Venrägen deurlicl,er regeln. 

Weirers rei/re das BMWFW mir. dass eine jährlicl,e umfassende Tei/­
prüfung hinsichrlicl, der Höhe der erzielren ösrerreichisrhen Wensrhöp­
fung durch jeweilige Beiziehung eines Wirtschajtsprüfersjür derr Auf­
tragnehmer mit hohen Ko ren verbunden gewesen wäre. was zu einer 
Erl,öhung des Kaufpreises gejülrn hätte. Das BMWFW habe sich daher 
aus Kostengründen und aus Gründen der Prüfsicl,erheir der erzielten 
ösrerreichische., Wen chöpfimg jür die Beiziehung eines ösrerreichi­
sehen Wirr cI,ajtsprüfers bei Vertragsende ent cI,ieden. 

34.4 Der RH venrat die Ansicht. dass ein jährlicher Abgleich der Positionen 
in den Jahresberichten mit dem Preis- und Leistungsverzeichnis des 
Kaufvenrags (im Jahresbericht 2012 betraf dies z.B. runf Positionen) 

und die frühzeitige Information an den Auftragnehmer bei allfalligen 
Unstimmigkeiten durch das BMWFW erfolgen könne. ohne dass es 

darur der Beiziehung eines Wirtschaftsprüfers bedarf. 

Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht. die Informationen des 
Auftragnehmers über die Erfüllung von Gegengeschäftsverträgen früh ­
zeitig und umfassend zu prüfen und allr<illige Unstimmigkeiten dem 

Auftragnehmer zeitgerecht mitzuteilen. 
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Nachweis der österreichischen Wertschöpfung 

35.1 (I) Gemäß den Unterlagen des BMLVS und des BMWFW wurde nicht 
die Gesamtzahl, sondern nur ein Teil der Truppenfunkgeräte ftir das 
System CONRAD von einem österreichischen Subunternehmer endver­
arbeitet. Für die Ermittlung der österreichischen Wenschöpfung waren 
nur die in Österreich endgefertigten Geräte heranzuziehen. 

In den Jahresberichten des Auftragnehmers wurden ftir diese Geräte 
Lieferscheine eines anderen österreichischen Unternehmens vorgelegt. 
Rechnungen über die Endfertigung lagen nicht vor. 

(2) Der österreichische Ursprung von Zulieferkomponenten war 
durch Ursprungszeugnis e (bei Export der Komponenten) bzw. durch 
Ursprungsbestätigungen (bei Integration der Komponenten in das End­
produkt in Österreich) der zuständigen österreichischen Landes-Win­
schaftskammer nachzuweisen . 

Der Auftragnehmer legte dem BMWFW zwar eine Ursprungsbestäti­
gung der Wirtschaftskammer Steiermark fLir die von einem österrei ­
chischen Subunternehmer endgefenigten Truppenfunkgeräte vor; diese 
wies jedoch keine Angaben über die Anzahl der in Österreich endge­
fertigten Geräte auf. Im Zuge der Gebarungsüberprüfung durch den 
RH legte der Auftragnehmer ein Ursprungszeugnis der WirtschaflS­
kammer Wien vor; dieses wies zwar mengenmäßige Angaben über 
die in Österreich endgefertigten Geräte auf, war aber auf ein anderes 
österreich i ches Unternehmen ausgestellt. Weiterftihrende Informati ­
onen und Unterlagen über die Hintergründe ftir die unterschiedlichen 
Adressaten der Ursprungsbestätigung und des Ursprungszeugnisses 
lagen nicht vor. 

35.2 Der RH beanstandete, dass die Nachweise der österreich ischen Wen­
schöpfung (Lieferscheine, Ursprungsbestätigungen sowie Ursprungs­
zeugnis e) widersprüchlich bzw. unklar waren, weil ie ftir dieselbe 
Wenschöpfungsleistung unterschiedliche österreich ische Unternehmen 
auswiesen bzw. weil Angaben über den Umfang der österreichischen 
Wenschöpfung (Anzahl der in Österreich endgefenigten Geräte) teil ­
weise fehlten. 

Der RH empfahl dem BMWFW sicherzustellen, dass bei Gegenge­
schäftsvenrägen österreich ische Wertschöpfungsleistung ausschließ­
lich anhand von Nachweisen angerechnet wird, aus denen die öster­
reichischen Subunternehmer, die Wenschöpfungsleistung. der Umfang 
der Wenschöpfungslcistung und die Bestätigung des österreich ischen 
Ursprungs schlüssig nachvollziehbar sind. 
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35.3 Das BMWFW rei/re in seiner Srellungnahme mir, dass dem RH im Pro­
jungszeitraum ,!Ur ein Aussch/Jin an Unrerlagm vorgelege/J sei, weil 
die Verrragsabwicklung noch nielli abgesel,lossen gel/Jese/J sei. Die nun­
mehr vorliegende/J Unrerlage/J seien /Jach berarmder Beiziehung der in 
Ösrerreicl, fiir Werrsel,öpjungsangelegenheiren zusrändigen und aner­
kanlllen Srellen zueinander srimmig. 

35.4 Der RH entgegnete, dass seine Beuneilung anhand sämtlicher Unter­
lagen erfolgte, die ihm zum Zeitpunkt der Prüfung vorgelegen waren. 

Zusätzliche Anrechnung von Fixkosten 

36.1 (I) Im Jänner 2011 informiene das mit der Abwicklung des österreich i­
schen Fenigungsanteils beauftragte Unternehmen das BMWFW, dass 
die vereinbane österreichische Wenschöpfung von 55 'lb voraussicht­
lich nicht erreicht werden würde. Zugleich schlug es dem BMWFW 
vor. _Projektmanagementkosten bei der Beuneilung der österreichi­
schen Wenschöpfung in der Höhe der projektzurechenbaren Fixkosten 
im Verhältnis der Projektumsätze zu den Gesamtkosten einzurechnen-. 
Nach Rückfrage bei der Winschaftskammer Wien teilte das BMWFW 
dem Unternehmen mit. da s anteilige Fixkosten der österreich i chen 
Wenschöpfung nur bei jenen Leistungen zugerechnet werden könnten, 
bei denen eine wesentliche Be- und Verarbeitung in Österreich erfolgt 

sei. 

(2) In einem Schreiben vom Jänner 2012 fragte das Unternehmen wei ­
ters an, ob die ausständige Wenschöpfung alternativ durch winschaft­
liche Ersatzleistungen ausgeglichen werden könne. Das BMWFW lehnte 
dieses Ansuchen ab. weil im Gegengeschäflsvenrag keine winschafl­
lichen Ersatzleistungen vorgesehen seien. 

36.2 Der RH machte kritisch darauf aufmerksam, dass die Basis flir die 
Berechnung der österreichischen Wenschöpfung ausschließlich das 
Preis- und Leistungsverzeichnis im Kaufvenrag war. Eine darüber 
hinausgehende Anrechnung von Fixkosten war im Gegengeschäfts­
venrag nicht vereinban und würde somit den venraglichen Vereinba­
rungen widersprechen. Zudem war davon auszugehen, dass der Auf­
tragnehmer bei der Kalkulation seiner Preise flir die Angebotslegung 
die anteiligen Fixkosten bereits berücksichtigt hatte. 

Der RH empfahl dem BMWFW sicherzustellen, dass bei Gegenge­
schäftsvenrägen über österreich ische Wenschöpfung nur jene Leis­
tungen, die dem Grunde und der Höhe nach ausreichend belegt sind 
und im Preis- und Leistungsverzeichnis des Kaufvenrags ausgewie-
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sen sind, bei der Berechnung des österreichischen Wenschöpfungsan­
teils berücksichtigt werden. 

36.3 Laut Strllungnahmr des BMWFW gebr rs bri der Abrechnung von 
Gegengeschäjlsvenrägen über österreichiscl.e Wenschöpfung mehrere 
Berechnung methoden , diejeweils im spezifischen Einzelfall zur Anwen­
dung kämen. Die Berechnungsmethode auf Preisbasis schließe eine 
Anrrkennung VOll Fixkastell aus; jene auf Kostenbasis em.ögliche rs, 
allrn]al/s antrilige Fixkosten zu berücksichtigen. 

36.4 Der RH bekräftigte seine Empfehlung, sicherzustellen, dass bei Gegen­
geschäftsverträgen über österreichische Wenschöpfung nur jene Leis­
tungen, die dem Grunde und der Höhe nach au reichend belegt sind 
und im Preis- und Leisrungsverzeichnis des Kaufvenrags ausgewie­
sen sind, bei der Berechnung des österreich ischen Wertschöpfungsan­
teils berücksichtigt werden. 

Änderungen de Leistungsumfangs 

37.1 (I) Der Gegengeschäftsvertrag sah vor. dass _Änderungen bzw. Ergän­
zungen des Kaufvenrags (Aufstockung oder Minderung des Lieferum­
fangs) eine automatische anteilige Anpassung der Wenschöpfungs­
und Pönaleverpflichtung mit einhergehender Anpassung der übrigen 
Bestimmungen dieses Venrages bewirken-. 

Bei Änderungen des Kaufvertrags ersuchte das BMWFW das BMLVS 
jeweils um Mitteilung, ob die Änderungen Auswirkungen auf den 
Kaufpreis und damit auf den Wertschöpfungsanteil hauen. Das BMLVS 
teilte dem BMWFW in der Folge mit, ob bzw. in weichem Umfang sich 
der Gesamtpreis des Kaufvertrags geänden hatte. Dem BMWFW lagen 
aber nicht sämtliche Änderungen des Kaufvenrags durch das BMLVS 
vor, um zu prüfen, ob sich dadurch allnillige Auswirkungen auf die 
Wenschöpfungsverpflichtung des Auftragnehmers ergaben. 

(2) Die sechste Änderung des Kaufvertrags vom August 2012 beinhal ­
tete eine Erweiterung des Leistungsumfangs gemäß Preis- und Leis­
tungsverzeichnis in Höhe von rd. 1,55 Mio. EUR. Der Gesamtpreis des 
Kaufvertrags änderte sich dadurch nicht, weil zugleich eine in glei ­
cher Höhe angefallene Vertragsstrafe des Auftragnehmers kompensiert 
wurde (vgl. TZ 16). Da eine Aufstockung des Lieferumfangs erfolgte, 
bewirkte dies eine automatische anteilige Anpassung der Wertschöp­
fung - und Vertragsstrafenverpflichtung des Auftragnehmers aus dem 
Gegengeschä ftsvertrag. 
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Die Anfrage des BMWFW, ob sich durch die sechste Vertragsänderung 
der Kaufpreis geändert habe, verneinte das BMLVS. Das BMWFW ging 
in der Folge davon aus. dass die Vertragsänderung keine Auswirkungen 
auf den Wertschöpfungsanteil hatte. 

37.2 Der RH machte kritisch darauf aufmerksam, dass dem BMWFW nicht 
sämtliche Änderungen des Kaufvertrags durch das BMLVS vorlagen, 
um zu prüfen, ob sich dadurch allfällige Auswirkungen auf die Wert­
schöpfungsverpflichtung des Auftragnehmers ergaben. Somit war dem 
BMWFW bis zur Gebarungsüberprüfung durch den RH nicht bekannt, 
dass in der sechsten Änderung des Kaufvertrags eine Leistungserwei­
terung um rd . 1,55 Mio. EUR erfolgte, die zu einer anteiligen Erhö­
hung der Wertschöpfungsverpnichtung des Auftragnehmers ftihne. 

Der RH empfahl daher dem BMLVS und dem BMWFW zU regeln, dass 
das BMLVS dem BMWFW bei der Vereinbarung von Gegengeschäf­
ten sämtliche Änderungen des zugrunde liegenden Kaufvenrags sowie 
sonstige Vereinbarungen mit allfalligen Auswirkungen auf die Gegen­
geschäftsverpflichrung des Auftragnehmers zeitnah zu übermitteln hat. 

Weiters empfahl er dem BMWFW, die Wertschöpfungsverpnichrung 
im Zusammenhang mit der BeschatTung des Systems CONRAD antei­
lig entsprechend der Leisrungserweiterung in der sechsten Änderung 
des Kaufvertrags anzupassen. 

37.3 (I) Das BMLVSfohrre in seiner Stellungnahme aus. da s das BMWFW 
grundsätzlich immer vo n allen Änderungen, die auf den Kaufpreis 
uml somit auf die Gegengeschäftsverpftichtung Auswirkungen I,äuen. 
schriftliCh infonnierr werde. Die sech te Verrragsänderung sei zwi­
schenzeitlich an da BMWFW übermittelt worden. 

(2) Laut Stellungnahme des BMWFW habe es bei den vom BMLVS 
bekanlll gegebenen Kaufverrragsänderungen entsprechende Anpassungen 
im Gegengeschäftsverrrag durchgefohrr. Dem BMWFW sei die sechste 
Änderung des Kaufverrrags aber nicht bekannt gewesen. Nach einer dies­

bezüglichen Mitteilung durch das BMLVS am 13. Februar 2014 habe 
das BMWFW am 18. Februar 2014 die Wenschöpftmgsverpflichrung 

angepasst und den Auftragnehmer informierr. 

Weiters verwies das BMWFW auf den Erlass des BMLVS .Richtli­
niefor das Wahnrehmen von Ressorrillleressen bei Gegenge chäften". 
wOlwch im Falle einer Vertragsänderung da BMWFW zeitgerrcl,t zu 
verständigen sei. Das BMWFW werde beim BMLVS eine Konkreti ie­

rung die er Regelung initiieren. 
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38.1 Das BMLVS verfugte während der Vergabe des Systems CONRAD über 
keine spezifIschen Anordnungen ftir Korruptionspräventionsmaß­
nahmen bei Vergabeverfahren wie z.B. einen Verhaltenskodex ftir seine 

Bediensteten. Verhaltensanordnungen - etwa die Nichtbefolgung von 

Essenseinladungen von in Vergabeverfahren involvienen Unterneh­
men - erfolgten anlassbezogen in Form von Einzelwei ungen. 

Im Jahr 2012 verfugte das BMLVS erstmals über einen umfassenden 

Verhaltenskodex, der als Nachschlagewerk bzw. als Leitfaden für Ver­
haltensregeln im Alltag zur Verfügung stand und z.B. auch Regelungen 

über Geschenkannahmen umfasste. 

In einer Verordnung des Bundesministers für Landesveneidigung und 

Spon, Norben Darabos, über unzulässige Nebenschäftigungen vom 
März 2011 (BGBl. 11 Nr. 100/2011 vom 28. März 2011) war zudem fest­

gelegt, dass Bedienstete des BMLVS keine ebenbeschäftigungen im 
Geschäftsbereich von Bewerbern, Bietern, Auftragnehmern und sons­
tigen Unternehmern ausüben durften. wenn die Geschäftsbeziehung 

im Einnussbereich des Bediensteten lag. 

Laut BMLVS entsandte es seine Bediensteten nunmehr auch regelmä­
ßig zu Seminaren zu den Themen Korruptionsprävention. Compliance 
und Integrität. 

38.2 Der RH hielt kriti eh fest, dass das BMLVS während der Vergabe de 

Systems CONRAD über keine spezifl ehen Anordnungen für Korrup­
tionspräventionsmaßnahmen bei Vergabeverfahren verfugte. Er aner­

kannte aber die zwischenzeitlich gesetzten Vorkehrungen des Res­
sons zur Korruplionsprävenlion wie Verhaltenskodex, Verordnung über 
unzulässige Nebenbeschäftigungen sowie Weiterbildungsmaßnahmen. 

38.3 Das BMLVS teilte in eiller Stellungnahme ergänzend mit, dass es bei 
der Erstellung des _ Verhalrellskode.r zur Korruptionsprävenrion - des 
BKA aus dem Jahr 2008 mitgewirkt habe. Im Juli 2009 sei eill Projekt 
zur _Optimierung VOll Vergabeverfahrenfür Beschaffungen und Verhal ­
telIsregeln im Vergabebereich - gestanet wordell. Der daraus resultie­
rellde VerhaltCllskode.r de BMLVS sei im Mai 20/ / genehmigt ulld im 
Jahr 20/ J auJgrund des KorruptiollsstraJrechtsänderungsgesetze 20/2 
neu erlo seil wordell. 

Das BMLVSfühne weiters aus, dass es im Jahr 2012 Oll eillem Allti­
korruptionsprojekt VOll _ Tran parency Inrernational" im Bereich 1I00io­
lIale Veneidigung ulld Sicherheitteilgenommell habe, wobei Ö terreich 
eill gerillges Korruption risiko zugeordllet worden sei. 
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(I) Ein Gesamlkonzept für die Funkgeräteausstattung im Bundes­
heer wäre zu erstellen. (TZ 2) 

(2) Militärische Pflichtenhefte für Rüstungssysteme wären aus­
schließlich auf Basis verfügter Planungsdokumente mit konkreter 
Bedar~ ableitung zu erstellen. (TZ 2) 

(3) Beschaffungen wären erst nach Vorliegen der erforderlichen Bud­
getmittel einzuleiten, um ihre Umsetzbarkeit sicherzustellen. (TZ 3) 

(4) In Planungsgrundlagen für Rüstungsbeschaffungen wären nach­
vollziehbare Schätzungen des Budgelbedarfs für die Beschaffung 
und Nutzung des Rüstungssystems auszuweisen. (TZ 5) 

(5) Für Beschalfungen, die vom Geltungsbereich der Vergabegesetze 
(Bundesvergabegesetz 2006 bzw. Bundesvergabege etz Verteidigung 
und Sicherheit 2012) ausgenommen sind. wäre dje Anwendung aktu­
eller, unionsrechtskonformer Vergabenormen (z.B. ÖNORM A 2050 
aus 2006) anzuordnen. (TZ 6) 

(6) Bei Vergabeverfahren wäre die Erfüllung von Muss-Forderungen 
in der Leistungsbe chreibung bei aUen Angeboten konkret zu über­
prüfen. (TZ 10) 

(7) Aus Gründen der Transparenz und Rechtssicherheit wäre icher­
zustellen, dass Vergabeverfahren strukturiert bzw. planmäßig durch­
geführt, festgelegte Verfahren abläufe eingehalten und Bieter über 
den geplanten Abschluss von Verhandlungen vorab informiert wer­
den . (TZ 11 , 13,31) 

(8) Bei Rü tungsbeschaffungen wären fundierte und verbindliche 
Berechnungen der Lebenszykluskostcn von den Bietern einzufor­
dern und die Lebenszykluskosten in Anbetracht ihres Volumens bei 
der Angebotsbewertung sachgerecht abzubilden. (TZ 12) 

(9) Bei Auftragsvergaben wären Änderungen von Zahlungsbestim­
mungen auf allfallige nachteilige Auswirkungen zu überprüfen. 
(TZ 13) 
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(10) Es wäre sicherzustellen, in Kaufverträgen die Lieferbestim­
mungen mit den Zahlungsbestimmungen wertmäßig abzustimmen. 
(TZ 14) 

(11) In Kaufverträgen, bei denen die Zahlungen von den Liefe­
rungen entkoppelt sind, wären Eingriffsmöglichkeiten zu verein­
baren, um die Verhältnismäßigkeit der Lieferungen mit den Zah­
lungen sicherzustellen und dazu die VertragsabwickJung laufend zu 
überwachen. rrz 14) 

(12) Im Sinne der Transparenz und Korruptionsprävention wären 
objektive Kriterien für die Zulässigkeit der nachträglichen Beizie­
hung oder Änderung von Subunternehmern nach Abschlu eines 
Kaufvertrags festzulegen und diese in jedem Einzelfall zu prüfen. 
(TZ 15) 

(13) Die Vertragsabwicklung betreffend das System CONRAD wäre 
im Hinblick auf die langfristige Bindung von Personalressourcen 
und Infastruktur zügig abzuschließen. (TZ 17) 

(14) Vertragsstrafen bei Lieferterminüberschreitungen durch Zusatz­
leistungen wären ausschließlich auf Basis eines nachvollziehbaren 
planerischen Bedarfs unter Nutzung des finanziellen Vorteils für 
die Republik Österreich und ohne Abschwächung der Wirkung der 
Vertragsstrafe zu kompensieren . (TZ 17) 

(15) Der budgetäre Aufwand für Rüsrungssysteme wäre vollständig 
zu erfassen und es wären nachvollziehbare Schätzungen des künfti­
gen Budgetbedarfs durchzuführen, um einen aussageHihigen Gesamt­
überblick über den tatsächlichen Budgetaufwand im Vergleich zu den 
ursprünglich geplanten Ausgaben zu erhalten. (TZ I B) 

(16) Es wäre sicherzu lellen, dass bei Vergaben die Preisangemes­
senheit der beschafften Leistung nachgewiesen wird. (TZ 19) 

(17) Die zeitlich getrennte Vergabe von gleichartigen Leistungen 
ohne nachvollziehbares Erfordernis wäre hintanzuhalten. (TZ 20) 

(IB) Die Einbindung der Inlernen Revision bei Beschaffungen wäre 
gemäß den ressortinternen Vorgaben icherzustellen. (TZ 21) 

(19) Es wäre sicherzustellen, dass nachträgliche Vergaben von Sys­
temkomponenten an Auftragnehmer für beschaffte Rüstungssysteme 
nicht gesondert erfolgen, sondern im Rahmen des der Systembe­
schaffung zugrunde liegenden Kaufvertrags. rrz 22) 
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(20) Es wäre sicherzustellen, dass bei der Planung von Rüstungssys­
temen Berechnungen über die Auswirkungen auf die Personalstruk­
tur des Bundesheere und damit verbundene finanzielle Auswir­
kungen als Planungs- und Entscheidungsgrundlage vorliegen und 
dass bei der Einführung von Rüstungssystemen eine systematische 
zielgerichtete Festlegung des erforderlichen Personals erfolgt. (TZ 23) 

(21) Die Truppenausstattung mit dem System CONRAD wäre gemäß 
den planerischen Vorgaben und unter Berücksichtigung des tatsäch­
lichen Bedarfs durchzuführen. (TZ 24) 

(22) Die Verwertung der Vorgängersysteme für das System CONRAD 
wäre rasch abzuschließen, um die geplanten Einzahlungen sicher­
zustellen. (TZ 25) 

(23) Bei der geplanten Vereinbarung von Gegengeschäften wäre ein 
Konzept zu erstellen, das die Gründe und Zielvorstellungen darlegt 
sowie Abwägungen etwa im Hinblick auf eine allfällige Verteue­
rung des Be chaffungsvorgangs aufweist. (TZ 28) 

(24) Bei der Vereinbarung von Gegengeschäften wären Vertretungs­
Vollmachten einzufordern und Zcichnungsberechtigungcn zu über­
prüfen. (TZ 30) 

(25) Es wäre sicherzustellen, dass bei Gegengeschäftsverträgen über 
österreichische Wertschöpfung auf den im Kaufvertrag zwischen dem 
BM1VS und dem Auftragnehmer vereinbarten Erfüllungszeitpunkt 
Bezug genommen und für die abschließende Nachweiserbringung 
eine angemessen kurze Frist nach Erfüllung festgesetzt wird. (TZ 32) 

(26) Bei Gegengeschäftsverträgen wäre sicherzustellen, dass die 
Höhe der Vertragsstrafe bei Nicht- oder Teilerfüllung ein adäquates 
Mittel zur Durchsetzung der vertraglich vereinbarten Leistungen 
unter Beachtung von Kosten-Nutzen-Aspekten darstellt. (TZ 33) 

(27) Es wäre sicherzustellen, dass die Informationspnichten des 
Auftragnehmers in Gegengeschäftsverträgen ausreichend konkre­
ti iert sind, um eine geeignete Basis ftir ein Monitoring zur Zieler­
reichung darzustellen. (TZ 34) 

(28) Die Informationen des Auftragnehmers über die Erfüllung von 
Gegengeschäftsverträgen wären frühzeitig und umfassend zu prü­
fen und allnillige Unstimmigkeiten dem Auftragnehmer zeitgerecht 
mitzuteilen. (TZ 34) 
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(29) E wäre icherzustellen, dass bei Gegengeschäftsverträgen 
österreichische Wertschöpfungsleistung ausschließlich anhand 
von Nachweisen angerechnet wird. au denen die österreich ischen 
Subunternehmer, die Wert chöpfungsleistung, der Umfang der 
Wert chöpfungsleistung und die Bestätigung des österreich ischen 
Ursprungs chlüssig nachvollziehbar sind. (TZ 35) 

(3D) Es wäre sicherzustellen, dass bei Gegenge chäftsverträgen über 
österreich ische Wertschöpfung nur jene Leistungen. die dem Grunde 
und der Höhe nach ausreichend belegt und im Preis- und Leis­
tungsverzeichnis des Kaufvertrags ausgewiesen sind. bei der Aner­
kennung des ö terreichischen Wertschöpfung anteils berück ichtigt 
werden. (TZ 36) 

(3 I) Die Wertschöpfungsverpnichtung im Zusammenhang mit der 
Beschaffung des Systems CONRAD wäre anteilig ent prechend der 
Leistungserweiterung in der sechsten Änderung des Kaufvertrags 
anzupassen. (TZ 37) 

(J2) Es wäre sicherzustellen. dass bei der Beschaffung von Rüstungs­
ystemen bzw. bei der Einholung von Gegengeschäftsangeboten 

Nachweise der beruflichen Zuverlässigkeit sowie der Leistungsfa­
higkeit von allen Bietern eingefordert und diese geprüft werden. 
(TZ 8. 3D) 

(33) Für künftige Beschaffungen wäre die Nachweiserbringung all­
fallig gesetzlich gebotener Eintragungen in das Lobbying- und Inte­
ressenvertretungs-Register durch interne Vor chriften zu regeln. 
(TZ 8. 3D) 

(34) Regelungen zur Überprüfung und Dokumentation hinsichtlich 
der Plausibilität und Realisierbarkeit von Gegengeschäft angeboten 
durch das BMWFW sowie zur Information an das BMLVS wären zu 
treffen und diese Aspekte in die Entscheidungsfmdung des BMLVS 
einfließen zu lassen. (TZ 29) 

(35) Es wäre zu regeln. dass das BMLVS dem BMWFW bei der Ver­
einbarung von Gegenge chäften sämtliche Änderungen des zugrunde 
liegenden Kaufvertrags sowie sonstige Vereinbarungen mit allfaJ­
ligen Auswirkungen auf die Gegengeschäftsverpflichtung des Auf­
tragnehmers zeitnah zu übermitteln hat. (TZ 37) 
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(36) Bei Rüstungsbesehaffungen mit Gegengesehäften wäre eine adä­
quate Erhöhung des Gegengesehäftsvolumen bei systemspezifl ehen 
Folgebesehaffungen beim Auftragnehmer sicherzustellen. (TZ 18) 
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Anhang: Zusatzbeschaffungen des BMLVS im Zusammenhang mit dem System CONRAD 

Nr. .e.5Ch~ffung Datum 

Ladegeräte für Feld- USV- Anlagen ' November 2004 

2 Sonderbehälter für Feld- USV- November 2004 
Anlagent 

3 Feld- USV- Anlagen' Oktober 2006 

4 Elektronisches Reparaturbucl1 Jänner 2008 

5 Elektronisches ReparaturbuCh Jänner 2008 

6 Feld-USV-Anlagen' Juni 2008 

7 Test- und Wartungsstationen Oktober 2008 
sowie Akkuadapter 

8 VHF Antennen mit Sockeln Oktober 2008 

9 VHF Antennen mit Sockeln Oktob., 2008 

10 Antennenmaste mit Sockeln Oktober 2008 

11 Erweiterung des Funknetz- Oktober 2008 
managementsystems für CONRAO 

12 Relai,kabel November 2008 

13 Traggehäuse Dezember 2008 

14 Serversafe Jänner 2009 

15 Montagesätze für Traggehäuse Februar 2009 

16 Funkmessplätzf Juni 2009 

17 Software- Modifi kation Juli 2009 

18 Traggehäuse September 2009 

19 Mastsätze mit Zubehör September 2009 

20 Antennenmaste Oktober 2009 

21 Funkmessplätze Oktober 2009 

22 VHF Antennen mn Socketn Oktober 2009 

23 VHF Antennen für Kraftfahrzeuge Oktober 2009 

24 Masthatterungen und Adapter November 2009 

Auftragswert 
einschließlich 

Umsatzsteuer In EUR 

8.268 

22.860 

44.190 

650 

420 

47.940 

109.574 

16.740 

28.646 

46.332 

525.656 

92.220 

46.992 

15.743 

9.120 

114.272 

18.780 

46.992 

46.836 

44.590 

38.078 

47.784 

1.738.225 

8.423 

Vergilbe iln 
ilusgewihlte 

Unternehmen 
ohne MIchweis 
der ' rel.ange-

messenhett 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

• 
X 

Getrennte 
Vergilbe 

gleichortiger 
Leistungen 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Mangelhafte 
Einb indung 

der Internen 
Revision des 

BMLVS 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

leschilffung 
CONRAO-

spezifischer 
Systemkompo-

nenten beim 
Auftragnehmer 

X 

X 

l> 
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Fortsetzung Anhang: Zusatzbeschaffungen des BMLVS im Zusammenhang mit dem System CONRAD 

Nr. leschlffung Datum 

Z5 Masthalterungen März 2010 

Z~ Mastsätze mit Zubehör April Z010 

21 Prüfsoftware für FunkmesspläUe April 2010 

Z8 Feld-USV-Anlagen l April 2010 

29 Antennenmaste Mai 2010 

30 VHF Antennen Mai 2010 

31 Magnethafta"tenne" Juli Z010 

3Z Hochspannungsprüfung für kraft· August 2010 
fahrzeugantennen 

33 Traggehäuse und Montagesätze November 2010 

34 Funkme"plätze Februar 2011 

35 VHF Antennen mit Sockeln februar 2011 

36 Ma.stsitze mit Zubehör Februar 2011 

37 UchtweUenleiter Bilsisbandmodule März 2011 

38 LichtweUenleiter Basisbandmodule Juni 2011 

39 Masthalterungen Juni 2011 

40 Mastsätze mit Zubehör Jul.i ZOll 

41 Lichtwellenleiter Basisbandmodule August 2011 

42 Mastsätze mit Zubehör September ZOll 

43 Netzgeräte zur Stromversorgung Oktober ZOll 

44 VHF Antennen mit Sockeln Oktober 2011 

45 Anlennenmaste und VHF Antennen Oktober ZOll 
mit Sockeln 

46 Schulung Materialerhaltung Oktober ZOll 

47 Ma.sUätze mit Zubehör November 2011 

48 H elmsprech ga rn itu ren November 2011 

49 Transportkoffer Dezember 2011 

Auftrlgswert 
einschUeßUch 

Umsatuteuer i n EUR 

18.178 

12.515 

47.340 

74.070 

12.660 

63.480 

ZZ.800 

1.560 

53.101 

20.400 

96.513 

97.437 

46.389 

66.210 

60.477 

96.646 

86.151 

7.981 

99.660 

45.426 

51.066 

6.144 

85.345 

19.008 

34.392 

Verglbe an 
ausgewJhlte 
Unternehmen 

ohne NIC:hwefs 
der Pr.lungt-

meuenh.it 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
z 
) 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Getrennte 
Vergabe 

gleichartiger 
Leistungen 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

z 

X 

X 

X 

X 

Mangelh.fte 
Einbindung 

der Internen 
Revision des 

IMLVS 

X 

lesch.ffung 
CONUD­

speziftscher 
Systemkompo­

nenten beim 
Auftragnehmer 
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Fortsetzung Anhang: Zusatzbeschaffungen des BMLVS im Zusammenhang mit dem System CONRAD 

Nr. .esch.ffung Dltum Auftragswert Vergilbe in Getrennte M.ngolh.fto lesc.hilffung 
olnschlloßlIch .usgowihlto Vergilbe Elnblndung COHR .... O-

Umsatuteuer In EUR Unternehmen glolch.rtlgor der Internen spe,ziflschtr 
ohne Nachweis lolstungon Revision des Systomkompo-
der Prefsange- BMlVS nenten beim 

messenheit Auftugnehmer 

50 Mobilmaste und VHF Antennen Dezember 2011 8.676 2 

51 VHF Antennen mit Sockeln Dezember 2011 19.404 X X 

52 LichtweUenleiter Basisbandmodule Jänner 2012 86.151 X X 

53 LichtweUenleite, Basisbandmodule März 2012 86.151 X X 

54 Videosystem Mörz 2012 32 .417 X 

55 Funkmessplätze April 2012 63.433 X X 

56 VHF Antennen mit Sockeln Jun i 2012 40.484 X X 

57 Mastsätze mit Zubehör Jun i 2012 87.838 X X 

58 Traggehäuse und Montage5ätze Juli 2012 114.480 X X 

59 Neugeräte zur Stromversorgung Oktober 2012 89.976 X X 

60 Traggehäuse und Montagesätze Februar 2013 58.152 X X 

61 VHF Antennen und MastsJtze Mai 2013 1.485.234 • X 

S- I1 I.IJ6.7J5 I! U'!! ..... 'I .. ".,.. ... 11 .......... Ir Z!!!pMIo 
USV ... unterbrechungsfreie Stromversorgung" 
Erprobung 
zwei Vergleichsangebote 
zunächst öffentliche Ausschreibung gemäß ÖNORM A 2050 aus 1957; in weiterer Folge Aufhebung der Ausschreibung und freihändige Vergabe mit zwei Bietern gemäß 
ÖNORM A 2050 .us 1957 
l weistufiges Verhandlungsverfahren mit vorheriger Bekanntmachung gemäß Bundesvergabegeset.z Verteidigung und Sicherheit 2012; dabei Ausschreibung bestimmter 
Produkte mit Vertriebs bindungen der Hersteller mit den späteren Zuschlagsempfängern 

Quelle: BM LVS 
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ABBAG 
Abs. 
AG 
An. 

BaSAG 

BAWAG P.S.K. 

BGB!. 
BHG 
BMF 
BRRD 

BVergG 
BWG 
bzw. 

d.h. 

ERSTE Bank 
EU 
EUR 
exk!. 

FIMBAG 

FinSlaG 
FMA 

HBINT 
HETA 

IBSG 
i.d.[g.]F. 
ink!. 
Iil. 
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Absatz 
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Anikel 
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die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstilulen und 
WenpapierfIrmen 
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beziehung weise 

das heißI 

ERSTE Group Bank AG 
Europäische Union 
Euro 
exklusive 

FIMBAG Finanzmarklbeleiligung Akliengesellschaft des 
Bundes 
Fi na nzma rk tSla b i I i tä lsgesctz 
Finanzmarklau fsichl 

HYPO ALPE- ADRIA- BANK INTERNAnONAL AG 
HETA Assel Resolution AG 

In lerba n k ma rk tslä rku ngsgesetz 
in der [geltenden] Fassung 
inklusive 
Iilera [Buchslabe] 
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Mio. 
Mrd. 

Nr. 

OeNB 
ÖVAG 

rd. 

RH 
RZB 

TZ 

u.a. 
USt 

VBAG 

z.B. 

Abkürzungen 

Million(en) 
Milliarde(n) 

Nummer 

Oesterreichische Nationalbank 
Österreichische Volksbanken AG 

rund 
Rechnungshof 
Raiffeisen Zentralbank Österreich Aktiengesellschaft 

Textzahl(en) 

unter anderem 

Umsatzsteuer 

Österreich ische Volksbanken-Aktiengesellschaft 

zum Beispiel 
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Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
Finanzen 

Bankenpaket; Follow-up-Überprüfung 

F 

Das BMF setzte von den EmpFehlungen des RH , die dieser im 
Jahr 2012 zum Bankenpaket veröffentlicht hatte, den überwie­
genden Teil nicht um. Es flihrte vierteljährliche Überweisungen 
an die FIMBAG Finanzmarktbeteiligung Aktiengesellschaft des 
Bundes (FIMBAGl ein, nahm Vcrzugszinsenregelungen in Haftungs­
vereinbarungen auf und wies in seinen Berichten an den Haupt­
ausschuss des Nationalrats die von HaFtungen umFassten Zinsen 
sowie eine Übersicht über die von den einzelnen Kreditinstituten im 
Berichtszeitraum gezahlten HaFtungsentgelte aus. Weiterhin offen 
waren die konkretere DeFmition der AuOagen in Vereinbarungen 
zwischen dem Bundesministerium flir Finanzen und den einzelnen 
Kreditinstituten, die treuhändige Übertragung von Partizipations­
kapital an die FIMBAG unmittelbar nach der Zeichnung sowie die 
Sicherstellung einer Partizipation des Bundes an einer allfalligen 
Erholung der von ihm unterstützten Kreditinstitute. 

Die FIMBAG setzte die EmpFehlungen des RH zum überwiegenden 
Teil um. Sie achtete auF die Einhaltung vergaberechtlicher Vor­
schriften bei der Vergabe von Dienslleistungsaufträgen, sie übte 
ihre Prüfungs- und Einsichlsrechte aus und stellte die Einhal­
tung der Vertragsschablonenverordnung bei Kreditinslituten, die 
der RH-Kontrolle unterlagen, sicher. Die Ausgaben/Auszahlungen 
auFgrund von Maßnahmen nach dem Bankenpaket inkl. Verga­
ben und Rückfuhrungen von Partizipationskapital über tiegen 
mit Ende de 3. Quartals 2014 die Einnahmen/Einzahlungen um 
rd . 7,324 Mrd. EUR. 
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Ziel der Follow-up-Überprüfung war es, die Umsetzung von Emp­
fehlungen zu beurteilen, die der RH bei einer vorangegangenen 
Gebarungsüberprüfung zum Bankenpaket der Republik Österreich 
abgegeben hatte (Reihe Bund 2012/9, Vorbericht) . (TZ 1) 

Im Zeitraum 2008 bis Ende des 3. Quartal 2014 betrugen die aus 
Maßnahmen nach dem Bankenpaket erzielten Einnahmen/Einzah­
lungen rd. 6,232 Mrd. EUR. Davon waren 3,524 Mrd. EUR auf die 
Rückführung von PartizipationskapitaJ zurückzuführen. Die rest­
lichen Einnahmen/Einzahlungen betrafen im Wesentlichen Divi ­
denden . Zinsen und Haftungsentgelte. Die Ausgaben/Auszah­
lungen beliefen sich hingegen auf rd. 13,556 Mrd. EUR. Davon 
waren 6.674 Mrd. EUR durch die Vergabe von Partizipationska­
pital bedingt. Die restlichen Ausgaben/Auszahlungen etzten sich 
aus Refmanzierungskosten, Aufwendungen für die FIMBAG, Kapi­
talerhöhungen und - herabsetzungen owie Ge ellschafterzuschüs­
sen und der Inanspruchnahme von Haftungen und von einem Be -
serungsschein zusammen. Die Ausgaben/Auszahlungen überstiegen 
die Einnahmen/Einzahlungen aufgrund von Maßnahmen nach dem 
Bankenpaket damit um rd. 7,324 Mrd. EUR. (TZ 1) 

Finanzierung des Geschäftsbetriebs der FIMBAG 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH, vierteljährliche Überwei­
ungen an die FIMBAG durchzuführen, um, indem e ein~ Zahlungs­

modalitäten ab dem J. Quartal 2012 von zwei Überweisungen pro 
Jahr auf vierteljährliche Überweisungen an die FIMBAG umstellte. 
Dadurch wurden die Zahlungsströme besser an den FinanzmitteI­
bedarf angepasst. (TZ 2) 

Vergabe von Partizipationskapital 

Für die Empfehlung des RH , alle Dividendenberechnungen aufBasi 
eines aktuellen Gutachtens der OeNB durchzuführen, be tand kein 
Anwendung fall, weil im Falle der einzigen Vergabe von Partizi ­
pationskapital in der Höhe von 800 Mio. EUR an die HBINf am 
18. Dezember 2013 ein genehmigter Umstrukturierungsplan der 
Europäischen Kommission vorlag und somit die Notwendigkeit für 
ein weiteres Gutachten nicht mehr gegeben war. (TZ J) 
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Fest teilung der Systemrelevanz 

Bankenpaket; 
Follow- up-Überprüfung 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH , für den Nachweis der 
Systemrelevanz eine einheitliche Vorgangsweise fe tzulegen, durch 
ein erstes Gutachten der OeNB zur Systemrelevanz teilweise um. 
Inwieweit diese Vorgangsweise einheitlich sein wird, kann jedoch 
erst bei Vorliegen weiterer Anwendungsfalle beurteilt werden. (TZ 4) 

Verzugszinsenregelung 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH, in alle zukünftigen Haf­
tungsvereinbarungen oder in Änderungen bestehender Haftungs­
vereinbarungen die Verzugszinsenregelung gemäß § 61 Abs. 2 Bun­
deshaushaltsgesetz (BHG) aufzunehmen, um. E hatte für Garantien 
und Bürgschaften nach FinStaG ab dem März 2012 Verzugszinsenre­
gelungen gemäß § 61 Abs. 2 BHG 2009 bzw. § 73 Ab .2 BHG 2013 
aufgenommen. (TZ 5) 

Berichtswe en 

Die vom RH zu den Berichten an den Hauptausschuss des National­
rats an das BMF ausgesprochene Empfehlung, bei Fremdwährungs­
emissionen die aktuelle Höhe der Haftung in Euro sowie die Höbe 
der von der Haftung ebenfalls umfassten Zinsen und eine Übersicht 
über die von den einzelnen Kreditinstituten im Berichtszeitraum 
gezahlten Haftungsentgelte aufzunehmen, setzte das BMF um. Es 
hatte gemäß § 6 FinStaG nunmehr die von der Haftung umfassten 
Zinsen owie eine Übersicht über die von den einzelnen Kreditinsti­
tuten im Berichtszeitraum gezahlten Haftungsentgelte aufgenommen. 
Für Fremdwährungsemissionen bestand kein Anwendungsfall. (TZ 6) 

Auflagenkontrolle 

Die Empfehlung des RH, die Auflagen in den Grundsatzverein­
barungen zur Vergabe von Partizipationskapital und in den Haf­
tungsvereinbarungen zwischen dem BMF und den begünstigten 
Kreditinstituten möglichst konkret zu defmieren, wurde vom BMF 
nicht umgesetzt. Bei der bis zum Prüfungszeitraum einzig erfolgten 
Vergabe von Partizipationskapital an die HEINf in Höhe von 
800 Mio. EUR vom 18. Dezember 2013 wurden sämtliche Auflagen 
aus den bis dato zwischen dem Bund und der HBINf auf Grundlage 
des FinStaG und des IBSG geschlossenen Vereinbarungen übernom-
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men. Bei anderen, seit dem Vorbericht abgesch.los enen Verträgen. 
wie z.B. Garantievereinbarungen. Vereinbarungen über eine Aus­
fallsbürgschaft und Kapitalerhöhungen, fand sich ebenfalls keine 
substanz.iell veränderte Definition der Auflagen. (TZ 7) 

Übertragung von PartizipationskapitaJ an die HMBAG 

Die Empfeh.lung des RH , die treuhändige Übertragung von Parti ­
zipationskapital an die FIMBAG unmittelbar nach dessen Zeich­
nung durchzu!Uhren. setzte das BMF bei der am I B. Dezember 20 I) 

erfolgten neuerlichen Vergabe von Partizipationskapital an die 
HBlNT nicht um, weil die treuhändige Übergabe von Partizipati­
onskapital in Höhe von BOO Mio. EUR an die HBINT zum I B. Dezem­
ber 201) im überprüften Zeitraum an die FlMBAG noch nicht erfolgt 
war. Auch wenn im Fall der HBrNT auch bei Bestehen einer solchen 
Regelung nur sehr geringe Chancen auf eine allfallige Erholung 
erwartbar wären. bestebt generell die Notwendigkeit einer solchen 
Bestimmung !Ur zukünftige Rettungsmaßnahmen. (TZ B) 

Ge etzliche Regelung der Auflagenkontrolle 

Die an das BMF ausgesprochene Empfehlung des RH. eine gesetz­
liche Regelung !Ur eine einheitliche Auflagenkontrolle von Maßnah­
men gemäß FinStaG und IBSG bei der FIMBAG zu schaffen, setzte 
das BMF nicht um, weil es die Auflagenkontrolle bis zum Auslau­
fen der letzten Hartungen nac.h dem IBSG im Juni 2014 getrennt 
zur Auflagenkontrolle nach dem FinStaG ausübte. (TZ 9) 

Festsetzung von Pönalisierungsintervallen 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH , in den Grundsatzvereinba­
rungen die Pönalisierungsintervalle zu bezeichnen. nicht um. weil 
es bei der neuerlichen Vergabe von Partizipationskapital die diesbe­
zügliche Grundsatzvereinbarung nicht um eine neue Regelung zum 
PönalisierungsintervaU ergänzte. (TZ 10) 
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Bund 2015/8 

Bankenpaket; 
Follow-up-Überprüfung 

Partizipation des Bunde an einer a1lfalligen Erholung der von ihm 
unterstützten Kreditinstitute 

Das BMF setzte die Empfehlung des RH, bei der gesetzlichen Rege­
lung allfälliger künftiger Bankenpakete darauf hinzuwirken, da.ss 
der Bund auch an den Chancen einer allfälligen Erholung der von 
ihm unterstützten Kreditinstirute direkt partizipieren kann, nicht 
um, weil es für den Fall eines Eigentümerwechsels durch Verkauf 
der Anteile keine Regelung traf, die bei weiterhin bestehen blei­
benden Maßnahmen gemäß FinStaG eine Partizipation des Bundes 
an einer allfälligen Erbolung nach dem Verkaufszeitpunkt ermög­
liebt hätte. (TZ 11) 

Vergabe von Dienstleisrungsaufträgen 

Die FIMBAG setzte die Empfehlung des RH, die vergaberechtlichen 
Vorschriften für die Vergabe von Dienstleisrungsaufträgen einzuhal­
ten, um. Sie achtete bei Investmentbankleisrungen sowie Rechtsbe­
ratung dienstleistungen auf ordnungsgemäße Ausschreibungs- und 
Vergabeverfahren gemäß den Bestimmungen des BVergG. (TZ 12) 

Berichte der FIMBAG 

Die Empfehlung des RH, in alle Berichte über die Geschäftsentwick­
lung der Kreditinstitute an da BMF strukturierte Vergleiche zwi­
schen den Plan- und Istwerten der von ihr überwachten Kreditinsti­
rute aufzunehmen, setzte die FIMBAG teilweise um, indem sie in 
die Tätigkeitsberichte entsprechende Zahlenwerte in den Textnuss 
aufnahm. Es fehlte jedoch die notwendige Übersichtlichkeit. (TZ 13) 

Aunagenkontrolle und Vor-Ort-Prüfungen 

Die FlMBAG setzte die Empfehlung des RH, die eingeräumten Prü­
fungs- und Einsichtsrecbte zur effizienten Überwachung der Auf­
lagen auszuüben, um. In fünf Fällen bei drei ver chiedenen Kre­
ditinstituten führte sie im Zusammenhang mit der Bewertung von 
wichtigen strategischen Untemehmensfragen Vor-Ort-Prüfungen 
durch. Bis Juli 2013 überwachte die FlMBAG sieben verschiedene 
Kreditinstitute, mit Juli 2014 wa.ren aufgrund von Rückzahlungen 
von staatlichem Partizipationskapital nur noch vier verschiedene 
Kreditinstitute der Überwachung durch die FIMBAG unterworfen. 
In einem weiteren Fall erfolgte die Unterlageneinsicht über einen 
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elektronischen Datenraum. In allen Fällen verfasste sie darüber End­
berichte bzw. Stellungnahmen an das BMF. (TZ 14) 

Überwachung der Vergütungssysteme 

Oie Empfehlung des RH, die an die Kreditinstitute gerichteten Fra­
gebögen zur Überprüfung der Vergütungssysteme auf ihre Ange­
me senheit und Anreizwirkung verstärkt am Fragenkatalog des 
vom Managementberater erstellten Prüfungsleitfadens auszurich­
ten, setzte die FIMBAG nicht um, weil sie ihren bisher eingesetzten 
Fragebogen nicht veränderte. (TZ 15) 

Einhaltung der Vertragsschablonenverordnung 

Die FIMBAG setzte d.ie Empfehlung des RH, bei den der RH - Kon­
trolle unterliegenden Kreditinstituten auch die Einhaltung der Ver­
tragsschablonenverordnung zu überprüfen um, indem sie sicher­
stellte, dass die ihrer Kontrolle unterliegenden Kreditinstitute neue 
Vorstandsverträge, die im Vergütungsausschuss des Aufsichtsrats 
behandelt wurden, von externen juristischen Experten überprüfen 
ließen. Für Vorstandsverträge von Kreditinstituten, d.ie der Vertrags­
schablonenverordnung unterlagen, stellte der RH an hand von Stich­
proben fest, dass die Pensionskassenbeträge für neue Vorstände im 
Einklang mit der Vertragsschablonenverordnung festgelegt waren. 
(TZ 16) 

Bund 2015/8 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original)76 von 100

www.parlament.gv.at



R 
H 

Gesetzliche Grundlage 

Gegenstand 

Bankenpaket; 
Follow-up-Überprüfung 

Kenndaten zum Bankenpaket 

Fi na nzmarktstabilitätsgesetz (Fi nStaG) 
Interbankmarktstärkungsg esetz (I BSG) 
Bankwesengesetz-Novelle, alle BGBL I Nr. 136/2008 i.d.g.F. 
Verordnung zur Festlegung näherer Bestimmungen über die Bedingungen und 
Aufiagen für Maßnahmen nach dem FinStaG - BGBL II Nr. 382/2008 i.d.g.F. 

Stärkung des Interbankenmarktes und Maßnahmen zur Sicherung der 
Stabilität des Finanzmarktes 

2011 2012 2013 

in Mio. EUR 

Pauschalabgeltungen des BMF für Leistungen der 
FIMBAG 2,20 2,20 2,20 

Rahmen gemäß FinStaG 

EtIL"'.1I/EIIIUII&UIII 

Dividenden PS-Kapital 

Haftungsentgelte 

15,000 

in Mrd. EUR 

15,000 

in Mio. EUR 

15,000 

289,10 289,50 

205,00 169,70 

Sonstige Einnahmen/Einzahlungen su_. Etnnalwln,lEtnzall ........ 

289,00 

331,70 

1,00 

62170 

4,00 4,30 

_' ..... """'10 ..... __ 463.50 

~!!I!!!!':!I~Iu ..... 
Refi nanzierungskosten 

Kapitalmaßnahmen 

Inanspruchnahme Haftungen 

Sonstige Ausgaben/ Auszahlungen _.::...._----., .. 

221,40 

699,90 

0,00 

2,20 

252,50 282,70 

2.448,60 1.300,00 

133,70 1.178,00 

2,70 3,10 su_ AlIIP-b'!II'~.:!!I'R~"'~Iu!!!!! .... !!!!n!....-______ JL '23.50 2.07.50 2.763.10 

Saldo 

QueLLen: BMf; RH 

Prüfungsablauf und 
-gegenstand 

Bund 2015/8 

- 310,80 - 2.339,40 - 2.300,30 

1 (I) Der RH überprüfte im September 20 14 die Umsetzung von Emp­

fehlungen, die er bei einer vorangegangenen Gebarungsüberprüfung 
zum Bankenpaket abgegeben hatte. Der in der Reihe Bund 2012/9 ver­
öffentlich te Bericht .Bankenpaket" wird in der Folge als Vorbericht 
bezeichnet. 

Weiters hatte der RH zur Verstärkung der Wirkung seiner Empfeh­

lungen im Jahr 2013 deren Umsetzungsstand bei den überprüften Stei­
len nachgefragt. Das Ergebnis dieses Nachfrageverfahrens veröffent ­
lichte er in seinem Bericht Reihe Bund 2013/13. 
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274 

(2) Das Interbankmarktstärkungsgesetz (IBSG) lief mit 31. Dezem­

ber 2010 aus. die letzte vom Bund garantierte Emission (KA Finanz AG) 
gemäß IBSG war mit Juni 2014 - ohne Zahlungen des Bundes -
zurückgezahll worden. Ebenso lagen ftir geWährtes Partizipationska­

pital gemäß Finanzmarktstabilitätsgesetz (FinStaG) die Schlussberichte 
der ERSTE Group Bank AG (ERSTE Bank). der BAWAG P.S.K. Bank ftir 

Arbeit und Wirtschaft und österreich ische Postsparkasse Aktienge­
sellschaft (BAWAG P.S.K.) sowie in vorläufIger Form der Schlussbe­
richt der Raiffeisen Bank International AG (RBI) vor. Damit liefen die 

Vollzugsagenden nach FinStaG sukzessive aus. Der Zeitraum ftir die 
Umsetzung der Empfehlung des RH aus seinem Vorbericht (TZ 7) zur 

Bündelung der Vollzugsagenden nach dem Finanzmarktstabilitätsge­
setz (FinStaG) und dem IBSG war daher sehr begrenzt. 

Für die Empfehlung des RH aus seinem Vorbericht (TZ 26). die Berichts­
stichtage ftir die halbjährlichen Berichte an die Europäische Kommis­

sion in Abstimmung mit dieser an jene ftir die vierteljährlichen Berichte 
an den Hauptausschuss des Nationalrats anzupassen . war kein Anwen­

dungsfall gegeben, weil der letzte Maßnahmenbericht an die Europä­
ische Kommission zum Stichtag 30. April 2011 vorgelegt worden war. 

Aus Gründen der Verwaltungsökonomie verfolgte der RH daher nur 
die anwendbaren Empfehlungen im vorliegenden Bericht weiter. 

Im Zeitraum 2008 bis Ende des 3. Quartals 2014 betrugen die aus Maß­
nahmen nach dem Bankenpaket erzielten Einnahmen/ Einzahlungen 

rd. 6,232 Mrd. EUR. Davon waren 3,524 Mrd. EUR auf die Rückftih ­
rung von Partizipationskapital zurückzuftihren . Die restlichen Ein ­
nahmen/ Einzahlungen betrafen im Wesentlichen Dividenden, Zinsen 

und Haftungsentgelte. Die Ausgaben/Auszahlungen beliefen sich hin ­
gegen auf rd. 13.556 Mrd . EUR. Davon waren 6,674 Mrd. EUR durch 
die Vergabe von Partizipationskapital bedingt. Die restlichen Ausga­
ben/Auszahlungen setzten sich aus Refmanzierungskosten, Aufwen­

dungen ftir die FIMBAG. Kapitalerhöhungen und - herabsetzungen 
sowie Gesellschafterzuschüssen und der Inanspruchnahme von Haf­
tungen und von einem Besserungsschein zusammen. Die Ausgaben/ 

Auszahlungen überstiegen die Einnahmen/Einzahlungen aufgrund von 
Maßnahmen nach dem Bankenpaket damit um rd. 7.324 Mrd. EUR. 

(3) Zu dem im Dezember 2014 übermirtelten Prüfung ergebnis nahmen 
die FIMBAG im Jänner 2015 und das BMF im März 20\5 Stellung. Der 
RH erstallete seine Gegenäußerungen an das BMF im Mai 2015. Eine 

Gegenäußerung an die FIMBAG war nicht erforderlich. 
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2.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 101 dem BMF empfohlen. statt 
zwei Überweisungen pro Jahr gegebenenfalls vierteljährliche Überwei­
sungen an die FIMBAG durchzuführen. Damit sollten die Zahlung -

ströme besser an den Finanzmittelbedarf angepasst werden. 

(21 Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, da s das vom 
BMF an die FIMBAG für den Geschäftsbetrieb entrichtete pauschale 
Entgelt ab dem 2. Halbjahr 2012 anstatt bisher zweimal jährlich nun­
mehr vierteljährlich überwiesen werde. 

(31 Der RH stellte nunmehr fe t. dass das BMF mit dem 3. Quartal 2012 

seine Zahlungsmodalitäten gemäß der Empfehlung des RH auf viertel­
jährliche Überwei ungen an die FIMBAG umgestellt hatte. 

2.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH durch vierteljährliche Über­

weisungen um, wodurch die Zahlungsströme besser an den Finanz­
mittelbedarf angepasst wurden. 

3.1 (11 Der RH hatte in seinem Vorbericht rrz 181 dem BMF empfohlen, 
alle Dividendenberechnungen auf Basis eines aktuellen Gutachtens 

der OeNB durchzuführen , um eine Gleichbehandlung aller betroffenen 
Banken sicherzustellen. 

(21 Das BMF hane im Nachfrageverfahren mitgeteilt. im Falle etwai­
ger zukünftiger Zeichnungen von Panizipationskapital und bei sons­

tigen Kapitalmaßnahmen betreffend die Dividendenberechnungen ein 
Gutachten der OeNB einzuholen. Hierbei gelte es jedoch zu berück­
sichtigen, da saufgrund der neuen Bestimmungen der Capital Requi­

rements Regulation der EU Partizipationskapital nicht mehr zum Ein ­
satz für eine Kapitalisierung gelangen werde. 

(31 Der RH teilte nunmehr fest. dass die einzige Vergabe von Par­
tizipationskapital in der Höhe von 800 Mio. EUR an die HBINT am 
18. Dezember 2013 erfolgtc. Da am 3. September 2013 ein Umstruktu ­
rierungsplan für die geordnete Abwicklung der HBINT von der Euro­

päi chen Kommi ion genehmigt worden war, war die Bank zu die em 
Zeitpunkt bereits als nicht grundsätzlich gesund (_distressed-I anzuse­
hen. Daher war aus der Sicht des BMF diesbezüglich kein Gutachten 

der OeNB zur Dividendenberechnung notwendig. Das BMF legte dahcr 
für die Dividende die Konditionen für nicht grundsätzlich gesunde 
Kreditinstitute. d.h. 10 'lb bei einem Rückzahlungskurs von 100 'lb des 
Nominalbetrag, zugrunde. 
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3.2 Für die Empfehlung aus dem Vorbericht bestand kein Anwendungsfall, 
weil im Falle der HBINT ein genehmigter Umstrukturierungsplan der 
Europäischen Kommission vorlag und die Notwendigkeit eines zusätz­
lichen OeNB- Gutachtens somit nicht gegeben war. Der RH hielt seine 
Empfehlung, alle Dividendenberechnungen auf Basis eines aktuellen 
Gutachtens der OeNB durchzuführen für zukünftige taatliche Maß­
nahmen aufrecht. 

4.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 22) dem BMF empfohlen, 
für den Nachweis der Sy temrelevanz eine einheitliche Vorgangswei e 
festzulegen und die entsprechenden Stellungnahmen der OeNS zu allen 
Kreditinstituten vor Gewährung der Maßnahmen einzuholen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren zugesagt. der Empfehlung zu 
entsprechen und vor jeder zukünftigen Gewährung von Maßnahmen 
gemäß FinStaG - außer bei Folgernaßnahmen aus bestehenden Kapi­
talzufuhren oder bei offensichtlich unveränderter Systemrelevanz -
eine Stellungnahme der OeNB zur Systemrelevanz des Kreditinstituts 
einzuholen. 

(3) Der RH stellte nunmehr fe t. dass das BMF bei der Vergabe von Par­
tizipationskapital in Höhe von 800 Mio. EUR am 18. Dezember 2013 an 
die HBINT von der OeNB ein Gutachten zur Feststellung der System re­
levanz einholte. Diese Vergabe stellte bis zum Zeitpunkt der Prüfung 
durch den RH einen Einzelfall dar. 

4.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH, für den Nachweis der System­
relevanz eine einheitliche Vorgangsweise festzulegen, durch ein erstes 
Gutachten der OeNB zur Systemrelevanz teilweise um. Inwieweit diese 
Vorgangsweise einheitlich ist, kann jedoch erst bei Vorliegen weiterer 
Anwendungsfälle beurteilt werden. 

Der RH bekräftigte seine Empfehlung, zum Nachweis der System­
relevanz eine einheitliche Vorgangsweise festzulegen und die ent­
sprechenden Stellungnahmen der OeNB zu allen Kreditinstituten vor 
Gewährung der Maßnahmen einzuholen. 

4.3 Das BMF fülme ill sei'ler Stellullgnahme aus, dass es vor jeder eigen­
ständigen Maßnahme gemäß Fi,,staG ein GutachteIl der OeNB zur 
Systemrelevanz des Kreditillsrituts eingeholt habe. Kein elItsprechendes 
GutachteIl sei fur die Zeichnung VOll 800 Mio. EUR an sraatlichem 
Partizipationskapital durch die HBINT im Dezember 2013 eingeholt 
worden, weil diese Maßnahme als Folgrmaßnahme des Gese/lsciraJ­
rerZt/schusses VOll 250 Mio. EUR im November 2013 zu ehen gewe-
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sen sei. Die vom RH empfohlenen einheitliche Vorgehensweise sei bei 
der Umsetzung von Maßnahmen des Bankenpakets seiten des BMF 
bereits umgesetzt worden. 

4.4 Der RH entgegnete dem BMF. dass ihm ein - anders als in dessen Stel ­
lungnahme ausgefLihrt - eitens des BMF am 19. November 2013 ein­
geholtes Gutachten der OeNB vom 18. Dezember 2013 zur Beurteilung 
der Voraussetzungen gemäß § I FinStaG im Zusammenhang mit den 
geplanten Maßnahmen zur Verbesserung der Kapitalausstanung der 
HBINT vorgelegt wurde. 

5.1 (J) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 24) dem BMF empfohlen. in 
alle zukünftigen Haftungsvereinbarungen oder in Änderungen beste­
hender Haftungsvereinbarungen die Verzugszinsenregelung gemäß 
§ 61 Abs. 2 BHG aufzunehmen. weil eine uneinheitliche Vorgangs­
weise des BMF bei der Vereinbarung von Verzugszinsen fLir die ver­
spätete Zahlung von Haftungsentgelten festgestellt wurde. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt. dass die Verzugs­
zinsenregelung gemäß § 61 Abs. 2 BHG bzw. § 73 Abs. 2 BHG 2013 
in alle gemäß IBSG und FinStaG abgeschlossenen Haftungsvereinba­
rungen aufgenommen worden sei. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest. dass bei Garantien und Bürgschaf­
ten gemäß FinStaG ab März 2012 Verzugszinsen regelungen gemäß 
§ 61 Abs. 2 BHG 2009 bzw. § 73 Abs. 2 BHG 2013 aufgenommen wor­
den waren. In Bezug auf Änderungen bestehender Haftungsvereinba­
rungen gab es keinen Anwendungsfall. 

5.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH. künftig Verzugszinsenrege­
lungen in Haftungsvereinbarungen aufzunehmen. um. indem es bei 
Garantien und Bürgschaften gemäß FinStaG ab März 2012 entspre­
chende Regelungen aufnahm. 

6.1 (J) Der RH hane in seinem Vorbericht (TZ 25) dem BMF empfohlen. 
zur Erhöhung des Informationsgehalts in die zukünftigen Berichte an 
den Hauptau schuss de Nationalrats auch die Höhe der von der Haf­
tung ebenfalls umfassten Zinsen. bei Fremdwährungsemissionen die 
aktuelle Höhe der Haftung in Euro sowie eine Übersicht über die von 
den einzelnen Kreditinstituten im Berichtszeilraum gezahlten Haf­
tungsentgelte aufzunehmen. 
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(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt. dass der Emp­

fehlung des RH ab dem Bericht an den Hauptausschuss des National­
rats zum 2. Quartal 2011 (Berichtsstichtag 30. Juni 2011) entsprochen 

worden sei. 

(3) Der RH stellte fest. dass das BMF in seinen Berichten an den 
Hauptausschuss des Nationalrats gemäß § 6 FinStaG nunmehr ab 

dem 2. Quartal 2011 ebenfalls die von der Haftung umfassten Zin­
sen sowie eine Übersicht über die von den einzelnen Kreditinstituten 

im Bericht zeitraum gezahlten Haftungsentgelte aufgenommen hane. 
Fremdwährungsemissionen wurden aufgrund des Auslaufens des IBSG 

mit 3 I. Dezember 2010 nicht mehr begeben. 

6.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH. in die Berichte an den Haup­
tausschuss des Natjonalrats auch die Höhe der von der Haftung eben­
falls umfassten Zinsen sowie eine Übersicht über die von den einzel­

nen Kreditinstituten im Berichtszeitraum gezahlten Haftungsentgelte 
aufzunehmen. um. indem es diese nunmehr ab dem 2. Quartal 2011 

auswies. Für die Empfehlung. bei Fremdwährungsemissionen die aktu­
elle Höhe der Haftung in Euro aufzunehmen, bestand kein Anwen­

dungsfall. 

7.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 29) dem BMF empfohlen, 
die Auflagen in den Grundsatzvereinbarungen und den Haftungsver­
einbarungen zwischen dem BMF und den begünstigten Kreditinsti­

tuten möglichst k.onkret zu deftnieren. Der RH hatte festgehalten, dass 
die mit der Vergabe von Partizipationskapital und mit der Übernahme 
von Haftungen verbundenen Auflagen zum Teil unbestimmt formu­
liert. nur sehr schwer quantiflzierbar und nur eingeschränkt überprüf­

bar waren. 

(2) Das BMF halle im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass eS in künfti­

gen Vereinbarungen eine genauere Definition der Auflagen anstreben 
werde. So wären beispielsweise bei einer Mille März 2013 abgeschlos­
senen Bürgschaftsvereinbarung für Kredite in Höhe von 100 Mio. EUR 

die Auflagen betreffend Vergütungssystemen präzisiert worden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest. dass im Falle der einzigen Vergabe von 

Partizipationskapital an die HBINT in Höhe von 800 Mio. EUR, die 3m 
18. Dezember 2013 erfolgte, sämtliche Auflagen aus den bis dato zwi ­
schen dem Bund und der HB INT auf Grundlage des FinStaG und des 

IBSG geschlossenen Vereinbarungen weiterhin Rechtswirkungen zwi ­
schen den Vertragsparteien entfalten. Bei anderen Verträgen, wie z.B. 

Garantievereinbarungen. Vereinbarungen über eine Ausfallsbürgschaft 
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und Kapitalerhöhungen, die seit dem Vorbericht abge chlo sen worden 
waren, rand sich keine substanziell verändene Oerlnition der Aunagen. 

7.2 Das BMF setzte die Emprehlung aus dem Vorbericht, die Aunagen 

in den Grundsatzvereinbarungen und den Hartungsvereinbarungen 
zwischen dem BMF und den begünstigten Kreditinstituten möglichst 
konkret zu definieren, nicht um. Der RH emprahl erneut, f1ir allfallige 

künftige Maßnahmen nach dem FinStaG die Aunagen in den Grund­
satzvereinbarungen und Haftungsvereinbarungen möglich t konkret 

zu derlnieren. 

7.3 Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, bei FinStaG- Maß.wlr ­
men .wch dem Vorbericht des RH auf eine einheitliche Formulierung 
von Auflagen, insbesondere betreffend die Einhalrung der der Europä­
ischen Kommission vorgelegten bzw. genehmigten Restrukturierungs­
bzw. Umstrukturierungspläne, GeschäJlsbeschränkungen, Konkur­
renzverbote, Einhaltung aufsichtsreclrtliclrer Ke'lIIzahlen , umfassende 
Auskunftserreilung an den Bund, Überprüfung und Beschränkung der 
Vergütungssysteme, Ullleriassung risikoerhöhender Handlungen und 
RecirtsgesclräJle sowie Untersuchung der Verlustursaclren, geachtet zu 
haben. Eine konkretere Definition von Auflagen mit Quantijizierungen 
zur Zielerreichungen sei jedoch nur in AusnahmeflilIen, wie z.B. hin­
sichtlich der Ein}raltung von Eigenmillelquoten, möglich gewesen. Für 
die Erfiillung mancher Auflagen lasse sich außerdem kein genauer Zie/ ­
wert, sondem vielmehr nur eine Verhaltensnorm fiir die Unternehmens ­
führung (I.B. Unterlassung bestimmter Wettbewerb methoden, Unter­
suchung von Verlustursachen in Vorjahren) festlegen. 

7.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass sowohl die Zielerreichung von quan­
tirrzierbaren als auch von qualitativen Aunagen einer Überprüfung 

zugänglich sein musste. Diesbezüglich verwies der RH beispielswei e 
aur die Möglichkeit. Meilensteine zur Messbarkeit der Zielerreichung 

zu nutzen . Der RH verblieb daher bei einer Emprehlung, möglichst 
konkrete sowie auch quantirlzier- und überprüfbare Aunagen ZU ror­
mulieren. 

8.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht erz 31) dem BMF emprohlen, die treu­

händige Übertragung von Partizipationskapital an die FIMBAG Finanz­
marktbeteiligung AktiengeseIl chaft des Bundes (FIMBAG) unmittelbar 
nach dessen Zeichnung durchzuflihren, damit die Aunagenkontrolle 
einheitlich bei der FIMBAG stattrInden kann. Der RH hatte restgestellt, 

dass bei drei (ERSTE Bank., RZB, VBAG) von f1inr Kreditinstituten, die 
Partizipationskapital erhalten hatten, von der Zeichnung des Partizipa­

tionskapitals durch das BMF bis zur treuhändigen Übertragung an die 
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FlMBAG vier bis zehn Monate vergangen waren. Die Auflagenkontrolle 
durch das BMF bei drei K.reditinstituten in der Zeit zwischen der Zeich­

nung von Partizipationskapital bis zur vier bis zehn Monate späteren 
Übertragung der treuhändigen Verwaltung des Partizipationskapitals 
war nicht nachvollziehbar dargestellt worden. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass es der Emp­

fehlung des RH folgen werde, im Falle zukünftiger Zeichnungen von 
Partizipationskapital eine zeitnahe t reuhändige Übertragung an die 

FIMBAG anzustreben . Es wies allerdings darauf hin , dass aufgrund 
der Capital Requirements Regulation der EU Partizipationskapital nicht 
mehr Core Equity Tier I Kapital sei und damit auch vom Bund nicht 

mehr gezeichnet werde. Die treuhändige Übertragung des vom Bund 
an der HBINT gehaltenen Aktienkapitals werde nach Abschluss des 

Beihilfeverfahrens erfolgen . 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die treuhändige Übertragung von 

Partizipationskapital in Höhe von 800 Mio. EUR an die HBINT zum 
18. Dezember 20]) im überprüften Zeitraum an die FIMBAG noch 
nicht erfolgt war. Das BMF erklärte dies gegenüber dem RH dam it, 

zuerst die im Bundesgesetz zur Schaffung einer Abbaueinheit [GSA, 
BGBI. I Nr. 51 /2014) geforderten Schritte setzen zu wollen . 

8.2 Das BMF setzte die Empfehlungen des RH, die treuhändige Übertra­
gung von Partizipationskapital an die FIMBAG Finanzmarktbeteili­
gung Aktiengesellschaft des Bundes unmittelbar nach dessen Zeich­
nung durchzuführen , nicht um, weil die treuhändige Übertragung von 

Partizipationskapital in Höhe von 800 Mio. EUR an die HBINT zum 
16. Dezember 20]) im überprüften Zeitraum an die FIMBAG noch 
nicht erfolgt war. Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht, die treu­
händige Übertragung von Partizipationskapital an die FLMBAG unmit­

telbar nach dessen Zeichnung durchzuführen. 

8.3 Das BMF teilte in seiner Stellung'lahme mit, dass seit Ä'tderung der 
bankwesenrechtlichen Bestimmungen kein Partizipationskapital mehr 
gezeichnet worden sei. Eine Übertragung a'l die FIMBAG sei bislang 
nicht erfolgt, weil zu vor die Umserzung des im März 2014 bescllios­

senen Abbaumodells der HBINT (nunmehr HETA ASSET RESOLU­
TION AG) durchzuJlihren war. Eine Übertragung des Partizipations­
kapitals sei nach jinaler Einrichtung des Abbaumodells in Aussicht 

genommen. 
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9.1 (I) Der RH halle in seinem Vorbericht rrz 32) dem BMF empfohlen. 
darauf hinzuwirken, dass eine gesetzliche Regelung für eine einheit­

liche Aunagenkontrolle von Maßnahmen gemäß FinStaG und IBSG 
bei der FIMBAG geschaffen wird. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahrcn mitgeteilt, dass es keine 
Notwendigkeit für die Schaffung einer gesetzlichen Regelung für eine 

einheitliche Aunagenkontrolle von Maßnahmen gemäß FinStaG und 
IBSG bei der FIMBAG sehe. 

(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass die FIMBAG auf Basis der gesetz­

lichen Bestimmungen weiterhin die Aunagenkontrolle betreffend Maß­
nahmen nach dem FinStaG wahrnahm. Der RH stellte weiters fest, dass 

das IBSG mit 31. Dezember 2010 ausgelaufen war, für die noch abzu­
wickelnden Maßnahmen jedoch keine der Empfehlung des RH ent­

sprechende ge etzliche Regelung zur einheitlichen Aunagenkontrolle 
an den Gesetzgeber herangetragen worden war. 

Darüber hinaus telhe der RH fest, dass mit I. August 2014 rur die 
Sanierung der HBINT ein Bundesgesetz zur Einrichtung einer Abbau­
beteiligungsgesellschaft des Bundes (ABBAG), BGBI. I Nr. 51/2014 in 

Kraft trat, welches den Bedarf nach Kontrolle von Aunagen erwar­
ten lässt. Auch die gemäß der EU-Richtlinie 2014/59/EU des Europä­

ischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung 
eines Rahmens rur die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten 

und Wenpapicrflrmen erforderliche Umsetzung in nationales Recht l 

macht Bedarf nach Aunagenkontrolle absehbar. 

9.2 Das BMF setzte die Empfehlung des RH, eine gesetzliche Regelung für 
eine einheitliche Aunagenkontrolle von Maßnahmen gemäß FinStaG 
und IBSG bei der FIMBAG zu schaffen, nicht um, weil es die Aunagen­

kontrolle bis zum Auslaufen der letzten Haftungen nach dem IBSG im 

Juni 2014 getrennt zur Aunagenkomrolle nach dem FinStaG ausübte. 

Im Hinblick auf die Schaffung der ABBAG und die Umsetzung der EU­
Richtlinie 2014/59/EU in nationales Recht empfahl der RH daher, bei 
allfalligen künftigen Sanierungsmaßnahmen im Bankenbereich darauf 
hinzuwirken, dass keine Zersplitterung der Vollzugsagenden auftritt. 

I Dirsc Richtlinie vcrpßj('hu~1 in An. 130 di~ cinzclnC'n EU- Milgllcdslaalcn zur Umset­

zung in national~ RKht bis I. Jännt'T 2015. Mi! Oktober 2014 lag in Österrtich cin 
Entwurf OMT cin Bundrsg(SclZ O~r dir Sanierung und AbwidJung von Banken vor. 
der auch eine Rolle: rur die FIMBAG (I 79) bei der V('rwaltung von Anteilen an Bruckcn­
institutcn und Abbaueinheiten (!i 83) vorsah. 
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9.3 Das BMF teilte in se;'ler Stellungnalrme mir, dass die Auflagen aus 

denIrü/leren Parrilipationskapitalvereinbarungen weifer/lin durch die 
FIMBAG überwae/II würden. Eine einheirliclle Auflagenkontrolle ei 

daher sie/,ergestellt. Weiters teille das BMF mit, dass es die Empie/, ­

IU/lg des RH zur Schaffimg ei "er einheit/ie/ren geserllie/len Regelung 

durch Novellierungen des ÖIAG- Gesetzes 2000, des FinStaG blW. einer 
Abänderung der FinStaG- va nie/li umgeserzr habe, weil die Notwe/!­
digkeir insbesondere durch das Ausiaulen des IBSG nicht mehr gege­

ben gewesen sei. 

Die Eigelllümerstellung an der HETA Asser Resolurion AG werde gegen ­
wärtig noch durch das BMF übenlOmmen ; eine Übertragung Oll die 

ABBAG sei jedoch zeitllah in Aussichr genommen. 

Die vollständige Umserzung der EU-Riclll/inie zur Festlegung eines 
Rahmens fiir die Sanierung und Abwicklung von Kredit;"stiluren und 

Wertpapierfim,en (BRRD) sei durch das Bundesgesetz über die Sanie­
rung und Abwieklullg von Bmlk .. , (BaSAG) erfolgt , das am I. Jäll ­
/ler 2015 in Kraft getreten sei. Der Gesetzgeber habe die FMA mit 

den Befugnissen der zustöIldigen Abwicklung behörde gemäß § ] 

Abs. I BaSAG ausgestattet; die damit zusammellhängenden Kontrol ­
lagenden wären somir durch die FMA wahrzunehmen. 

9.4 Der RH anerkannte gegenüber dem BMF, dass mit der Umsetzung der 
EU- Richtlinie zur Fesllegung eines Rahmens fur die Sanierung und 
AbwiCklung von Kreditinstituten und Werrpapierfrrmen IBRRD) durch 
da Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken 
IBaSAGl. wie vom RH empfohlen, keine einheitliche Zuständigkeit 
geschaffen wurde. 

10.1 [1) Der RH hatte in seinem Vorbericht [TZ 33) dem BMF empfohlen, in 
den Grundsatzvereinbarungen die Pönalisierungsintervalle zu bezeich­
nen. Die Grundsatzvereinbarungen hanen keine Angaben zum Pöna­
lisierungsintervall enthalten. In Absprache mit dem BMF hatte die 
FIMBAG die Pönalisierung quarralsweise vorgenommen. 

(2) Das BMF hatte im NachfTageverfahren mitgeteilt, dass in neuen 
Auflagen oder in Abänderungen bestehender Auflagen im Grund­
sätzlichen ein vierteljährliches Pönalisierungsintervall Berücksichti­
gung finden werde. 

[J) Der RH stellte fest, dass keine Grundsatzvereinbarungen mit neuen 
Regelungen abgeschlossen wurden. Die Vergabe von Partizipations­
kapital in Höhe von 800 Mio. EUR an die I·IB INT zum 18. Dezem-
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ber 2013 erfolgte auf Basis der seinerzeitigen Grundsatzvereinbarung 
und enthielt daher keine neuen Regelungen zum Pönalisierungsinter­
vall. Allfallige Pönalisierungen erfolgten faktisch quanalsweise. 

10.2 Das BMF setzte daher die Empfehlung des RH nicht um, weil es bei 
der neuerlichen Vergabe von Panizipationskapital die die bezügliche 
Grundsatzvereinbarung nicht um eine neue Regelung zum Pönalisie­
rungsintervall ergänzte. Der RH empfahl somit erneut, in zukünftigen 
Grundsatzvereinbarungen oder inhaltlich gleichanigen Venrägen die 
Pönalisierungsintervalle zu bezeichnen. 

10.3 Das BMF ,eil,e in einer Slellungnahme mil, dass aus seiner Siehl keine 
Änderung der Obenuaehungspraris notwendig wäre, weil die ()berpTÜ­
jung der Auflagen sowie damil verbundener erwaiger Pönalisierungen 
durch die FIMBAG ein bewähnes Syslem darslellen würden. Jene /ll5li ­
IUle, die bislang AnwendungsfolIe dieser KonlTollbeslimmungen gewe­
se" seien (HB/NT bzw. ÖVAGJ, seien bereils auf Abbau geslelll . Mil 
ZUTÜeklegung der Banklizenz sei die Einlrallung der aufsiehlsreeht­
lichen Eigenkapital- bzw. Kernkapitalquoten "ieht mehr erforderlich; 
ein Pönalisierungsmeehanismus sei somil ob olet. 

10.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass unabhängig von der gelebten Pra ­
xis hinkünftig die Pönalisierungsintervalle zu bezeichnen wären, um 
über eine klare und transparente venragliche Regelung zu verfügen . 

11.1 (I) Der RH halle in seinem Vorbericht (TZ 44) dem BMF empfoh­
len, bei der gesetzlichen Regelung allfalliger künftiger Bankenpakete 
darauf hinzuwirken. dass der Bund auch an den Chancen einer alIfal­
ligen Erholung der von ihm unterstützten Kreditinstitute direkt par­
tizipieren kann. Dadurch wäre in Zukunft eine gerechtere Verteilung 
der Lasten einer Finanzkrise zwischen den Kapitalgebern und Akti­
onären der Kreditinslitute auf der einen Seite und den Steuerzahlern 
und Bürgern auf der anderen Seite zu erreichen. Ebenso wären dadurch 
verbe ene Wettbewerbsbedingungen zwischen Kreditinstitulen, die 
Maßnahmen eines Bankenpakets in Anspruch nehmen können, und 
solchen. die ohne staatliche Hilfe auskommen müssen, herzustellen. 

(2) Das BMF hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass durch 
zukünftige Re- Privatisierungen von Anteilen an Kreditinstituten eine 
Teilhabe an der Steigerung des Unternehmenswertes seit Anteilsilber­
nahme möglich sei. Zu berucksichtigen seien hierbei jedoch auch die 
Erkenntnis e aus dem Privatisierungsprozess der Kommunalkredit Aus­
tria AG. worin sich ein äußerst schwieriges Marktumfeld für Veräuße­
rungen von Bankbeteiligungen gezeigt habe. 
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(3) Der RH stellte nunmehr fest, dass in einzelnen Fällen beispielsweise 

Bürgschaften für Kreditforderungen nach dem FinStaG vergeben wur­
den. Der Bund war in all diesen Fällen Eigentümer oder an dem jewei­
ligen Kreditinstitut beteiligt und partizipierte damit an einer allfalligen 

Erholung. Allerdings traf das BMF für den Fall eines Eigentümer­
wechsels durch Verkauf der Anteile keine Regelung, die bei weiterhin 
bestehen bleibenden Maßnahmen gemäß FinStaG eine Partizipation 

des Bundes an einer allfalligen Erholung nach dem Verkaufszeitpunkt 

ermöglicht hätte. 

Künftige Bankenpakete werden gemäß der EU- Richtlinie 2DI4/59/EU 
vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die Sanierung 
und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierflrmen mit Wir­
kung vom I. Jänner 2015jedoch nicht mehr in der in der Vergangen­

heit praktizierten Form erfolgen können. Der Anteil an staatlicher Hil ­

feleistung soll durch die Möglichkeit einer geordneten Sanierung und 
Abwicklung von Banken in Zukunft so gering wie möglich gehalten 
werden. Staatliche Hilfsmaßnahmen nach dem FinStaG würden dann 

nur noch nach Heranziehung von Eigentümern und Gläubigem und 
auch nur noch bei Vorliegen einer System relevanz desjeweiligen Kre­
ditinstituts möglich sein. Das FinStaG lässt jedoch sowohl Maßnah­
men der direkten Partizipation, wie z.B. Kapitalerhöhungen. als auch 
andere Maßnahmen, wie z.B. Haftungen, zu. Damit ist die Empfehlung 
des RH trotz der neuen Rechtslage weiterhin relevant. 

11.2 Das BMF setzte somit die Empfehlung de RH, bei der gesetzlichen 
Regelung allfalliger künftiger Bankenpakete daraufhinzuwirken, dass 
der Bund auch an den Chancen einer allfalligen Erholung der vOn ihm 

unterstützten Kreditinstitute direkt partizipieren kann, nicht um. Dies 
deshalb, weil es rur den Fall eines Eigentümerwechsels durch Verkauf 
der Anteile keine Regelung getroffen hane. die bei weiterhin bestehen 

bleibenden Maßnahmen gemäß FinStaG eine Partizipation des Bundes 
an einer all Hilligen Erholung nach dem Verkaufszeitpunkt ermöglicht 
hätte. Der RH verkannte nicht, dass im Falle der HBINT auch bei Beste­
hen einer solchen Regelung nur sehr geringe Chancen auf eine allfal ­

lige Erholung erwartbar wären, wies jedoch nochmals ganz generell 
auf den Nutzen einer solchen Bestimmung für zukünftige Rettungs­

rnaßnahmen hin . 

Der RH empfahl somit erneut. bei der zukünftigen Ausgestaltung von 
Bankenpaketen eine direkte Partizipation des Bundes an einer allfal­
ligen Erholung der von ihm unterstützten Kreditinstitute sicherzu­

stellen. 
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11.3 Das BMF teilte in seiner Stellungnahme mit, dass der Gesetzgeber eine 
Lastenverteilullg bei der Ballkensanierullg und -abwicklung durch legis­
tische Maßnahmen (HaaSanG, BaSAG) erreicht habe. Das BMF trage 
dieser Vorgabe durcIr vertragliche Vereinbarungen und die Ausnützung 
VO ll Marktchancel! Rechnung, die zu einer Entla tung der Steuerzah ­
ler beitrageIl würden: 

Durch das Gesetz über Sanierungsmaßnahmen [ur die Hypo Alpe Adria 
Bank International tHaaSanG) würden Risikokapiralgeber und Altei­
gentümer mit insgesamt rd. 1,6 Mrd. EUR zu Beiträgenfür den Hypo­
Abbau herangezogen. 

DurcIr die vollständige Implementierung der europäischen Richt­
linie 2014 (59/EU zur Sanierung und Abwicklung von KreditinstitUlen 
und Werrpapierfrrmen (BRRD) durch das am I . Jänner 2015 in KraJt 
getretene BaSAG lrabe der Ge etzgeber einen nationalen Rechtsrahmen 
für den Umgang mit Banken und KreditinstituteIl in Notlage geschaJ­
Jett. Kernstück des BaSAG seien die neu geschaffenen InSTrumente zur 
Gläubigerbeteiligung. Die Finanzierung einer Abwicklung werde primär 
über eine Beteiligung der Eigentümer und Gläubiger im Rahmen eines 
.bai/-in· erfolgen. Falls die Kosten der Abwicklung nicht ausreichend 
durch das .bai/- in· getragen werden kännten, stehe ein Abwicklungs­
Jonds zur Verfügung, der ebellJalls von den Banken zu dotieren sei. 

Im aktuell lauJenden VerkauJsprozess eines Tei/portJolios der Kom ­
munalkredit Austria AG sei geplant, dass der Erläs direkt dem Bund 
zuJtießt. Die durch die wirtschaftliche Erholung dieses Instituts einge­
tretene Wertsteigerung werde somit durch den Bund als Mehrheitsei­
gelllümer (99,78 %) lukriert und im allgemeinett Budget vereinnalrmt. 

In der Restrukturierungsvereinbarung für die Österreichisclre Volks­
banken AG (ÖVAG) vom 26. Apri/ 20/2 werde der Bund als Begüns­
tigter für die Ausübullg einer KauJoption durcIr die Volksbanken Hol­
ding von Antei/en der Alteigentümer an der ÖVAG verankert. Außerdem 
seien die regionalen Volksbanken im Falle der Ausschüllung von Gewin­
nen alt ihre Antei/seigner verpJticirtet, dem Bund eine Ausgleichszah­
lung in Höhe der Schüttungen zu leisten. 

Weiters tei/te das BMF in seiner Stellultgnahme mit, dass im Zusam ­
menhang mit dem Abbau der HBINT im Berichtszeitraum des RH wich­
tige Schritte gesetzt worden seien, die zu einer deutliclren Risikover­
minderung des Bundes beigetragen hätten: 
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In dem als Vorbereitung zur Deregulieru01g der HBINT geführten Ver­
kaufsprozess zur Veräußerung des SEE-Netzwerkes der HBINT habe 
im Dezember 2014 (solrhr nach Abschluss des Bericlrtszeitraumes des 
RH) erjolgreiclr ein Signing erzielt werden kÖmrell. Als Verkaufspreis 
kömrten bis zu 200 Mio. EUR erreicht werden. Das Closing sei bis 
Mitte 2015 geplalll; für den endgültigeIl Abschluss des Verkaufs sei 
seirells des BUlldes eine Nicht-Untersagung erklärullg durch die Euro­
päische Kommissio ll einzuholen. 

Der verbleibellde Rest der ehemaligen HBINT sei per 30. Oktober 2014 
in eine deregulierre Abbaueinheit umgewalldelr wordeIl. Die Abbau­
einheit HETA Irabe mit diesem Stich rag ihre BanklizenzzuTÜckgelegr, 
wodurch die Eigemllittelvorsclrriftellfür Banken nichr mehr erfülIr wer­
den müssten. Das frei werdende Eigenkapital werde zur Deckung der 
Abbaukosten venvendet. Die HETA sowie die dazugehörigen Tochter­
einlreite'l ulllerstünden nun zur Gänze dem Abbau ohne zukülrjlige 
Gesclräftstärigkeir Ulrd olrne generelle StaatsgaralIlie. Irr absehbarer 
leir würden die All/eile an der HETA vo m BUlld an die zur Üben/ahme 
gegTÜlldete ABBAG über/ragen we'rden, wo eine professionelle Venver­
tUlIg der Assers ullter Ausnutzung von Marktchallcen erfolgen solle. 

Mir Bescheid VOIII I. März 2015 habe die FMA als österreichisclre 
Abwicklungsbelrörde gemäß BaSAG die Abwicklung der .HETA Asset 
Resolurioll AG" gemöß dem neuen europäischen Abwicklungsregime 
für Banken eingeleirer. Um einen Abwicklungsplan ersrellen zu können , 
der den lielen des neuen Regimes entspriclrt, habe die FMA kraft der 
ihr gesetzliclr eingeräumteIl Befugnisse eine bis 31. Mai 2016 befristete 
Srundung von Verbindliclrkeiren der HETA gegenüber den Gläubigem 
gemäß BaSAG verhällgt. In Anwendung der bail- ill - Bestimmungen 
des BaSAG solle eill substatrzieller Beitrag der Gläubiger erreichr wer­
den. Der Bund werde keine weiteren Verpflichllwgen zu Naclrsclrüs ­
sen an die HETA eingehen. Dadurch seien weitere massive Mehrbe­
lasrungen durcIr die Abwicklullg der HETA zu lasten der Steuerzahler 
ausgesclrlossen. 

11.4 Der RH entgegnete dem BMF, dass sich seine Empfehlung auf die Aus­
gestaltung künftiger Bankenpakete bezogen hatte. Für den RH war es 

nicht ausschließbar, dass hinkünftig wirt chaftliche Krisensituationen 
erneute Handlungen des Bundes zur Abwendung von Gefahren für die 
Finanzmarktstabilität erforderlich machen könnten. Daher bekräftigte 

er seine diesbezügliche Empfehlung zur Ausgestaltung von Renungs­

paketen. 
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12.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht (Tl 11) der FIMBAG empfohlen. 
die vergaberechtlichen Vorschriften für die Vergabe von Dienstleis­

lUngsaufträgen einzuhalten. Die FIMBAG hatte weder eine Schätzung 
des Auftragswens noch eine Kosten- Nutzen-Analy e durchgefühn. 

Die Vergabe von Beratungsleistungen an eine einzelne Recht anwalts­
kanzlei war in einem Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekannt­

machung mit nur einem Unternehmer erfolgt. 

(2) Die FIMBAG hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass sie, um 

in Zukunft einem weiteren Konnikt zwischen der zumeist gegebenen 
Dringlichkeit der Inanspruchnahme von Beratungsleistungen und dem 

für die Durchführung vergaberechtlich einwandfreier Ausschreibungs­
und Vergabeverfahren unvermeidlichen Zeitaufwand zu begegnen, den 
Abschluss eines Rahmenvenrags vorbereite. Die Angebotsfrist laufe 

bis 31. August 2013. Mit dem Inkrafttreten eines für drei Jahre gel­

tenden und in weiterer Folge dreimal um jeweils ein Jahr verlänger­
baren Rahmenvenrages könne ab I. November 2013 gerechnet werden. 

(3) Der RH stellte nunmehr fe t, da s die FIMßAG im August 2013 
eine Rahmenvereinbarung für Rechtsberarungsdienstleistungen aus­
schrieb. Die Zuschlagseneilung erfolgte Anfang Oktober 20 13 für die 

Dauer von drei Jahren. Eine dreimalige Verlängerung um jeweils ein 
Jahr war vertragsgemäß möglich. 

Überdies hatte die FIMBAG im Jahr 2012 Investmentbank.leistungen für 
den Verkauf der Anteilsrechte der Republik Österreich an der Kommu­

nalkredit Austria AG in der Höhe von 750.000 EUR (exkl. USt) sowie die 
in diesem Zusammenhang erforderlichen Rechtsberatungsdienstleis­
tungen in der Höhe von 430.000 EUR (exkl. USt) gemäß den Bestim­

mungen des BVergG ausgeschrieben und vergeben. Weiters führte die 
FIMBAG eine Ausschreibung für Finanzberatungsdienstleistungen im 

Zusammenhang mit dem Teilverkauf von Vermögenswerten und Betei­
ligungen der Kommunalkredit Austria AG durch. Eben 0 wurde die 

Erstellung de Jahresabschlusses durch einen Wirt chaftsprüfer ausge­
schrieben, obwohl dazu vergaberechtlich keine Notwendigkeit bestand. 

In all diesen Fällen ergab sich für den RH im Rahmen einer stichpro­
benhaften Durchsicht der Unterlagen kein Hinwei auf Verstöße gegen 
die geltenden Bestimmungen des Vergaberechts. 

12.2 Die FIMBAG setzte die Empfehlung der RH. die vergaberechtlichen 
Vorschriften ftir die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen einzuhal­
ten. um, weil sie bei den von ihr durchgeftihrten Vergabefallen auf die 
Einhaltung der entsprechenden Vorschriften achtete. 
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in Hinkunft in alle Berichte über die Geschäftsentwicklung der Kre­

ditinstitute an das BMF strukturierte Vergleiche zwischen den Plan­
und Istwerten der von ihr überwachten Kreditinslitute aurzunehmen. 

(2) Die FIMBAG hatte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, dass vorlie­
gende Mittel - und Langrrist-Plandaten als Rererenzgrößen zu den Jah­

res- und Halbjahresab chlussdaten herangezogen worden wären. In 
jedem Fall wären Abweichungen Gegenstand regelmäßiger Managem­

entgespräche sowie entsprechender Analysen und dem BMF zuzulei­
tender Kommentare ~owie weiterftihrender Beobachtungen. 

(3) Der RH stellte nunmehr anhand von Stichproben rest, das die F1M­
BAG in ihre Tätigkeit berichte Vergleiche von endgültigen Plan- und 

Istwerten der von ihr überwachten Kreditinstitute aurnahm, sorern sol­
che vorhanden waren. Es zeigte sich anhand der Stichproben jedoch, 
dass diese Vergleiche zum Teil nur verstreut und zum Teil nur im Text­

nuss zu r,"den und somit unübersichtlich waren. 

13.2 Die FIMBAG etzte die Emprehlung des RH , in Hinkunft in alle Berichte 
über die Geschäftsentwicklung der Kreditinstitute an das BMF struktu­
rierte Vergleiche zwischen den Plan- und Istwerten der von ihr über­

wachten Kreditinstitute aufzunehmen, teilweise um. Sie arbeitete die 
Soll - Isrvergleiche in die entsprechenden Tätigkeitsberichte zwar ein, 
es rehltejedoch die notwendige Übersichtlichkeit. Der RH emprahl, die 
Vergleiche von Plan- und Istwerten noch strukturierter und prägnanter 

sowie übersichtlicher. am besten in tabellarischer Form. in die Tätig­
keitsberichte der FIMBAG aufzunehmen. Er emprahl der FIMBAG wei ­
ters, in Ausübung ihrer TreuhändersteIlung gegebenenralls konkrete 
Maßnahmen bei allfälligen Plan/Ist- Abweichungen zu ergreiren. 

13.3 Die FIMBAG teilte in illrer 5tellungnal,me mit , die EmpJelriung des 
RH, die Obersichtliel,keit von 501l- lst - Vergleichen weiter zu erhöhen, 

ab soJon voll umzusetzen. Bei Abwögungen. inwieweit konkrete Maß­
nahmen bei allfälligen Pian/lst-Abweichullgen zu ergreifen wärell, 
werde die FlMBAG in Zukunft noch stärker auJ eine nachvollziehbare 

Dokumentation aeluen. 
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14.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 32) der FIMBAG empfoh­

len, die eingeräumten Prüfungs- und Einsichtsrechte zur effizienten 

Überwachung der Auflagen aus den Grundsatz- und Haftungsverein­
barungen au zuüben. Die FIMBAG halle ihre Prüfungs- und Einsichts­
rechte im Wesentlichen auf eine Plausibilitätskontrolle der Auflagen 

und auf die Durchflihrung von Managementgesprächen beschränkt. 
Darüber hinausgehende Untersuchungen und Erhebungen halle sie 
nicht durchgeflihn. 

(2) Die FIMBAG hatte im Nachfrageverfahren mitgetei lt, dass sie 
- soweit allfallige Problemstellungen nicht durch andere zuverlässige 
Informationsquellen hinlänglich geklän werden konnten - entspre­

chende Prüfungshandlungen unter Heranziehung autorisiener externer 

Prüfungs- und Begutachtungskapazität gesetzt habe, so z.B. im Falle 
der Umstrukturierung von RZB sowie im Falle Hß[NT. Im letztgenann­
ten Fall sei die FLMBAG nicht nur als Auftraggeberin, sondern durch 

eine in das Prüfteam eingebundene Mitarbeiterin auch direkt an den 
Prüfungshandlungen beteiligt gewesen. Die gegenständliche Empfeh­

lung des RH sei insoweit umgesetzt, als der von solchen Prüfungshand­
lungen zu erwanende zusätzliche Erkenntnisgewinn unter den Gesichts­

punkten von Zweckmäßigkeit, Winschaftlichkeit und Sparsamkeit zu 
rechtfenigen sei. Diese Vorgangsweise sei auch vom Aufsichtsrat der 
FIMBAG in einer am 5. November 2012 stallgefundenen außerordent­
lichen Sitzung ausdrücklich betont worden. 

(3) Der RH stellte nunmehr rest, dass die FIMBAG in flinf Fällen bei drei 

verschiedenen Kreditinstitutcn im Zusammenhang mit der Bewenung 

von wichtigen strategischen Unternehmensfragen Vor-On- Prüfungen 
durchgeflihn hatte. Bis Juli 2013 überwachte die FIMBAG sieben ver­
schiedene Kreditinstitute, mit Juli 2014 waren aufgrund von Rückzah ­

lungen von staatlichem Panizipationskapital nur noch vier verschie­
dene Kreditinstitute der Überwachung durch die FIMBAG unterworfen . 

In einem weiteren Fall erfolgte die Unterlageneinsicht über einen elek­
tronischen Datenraum. Als Ergebnis dieser Vor-On-Prüfungen wur­
den von der FIMBAG Endberichte bzw. Stellungnahmen an das BMF 
verfasst. 

14.2 Die FIMBAG setzte die Emprehlung des RH, die eingeräumten Prü­

fungs- und Einsichtsrechte zur effizienten Überwachung der einge­
räumten Rechte und Pflichten aus den Grundsatz- und Haftungsverein­
barungen auszuüben, um, indem sie Vor- On-Prüfungen in strategisch 
wichtigen Unternehmensfragen durchflihne. 
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15.1 (I) Der RH halte in seinem Vorbericht rrz 36) der FIMBAG empfohlen. 

die an die Kreditinstitute gerichteten Fragebögen zur Überprüfung der 
Vergütungssysteme auf ihre Angemessenheit und Anreizwirkung ver­
stärkt am Fragenkatalog des vom Managementberater erstellten Prü ­

fungsleitfadens auszurichten, weil dieser zweckmäßiger als der einge­

setzte Fragebogen war. 

(2) Die FIMBAG halte im Nachfrageverfahren mitgeteilt, das die Ana ­

lyse der Vergütungssysteme stärker von den teils 2011 und teils ab 2012 
anzuwendenden §§ 39b und c BWG beeinflusst werde als von dem 

vom Managementberater empfohlenen Fragebogen. Überdies - so die 
FIMBAG - habe der Managementberater die Erkenntnisse der §§ 39b 
und c BWG weitgehend bereits vorweg genommen. Auch unter Berück­

sichtigung dieser geänderten Rahmenbedingungen erscheine das Erhe­

bungssystem der FIMBAG für die zahlenmäßige Erfassung der Vergü­
tungssysteme nach wie vor aussagekräftiger als die der FIMBAG nicht 
unmittelbar zugehenden aufsichtsrechtlichen Meldungen. Der gegen­

ständlichen Empfehlung des RH werde im Rahmen der Analyse der 
Datenerhebung für 2011 und 2012 Rechnung getragen . 

(3) Der RH stellte fest. dass die FIMBAG ihre Fragebögen zur Über­
wachung der Vergürungssysteme seit Beginn ihrer Abfragen unver­
änden einsetzte. Allerdings war die Vergütungspolitik mit der Richt­

linie 2010/76/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
24. November 2010 europaweit einheitlich geregelt und schrittweise 
bis zum I . Jänner 2012 umgesetzt worden . Die Zuständigkeit zur Über­

wachung der Vergürungspolitik war an die Finanzmarktaufsicht (FMA) 
übergegangen. 

Österreich setzte die neuen europarechtJichen Regelungen mit 
§ 39b sowie § 39c BWG um. Gemäß diesen Regelungen dürfen Boni­

fIkationen demnach nur zu einem bestimmten Teil im Voraus auS­
bezahlt werden . Diese müssen zudem zu einem erheblichen Teil aus 
Anteilsrechten oder sonstigen _unbaren Instrumenten" bestehen. Der 

nicht sofon ausbezahlte Teil ist auf fünf Jahre zurückzustellen, wird 
nur anteilig erworben und muss während dieses Zeitraums an die Erfül ­
lung bestimmter Kriterien geknüpft werden. Überdies darf die Auszah­

lung nur erfolgen. wenn dies mit der Finanzlage de Kreditinstituts 

vereinbar ist. 

Teilweise parallel zur FMA. die ab dem Jahr 2011 per Gesetz für die 
Überwachung der Vergütungspoliti.k zuständig war, erstellte die FIM­
BAG jährlich einen Bericht an das BMF über Vergütungssysteme im 

Vergleich. In den Jahren 2010. 2011 und 2012 wurden diesbezüglich 
- bis auf einen einzigen untersuchten. aber letztlich wieder eingestell -
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ten Pönalisierungsfall - keine Aufnilligkeiten bei den Vergütungssys­
temen der der FIMBAG unterliegenden Kreditinstitute festgestellt. 
Demzufolge erkannte die FIMBAG keinen unmittelbaren Anreiz zum 
Eingehen erhöhter Risiken . 

Bezüglich des einzigen Pönalisierungsfalls wurden dem RH zwei 
externe Gutachten vorgelegt. Grundsätzlich ging es um die Frage, ob 
Geschäftsleitern der HBII'IT in den Geschäftsjahren 2008 und 2009 ent­
gegen dem Punkt 5 Abs. 2 lit. e der Grundsatzvereinbarung zur Gewäh­
rung von Panizipationskapital Bonuszahlungen genehmigt wurden , 
obwohl auf das gezeichnete Panizipationskapital nicht die volle Divi ­
dende geleistet worden war. In einem der beiden Gutachten wird ausge­
ftihn, dass Venragspaneien der GrundsalZvereinbarung ausschließlich 
der Bund und die HBII'IT seien. Nlfallige zivil- und anstellungsver­
tragliche Ansprüche der Vorstandsmitglieder seien davon unberühn 
geblieben. Aus dem Umstand, dass einzelne Vorstandsmitglieder diese 
Grundsatzvereinbarung unterfenigt haben, sei daher nicht automatisch 
ein Verzicht auf eigene venragliche Ansprüche gegen die HBII'IT abzu­
leiten . Eine Verletzung der Auflage wegen unterbliebener Rückforde­
rung würde bei bereits vor dem Abschluss der Grundsatzvereinbarung 
venraglich vereinbanen Vergütungen erst vorliegen, wenn eine ange­
messene Vergütung geleistet worden sei. Überdies müsse eine Rück ­
forderung im Rahmen der zivilrechtlichen Möglichkeiten zulässig sein 
und dürfe auch nicht wegen rechtlicher Aussichtslosigkeit, Verfahrens­
dauer oder Kosten, unwinschaftlich sein. 

Das zweite Gutachten stellte fest, dass in den Jahren 2008 und 2009 
variable Vergütungen gewähn worden seien, die unter das Bonus­
gewährungsverbot gemäß Grundsatzvereinbarung zur Begebung von 
Panizipationskapital gefallen und mit anderen Ansprüchen kompen ­
sien worden seien. Ob diese Argumentation einer zivilrechtlichen Aus­
einandersetzung standhalten würde, war jedoch nicht Gegenstand die­
ses Gutachtens. Die FIMBAG entschloss sich daher mit Schreiben vom 
5. Februar 20t4 im Einvernehmen mit dem BMF, von der ursprünglich 
angedachten Pönalezahlung gemäß Punkt 7 der Grundsatzvereinba­
rung wieder Abstand zu nehmen und die ergangene ZahlungsaufTor­
derung rückgängig zu machen . 

15.2 Die Empfehlung des RH setzte die FIMBAG nicht um, weil die FIMBAG 
ihre Fragebögen zur Überwachung der Vergütungssysteme seit Beginn 
ihrer Abfragen unveränden einsetzte. Da die Überwachung der Vergü­
tungssysteme nunmehr eine gesetzlich festgelegte Aufgabe der FMA ist, 
empfahl der RH dem BMF zu prüfen, inwieweit eine zusätzliche Über­
wachung der Vergütungssysteme durch die FIMBAG noch zweckmä-
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ßig ist, um Ooppelgleisigkeiten mit den Aufgabenbereichen der FMA 
zu vermeiden. 

15.3 Die FlMBAG teilte in ihrer tellungnahme mit, dass sie die Ausfiih­
rungen des RH zur Ke'lIItnisnahme, sie jedoch die Beibehaltung des 
bestehenden Frageschemas insbesondere im Bereich der zalrle'III,ößigen 
Erhebungen auch wegen des damit möglichen Zeit reih eil vergleichs und 
der Vermeidung eines zusätzlichen UmstellungsauJwandes bei den Ban­
Iten fiir zweckmäßiger halte. 

Die FIMBAG begrüßte in ihrer tellungnahme den Vorschlag des RH 
zur Überprüfung, inwieweit eine zusätzliche Überwacl,ung der Vergü­
tungssysteme durch die FlMBAG noch zweckmäßig sei, um Doppel­
gleisigkeiten mit deli Aufgabenbereichen der FMA zu vermeidell. Die 
FlMBAG werde diese Frage mit dem BMF - nicht zulelll in Hinblick 
auf die durch die Fin taG- VO vorgegebenen Rahmenbedingungen -
erörter/!. 

Im Hinbliclt auf den ausfiihrIich darge teilten Pönalisierungsfall 
ergänzte die FlMBAG aktualisierend, dass sie mit Schreiben des BMF 
vom 19. September 2014 angewie en worden sei, diese PÖllalevorschrei­
bUllg vorerst aufrecht zu erhalten. Sie habe der Bank am JO. Okto­
ber 2014 mitgeteilt, dass eine abschließende inhaltliche Beurteilung 
des Sachverhalts noch nicht möglich sei und die Pönale forderung auf­
recht und - wenngleich unter Au etzung von Verzugszinsenansprü­
chen - weiterhin gestundet bleibe. 

16.1 (I) Der RH hatte in seinem Vorbericht (TZ 37) der FIMBAG empfoh­
len. bei den der RH- Kontrolle unterliegenden Kreditinstituten auch die 
Einhaltung der Vertragsschablonenverordnung zu überprüfen. Der RH 

hatte k.ritisch darauf hingewiesen, dass die FIMBAG bei der Überprü­
fung der Angemessenheit der Vergütung ysteme die Einhaltung der 
Vertragsschablonenverordnung nicht näher bewertete. 

(2) Die FIMBAG halle im Nachfrageverfahren mitgeteilt, da s sie bei 
Neu- Verträgen in Banken, die der Kontrolle des RH unterliegen, im 
Rahmen de Monitoring der Vergütungssysteme, die Einhaltung der 
Vertragsschablonenverordnung, überprüfen werde. 

(3) Der RII stellte nunmehr fest, dass mit September 2014 nur noch die 

HBINT und die K.A Finanz AG Gegenstand der Vertragsschablonenver­
ordnung waren. Gemäß Meldungen an die FIMBAG betrugen die Pen­
sionskassenbeträge flirdie neuen Vorstände der HBINT 4 'ltr desjewei­

ligen Jahresbruttogehalts und lagen damit innerhalb der Vorgaben der 
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Vertragsschablonenverordnung. Die FIMBAG stellte sicher, dass die 
ihrer Kontrolle unterliegenden Kreditinstitute sämtliche Vorstand ver­
träge, die im Vergütungsausschuss des Aufsichtsrates behandelt wur­
den, durch externejuristische Expenen u.a. auch auf die Einhaltung der 
Vemagsschablonenverordnung überprüfen ließen. Eine stichproben­
hafte Durchsicht der Vorstandsvemäge durch den RH ergab ebenfalls 
keine Hinwei e auf Verstöße gegen die Vemagsschablonenverordnung. 

16.2 Die FIMBAG setzte die Empfehlung des RH, bei den der RH - Kontrolle 
unterliegenden Kreditinstituten auch die Einhaltung der Vertragsscha­
blonenverordnung zu überprüfen, um, indem sie sicherstellte, dass die 
ihrer Kontrolle unterliegenden Kreditinstitute sämtliche Vorstandsver­
träge, die im Vergütungsausschus des Aufsichtsrates behandelt wur­
den, durch externe juristische Experten auf die Einhaltung der Ver­
tragsschablonenverordnung überprüfen ließen. Eine stichprobenhafte 
Durchsicht der Vorstandsvenräge durch den RH ergab keine Hinweise 
auf Verstöße gegen die Venragsschablonenverordnung. 

Der RH empfahl jedoch zu prüfen, inwieweit externejuristische Exper­
tise durch Heranziehung von internem Know- how ersetzt werden kann. 

16.3 Die FlMBAG teilte in ihrer Stellungnahme mit, in Hinkunft prüfen zu 
wollen, inwieweit wernejuristisclle Expertise durch Heranziehung von 
internem Know- how ersetzt werden könne. Bei solchen Überlegungen 
müsse jedoch neben dem Erfordernis eines sehr umfangreichen theore­
tischen Wissens und praktischer Erfahrung auch der Aspekt von Haf­
tung ifragen fir die FlMBAG gesondert berücksichtigt werden. 

17 Der RH stellte fest, dass von den insgesamt zehn überprüften Emp­
fehlungen an das BMF fiir eine kein Anwendungsfall mehr bestan­
den haUe. Von den verbleibenden neun Empfehlungen setzte das 
BMF drei um, eine teilweise und fiinf nicht um. 

Die FIMßAG setzte von fiinf Empfehlungen drei um, eine Empfeh­
lung teilweise und eine nicht um. 

293 

III-179 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 03 Hauptdokument Teil 3 (gescanntes Original) 97 von 100

www.parlament.gv.at



R -
H 

Schlussempfehlungen 

Umseuungsgrad der Empfehlungen des Vorberichts 
Reihe Bund 2012/9 

Vorbericht Follow- up- Überprüfung 

TZ Empfehlungsinhalt TZ umgesetzt teilweise nicht 
umgesetzt umgesetzt 

IMF 

vierteljährliche Überweisungen an die FIMBAG 
10 zwecks besserer Anpassung der Zahlungsströme an 2 X 

den Finanzmittelbedarf 

18 
Durchführung aller Dividendenberechnungen für 
Partizipationskapital auf Basis eines aktuellen 3 kein Anwendungsfall 
Gutachtens der DeNB 

einheitliche Vorgangsweise für den Nachweis der 
22 Systemrelevanz und Einholung einer Stellungnahme 4 X 

der DeN B vor Gewährung der Maßnahmen 

24 Aufnahme der verzu~ZinSenregelung in zukünftige 
oder bestehende Ha ungsvereinbarungen 5 X 

Aufnahme von Zinshöhe, Höhe der Haftung und 
25 Haftungsentgelten der einzelnen Kreditinstitute in 

Berichte an den Hauptausschuss des Nationalrats 
6 X 

29 konkrete Definition der Auflagen in Vereinbarungen 7 X zwischen BMF und Kreditinstituten 

31 treuhändige Übertragung von Partizipationskapital 8 X 
an die FIMBAG unmittelbar nach Zeichnung 

32 
gesetzliche Regelung für eine einheitliche 
Aullagenkontrolle von Maßnahmen gemäß FinStaG 9 X 
und IBSG bei der FIMBAG 

33 
Bezeichnung der Pönalisierungsintervalle in den 10 X 
Gru n d sa tzve rei nbaru n gen 

44 
direkte Partizipation des Bundes an allfälliger 11 X 
Erholung der von ihm unterstützten Kreditinstitute 

FJMIAti ......... 
11 

Einhaltung der vergaberechtlichen Vorschriften für 
die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen 12 X 

28 
Aufnahme von Vergleichen zwischen Plan- und 
Istwerten der überwachten Kreditinstitute in die 13 X 
Berichte an das BMF 

32 Ausübung d~r Prüfungs- und Einsichtsrechte zur 14 X effizienten Uberwachung der Auflagen 

36 
verstärkte Ausrichtung der Fragebögen an die 
Kreditinstitute am Fragenkatalog des vom 
Managementberater erstellten Prüfungsleitfadens 

15 X 

Überprüfung der Einhaltung der 
37 Vertragsschablonenverordnung bei Kreditinstituten, 16 X 

die der RH- Kontrolle unterliegen 
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Anknüpfend an den Vorbericht hob der RH die folgenden Empfeh­
lungen hervor: 

(I) Alle Dividendenberechnungen für zukünftige staatliche Maß­
nahmen wären unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung auf 
Basis eines aktuellen Gutachtens der OeNB durchzuführen . (TZ 3) 

(2) Für den Nachweis der System relevanz wäre eine einheitliche Vor­
gangsweise fe tzulegen und wären die entsprechenden Stellungnah­
men der OeNB zu allen Kreditinstituten vor Gewährung der jewei­
ligen Maßnahmen einzuholen. (TZ 4) 

(3) Es wären für aJlfallige künftige Maßnahmen nach dem FinStaG 
die Auflagen in den Grundsatzvereinbarungen und Haftungsver­
einbarungen möglichst konkret zu defmieren. (TZ 7) 

(4) Die treuhändige Übertragung von Partiziparionskapital an die 
FIMBAG wäre unmittelbar nach des en Zeichnung durchzuführen. 
(TZ B) 

(5) Im Hinblick auf die Schaffung der ABBAG und die Umsetzung der 
EU-Richtlinie 2014/59/EU in nationales Recht wäre bei alIf:illigen 
künftigen Sanierungsmaßnahmen im Bankenbereich darauf hinzu­
wirken, dass keine Zersplitterung der Vollzugsagenden auftritt. m 9) 

(6) In zukünftigen Grundsatzvereinbarungen oder inhaltlich gleich­
artigen Verträgen ollten die Pönalisierungsintervalle bezeichnet 
werden. (TZ 10) 

(7) Bei der zukünftigen Ausgestaltung von Bankenpaketen sollte eine 
direkte Partizipation des Bundes an einer allHilligen Erholung der 
von ihm unterstützten Kreditinstitute sichergestellt werden. m 11) 

(8) Es sollte überprüft werden, inwieweit eine zusätzliche Überwa­
chung der Vergütungs ysteme durch die FLMBAG noch zweckmäßig 
ist, um Doppelgleisig.keiten mit den AuFgabenbereichen der FMA 
zu vermeiden. m I 5) 
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(9) Die Vergleiche von Plan- und Istwerten wären in noch struktu­
rierterer und prägnanterer, also übersichtlicherer, Form in die Tätig­
keitsberichtc der FIMBAG aufzunehmen. (TZ 1 J) 

(10) In Ausübung ihrer TreuhändersteIlung wären von der FlMBAG 
gegebenenfalls konk.rete Maßnahmen bei allfalligen Plan/Ist-Abwei­
chungen zu ergreifen. (TZ 13) 

(11) Es wäre zu prüfen, inwieweit cxlernejuristische Expertise durch 
Hcranziehung von internem Know-how ersetzt werden kann . (TZ 16) 
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